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Gesetzentwurf 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Haftungsbeschränkung 
in der Binnenschiffahrt 

A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwurf hat die Umsetzung des Straßburger Überein-
kommens vom 4. November 1988 über die Beschränkung der Haf-
tung in der Binnenschiffahrt (CLNI) in deutsches Recht zum Ziel. 
Damit soll zugleich einer im Einigungsvertrag enthaltenen Maß-
gabe entsprochen werden, das im deutschen Binnenschiffahrts-
recht derzeit noch geltende System der dinglich-beschränkten 
Haftung des Schiffseigners durch das System der persönlichen, 
jedoch summenmäßig beschränkbaren Haftung zu ersetzen. Wei-
ter soll zur Rechtsbereinigung das Flößereigesetz von 1895 aufge-
hoben werden. 

B. Lösung 

Die Vorschriften des Straßburger Übereinkommens vom 4. No-
vember 1988 über die Beschränkung der Haftung in der Binnen-
schiffahrt (CLNI) werden in das Binnenschiffahrtsgesetz eingear-
beitet. Das auf dem bisherigen System der dinglich-beschränkten 
Haftung des Schiffseigners aufbauende Recht wird an  das neu 
eingeführte Summenhaftungssystem angepaßt. In die derzeit 
noch unter der Bezeichnung „Seerechtliche Verteilungsordnung" 
geführte Verordnung werden Vorschriften über das neue Binnen-
schiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren aufgenommen. Das 
Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Flößerei 
vom 15. Juni 1895 wird aufgehoben. 

C. Alternativen 

Keine 
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D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Das geplante Gesetz begründet keine Haushaltsausgaben des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden ohne Vollzugsaufwand. 

2. Vollzugsaufwand 

Bund und Gemeinden werden nicht mit Kosten belastet. Den Län-
dern können durch die Einführung eines Binnenschiffahrtsrecht-
lichen Verteilungsverfahrens unter Umständen noch nicht zu be-
ziffernde Kosten entstehen. Durch die Eröffnung der Möglichkeit, 
das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren auf wenige 
Gerichte zu konzentrieren, können jedoch die Zusatzkosten mini-
miert werden. Im übrigen können Kosten auf Grund erhöhten 
Personalaufwands durch Einnahmen aus Gebühren ausgeglichen 
werden. 

E. Sonstige Kosten 

Die vorgesehene Einführung des Systems der summenmäßig be-
schränkten, persönlichen Haftung und der beabsichtigte Aus-
schluß der Haftungsbeschränkungsmöglichkeit für Gefahrgut-
schäden können zu einer Anhebung der vom Schiffseigner zu 
leistenden Haftpflichtversicherungsprämien und damit mittelbar 
zu einer Erhöhung der Entgelte für die Beförderung von Personen 
und Gütern in der Binnenschiffahrt führen. Die Höhe der entste-
henden Kosten läßt sich mangels konkreten Zahlenmaterials nicht 
genau beziffern. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (121) - 450 02 - Üb 80/97 
Bonn, den 29. August 1997 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Haftungsbeschränkung in der 
Binnenschiffahrt 

mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 714. Sitzung am 4. Juli 1997 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetz zur Änderung der Haftungsbeschränkung 
in der Binnenschiffahrt 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Binnenschiffahrtsgesetzes 

Das Binnenschiffahrtsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4103-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 4, 4a und 5 werden durch folgende Vor-
schriften ersetzt: 

„ § 4 

(1) Der Schiffseigner kann seine Haftung für 
Ansprüche wegen Personen- und Sachschäden, 
die an Bord oder in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Betrieb des Schiffes oder mit einer 
Bergung oder Hilfeleistung einschließlich einer 
Wrackbeseitigung im Sinne von Absatz 4 einge-
treten sind, sowie für Ansprüche aus Wrackbe-
seitigung beschränken, es sei denn, das Schiff 
wird zum Sport  oder zur Erholung und nicht des 
Erwerbes wegen verwendet. Die Ansprüche un-
terliegen der Haftungsbeschränkung unabhän-
gig davon, auf welcher Grundlage sie beruhen, 
ob sie privatrechtlicher oder öffentlich-rechtli-
cher Natur sind und ob sie auf Grund eines Ver-
trages oder sonstwie als Rückgriffs- oder Ent-
schädigungsansprüche geltend gemacht werden; 
Ansprüche aus Wrackbeseitigung sowie Ansprü-
che nach Absatz 3 Satz 2 unterliegen jedoch 
nicht der Haftungsbeschränkung, soweit sie sich 
auf ein vertraglich vereinbartes Entgelt richten. 

(2) Ansprüche wegen Personenschäden sind 
solche wegen der Tötung oder der Verletzung 
von Personen. 

(3) Ansprüche wegen Sachschäden sind 

1. solche wegen des Verlusts oder der Beschädi-
gung von Sachen; 

2. solche wegen der Verspätung bei der Beförde-
rung von Gütern, Reisenden oder deren Ge-
päck; 

3. sonstige Vermögensschäden wegen der Ver-
letzung nichtvertraglicher Rechte. 

Ansprüche wegen Sachschäden sind ferner An-
sprüche einer anderen Person als des Schuldners 
wegen Maßnahmen zur Abwendung oder Ver-
ringerung von Personen- oder Sachschäden, für 
die der Schuldner seine Haftung nach Absatz 1, 
2 und 3 Satz 1 beschränken kann. 

(4) Ansprüche aus Wrackbeseitigung sind sol-
che auf Erstattung der Kosten für die Hebung, 
Beseitigung, Vernichtung oder Unschädlichma-
chung eines gesunkenen, havarierten, festgefah-
renen oder verlassenen Schiffes samt a llem, was 
sich an Bord befindet oder befunden hat, sowie 
für die Beseitigung, Vernichtung oder Unschäd-
lichmachung der Ladung des Schiffes. Ansprü-
che aus Wrackbeseitigung sind ferner Ansprüche 
einer anderen Person als des Schuldners wegen 
Maßnahmen zur Abwendung oder Verringerung 
der in Satz 1 genannten Kosten, für die der 
Schuldner seine Haftung beschränken kann. 

(5) Als Schiff im Sinne dieser Vorschrift sind 
auch Kleinfahrzeuge anzusehen. 

§5 

Der Haftungsbeschränkung nach § 4 unterlie-
gen nicht 

1. Ansprüche aus Bergung oder Hilfeleistung so-
wie Ansprüche auf Beitragsleistung zur gro-
ßen Haverei; 

2. Ansprüche gegen denjenigen, der nach einem 
anwendbaren internationalen Übereinkom

-

men oder nach dem Atomgesetz für nukleare 
Schäden haftet; 

3. Ansprüche von Bediensteten des Schiffseig-
ners, deren Aufgaben mit dem Schiffsbetrieb 
oder mit Bergungs- oder Hilfeleistungsarbei-
ten oder Wrackbeseitungsmaßnahmen zusam-
menhängen, sowie Ansprüche ihrer Erben, 
Angehörigen oder sonstiger zur Geltendma-
chung solcher Ansprüche berechtigter Perso-
nen, wenn der Dienstvertrag deutschem Recht 
unterliegt oder wenn er ausländischem Recht 
unterliegt, nach welchem die Haftung für 
diese Ansprüche nicht global beschränkt wer-
den kann; 

4. Ansprüche nach § 22 Wasserhaushaltsgesetz; 

5. Ansprüche gegen den Eigner des Schiffes, das 
gefährliche Güter im Sinne der Anlage A zur 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter auf dem Rhein (ADNR) (Anlage 1 zur 
Verordnung zur Inkraftsetzung der Verord-
nung über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf dem Rhein und der Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Mosel 
vom 21. Dezember 1994, BGBl. 1994 II S. 3830, 
3831) in der jeweils in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft gesetzten Fassung beför-
dert hat, wegen durch diese Güter verursach-
ter Schäden Dritter; 
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6. Ansprüche auf Ersatz der Kosten der Rechts-
verfolgung. 

§ 5a 

Hat der Schiffseigner gegen den Gläubiger ei-
nes in § 4 aufgeführten Anspruchs einen Gegen-
anspruch, der aus demselben Ereignis entstan-
den ist, so kann er seine Haftung nur in bezug 
auf den Betrag des gegen ihn gerichteten An-
spruchs beschränken, der nach Abzug des Ge-
genanspruchs verbleibt. 

§ 5b 

(1) Der Schiffseigner kann seine Haftung nach 
den Vorschriften dieses Abschnitts nicht be-
schränken, wenn der Schaden auf eine Hand-
lung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die 
von ihm selbst in der Absicht, einen solchen 
Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in 
dem Bewußtsein begangen wurde, daß ein sol-
cher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten 
werde. 

(2) Ist der Schiffseigner eine juristische Person 
oder eine Personenhandelsgesellschaft, so kann 
er seine Haftung nicht beschränken, wenn der 
Schaden auf eine die Beschränkung der Haftung 
nach Absatz 1 ausschließende Handlung oder 
Unterlassung eines Mitglieds des zur Vertretung 
berechtigten Organs oder eines zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafters zurückzuführen ist. 

§ 5c 

(1) Bei der Anwendung der Vorschriften über 
die Haftungsbeschränkung stehen dem Schiffs-
eigner gleich: 

1. der Eigentümer, Charterer und Ausrüster des 
Schiffes; 

2. jede Person, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer Bergung oder Hilfeleistung 
oder einer Wrackbeseitigung Dienste erbringt, 
die sich auf ein Binnenschiff oder die Ladung 
eines solchen Schiffs beziehen und entweder 
ausschließlich auf diesem Schiff oder weder 
von einem Binnenschiff noch von einem See-
schiff aus erbracht werden (Berger oder Ret-
ter); 

3. jede Person, für deren Handeln, Unterlassen 
oder Verschulden der Schiffseigner oder eine 
der in den Nummern 1 und 2 genannten Per-
sonen haftet. 

(2) Ist der Schuldner eine Personenhandelsge-
sellschaft, so kann auch jeder Gesellschafter 
seine persönliche Haftung für Ansprüche be-
schränken, für welche die Gesellschaft ihre Haf-
tung beschränken kann. 

(3) Ein Versicherer, der die Haftung in bezug 
auf Ansprüche versichert, die der Beschränkung 
nach diesen Vorschriften unterliegen, kann sich 
Dritten gegenüber auf die Haftungsbeschrän

-

kung in gleichem Umfang wie der Versicherte 
berufen. 

§ 5d 

(1) Die Haftung kann auf die in den §§ 5 e bis 5 j 
bezeichneten Haftungshöchstbeträge beschränkt 
werden. 

(2) Die Haftungsbeschränkung kann bewirkt 
werden durch die Errichtung eines Fonds nach 
der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung 
(BGBl. ...) oder durch die Errichtung eines 
Fonds in einem anderen Vertragsstaat des Straß-
burger Übereinkommens über die Beschränkung 
der Haftung in der Binnenschiffahrt - CLNI 
(BGBl....). 

(3) Die Beschränkung der Haftung kann auch 
ohne Errichtung eines Fonds im Wege der Einre-
de mit Wirkung für Ansprüche nur gegen denje-
nigen, der sie erhebt, geltend gemacht werden. 
In diesem Falle sind die §§ 15, 23 Abs. 1, 3 
Satz 1, 3 und 4 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 
und 2 Satz 1, § 26 Abs. 4 bis 6 der Schiffahrts-
rechtlichen Verteilungsordnung entsprechend 
anzuwenden; § 305 a der Zivilprozeßordnung 
bleibt unberührt. 

§ 5e 

(1) Der Haftungshöchstbetrag, auf den die Haf-
tung für die Gesamtheit der aus demselben Er-
eignis entstandenen Ansprüche wegen Perso-
nenschäden beschränkt werden kann, wird, so-
fern  es sich nicht um Ansprüche im Sinne des 
§ 5j handelt, wie folgt berechnet: 

1. Für ein Fahrgastschiff oder ein anderes Schiff, 
das nach seiner Zweckbestimmung nicht der 
Beförderung von Gütern dient, sind, soweit 
sich nicht aus den Nummern 3 und 4 etwas 
anderes ergibt, 200 Rechnungseinheiten je 
Kubikmeter Wasserverdrängung bei höchst-
zulässigem Tiefgang des Schiffs anzusetzen, 
bei Schiffen mit eigener Antriebskraft ver-
mehrt um 700 Rechnungseinheiten je Kilowatt 
Leistungsfähigkeit der Antriebsmaschinen. 

2. Für ein Schiff, das nach seiner Zweckbestim-
mung der Beförderung von Gütern dient, sind 
200 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfähig-
keit des Schiffs anzusetzen, bei Schiffen mit ei-
gener Antriebskraft vermehrt um 700 Rech-
nungseinheiten je Kilowatt Leistungsfähigkeit 
der Antriebsmaschinen. 

3. Für ein Schlepp- oder Schubboot sind 700 
Rechnungseinheiten je Kilowa tt  Leistungsfä-
higkeit der Antriebsmaschinen anzusetzen. 

4. Für einen Bagger, Kran, Elevator oder eine 
sonstige schwimmende und bewegliche An-
lage oder ein Gerät ähnlicher Art  ist der Wert, 
den die Anlage oder das Gerät im Zeitpunkt 
des haftungsbegründenden Ereignisses hatte, 
anzusetzen. 

(2) Für ein Schubboot, das im Zeitpunkt des 
haftungsbegründenden Ereignisses starr mit 
einem oder mehreren Schubleichtern zu einem 
Schubverband verbunden war, erhöht sich der 
für das Schubboot nach Absatz 1 Nr. 3 anzu-
setzende Betrag um 100 Rechnungseinheiten je 
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Tonne Tragfähigkeit der Schubleichter, soweit 
nicht das Schubboot für einen oder mehrere die-
ser Schubleichter Bergungs- oder Hilfeleistungs-
dienste erbracht hat. Erhöht sich der Haftungs-
höchstbetrag für das Schubboot nach Satz 1, so 
vermindert sich für jeden starr mit dem Schub-
boot verbundenen Schubleichter der Haftungs-
höchstbetrag für alle aus demselben Ereignis ent-
standenen Ansprüche um den gleichen Betrag. 
Satz 2 gilt jedoch nicht für einen Anspruch des 
für das Schubboot haftenden Schuldners gegen 
den für einen mit dem Schubboot starr verbunde-
nen Schubleichter haftenden Schuldner auf Aus-
gleichung im Innenverhältnis. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für ein Schiff mit 
eigener Antriebskraft, das im Zeitpunkt des haf-
tungsbegründenden Ereignisses mit einem oder 
mehreren Schiffen fest gekoppelt war, die nicht 
Anlagen oder Geräte im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 4 darstellen, sowie für die gekoppelten Schif-
fe, jedoch mit der Maßgabe, daß sich für das fo rt

-bewegende Schiff der nach Absatz 1 anzusetzen-
de Betrag um 100 Rechnungseinheiten je Kubik-
meter Wasserverdrängung oder je Tonne Tragfä-
higkeit der anderen Schiffe erhöht. 

(4) In jedem Falle beträgt der Haftungshöchst-
betrag mindestens 200 000 Rechnungseinheiten, 
soweit es sich nicht um Leichter handelt, die nur 
zum Umladen in Häfen verwendet werden. 

§ 5f 

(1) Der Haftungshöchstbetrag, auf den die Haf-
tung für die Gesamtheit der aus demselben Er-
eignis entstandenen Ansprüche wegen Sach-
schäden beschränkt werden kann, be trägt die 
Hälfte der nach § 5 e maßgebenden Haftungs-
höchstbeträge. 

(2) Bei der Befriedigung aus dem in Absatz 1 
genannten Haftungshöchstbetrag haben Ansprü-
che wegen Beschädigung von Hafenanlagen, 
Hafenbecken, Wasserstraßen, Schleusen, Brük-
ken und Navigationshilfen den Vorrang. 

§5g 

Reicht der nach § 5 e maßgebende Haftungs-
höchstbetrag für Ansprüche wegen Personen-
schäden zur vollen Befriedigung dieser Ansprü-
che nicht aus, so steht der nach § 5 f Abs. 1 er-
rechnete Betrag zur Befriedigung der nicht be-
friedigten Restansprüche nach § 5 e zur Verfü-
gung. Die Restansprüche wegen Personenschä-
den haben hierbei den gleichen Rang wie die 
Ansprüche wegen Sachschäden; § 5 f Abs. 2 ist 
insoweit nicht anzuwenden. 

§5h 

Abweichend von den §§ 5 e und 5 f Abs. 1 
kann ein Berger oder Retter im Sinne von § 5 c 
Abs. 1 Nr. 2 oder ein an Bord tätiger Lotse seine 
Haftung für die Gesamtheit der aus demselben 
Ereignis entstandenen Ansprüche wegen Perso-
nenschäden auf einen Haftungshöchstbetrag in 
Höhe von 200 000 Rechnungseinheiten sowie für 
Ansprüche wegen Sachschäden auf einen Haf-
tungshöchstbetrag in Höhe von 100 000 Rech

-

nungseinheiten beschränken. § 5 f Abs. 2 und 
§ 5 g gelten entsprechend. 

§ 5i 

Für die Gesamtheit der aus demselben Ereignis 
entstandenen Ansprüche aus Wrackbeseitigung 
gilt ein gesonderter Haftungshöchstbetrag. Die-
ser beträgt die Hälfte der nach § 5 e maßgeben-
den Haftungshöchstbeträge. Der Haftungs-
höchstbetrag steht ausschließlich zur Befriedi-
gung der Ansprüche aus Wrackbeseitigung zur 
Verfügung. 

§ 5j 

(1) Für die Gesamtheit der aus demselben Er-
eignis entstandenen Ansprüche wegen der Tö-
tung oder Verletzung von Personen, die 

1. auf Grund eines Personenbeförderungsvertra-
ges oder 

2. mit Zustimmung des Beförderers in Begleitung 
eines auf Grund eines Güterbeförderungsver-
trages mit dem Schiff beförderten Fahrzeugs 
oder lebenden Tieres 

mit dem Schiff befördert worden sind (Reisende), 
gilt ein gesonderter Haftungshöchstbetrag. Die-
ser steht ausschließlich zur Befriedigung von An-
sprüchen der Reisenden zur Verfügung. 

(2) Der Haftungshöchstbetrag für Ansprüche 
wegen Personenschäden von Reisenden nach Ab-
satz 1 beträgt 60 000 Rechnungseinheiten, mul ti

-pliziert mit der Anzahl der Reisenden, die das 
Schiff nach dem Schiffszeugnis befördern darf. Ist 
die Anzahl der Reisenden, die befördert werden 
dürfen, nicht vorgegeben, so bestimmt sich der 
Haftungshöchstbetrag nach der Anzahl der Rei-
senden, die das Schiff im Zeitpunkt des haftungs-
begründenden Ereignisses tatsächlich befördert 
hat. Der Haftungshöchstbetrag beträgt jedoch 
mindestens 720 000 Rechnungseinheiten und 
höchstens 12 Millionen Rechnungseinheiten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 beträgt der Haf-
tungshöchstbetrag für einen Berger oder Retter 
im Sinne von § 5 c Abs. 1 Nr. 2 oder einen an Bord 
tätigen Lotsen 720 000 Rechnungseinheiten. 

§ 5k 

Die in diesem Abschnitt genannte Rechnungs-
einheit ist das Sonderziehungsrecht des Interna-
tionalen Währungsfonds. Die nach den §§ 5 e bis 
5 j maßgebenden Haftungshöchstbeträge werden 
in Deutsche Mark entsprechend dem Wert der 
Deutschen Mark gegenüber dem Sonderzie-
hungsrecht im Zeitpunkt der Errichtung des Haf-
tungsfonds oder der Leistung einer vom Gericht 
zugelassenen Sicherheit umgerechnet. Wird die 
Beschränkung der Haftung im Wege der Einrede 
nach § 5 d Abs. 3 geltend gemacht, so ist maßgeb-
licher Zeitpunkt für die Umrechnung der Tag des 
Urteils. Der Wert der Deutschen Mark gegenüber 
dem Sonderziehungsrecht wird nach der Berech-
nungsmethode ermittelt, die der Inte rnationale 
Währungsfonds an dem betreffenden Tag für 
seine Operationen und Transaktionen anwendet. 
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§51 

Die §§ 4 bis 5 k sind ohne Rücksicht auf das 
nach Internationalem Privatrecht anzuwendende 
Recht anzuwenden, wenn im Zeitpunkt des haf-
tungsbegründenden Ereignisses 

1. das Schiff, für das die Haftung beschränkt 
werden soll, ein deutsches Gewässer oder ein 
sonstiges dem Straßburger Übereinkommen 
über die Beschränkung der Haftung in der 
Binnenschiffahrt - CLNI (BGBl.... II S. ...) un-
terliegendes Gewässer befahren hat oder 

2. Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste für ein 
im Bereich solcher Gewässer in Gefahr befind-
liches Binnen- oder Seeschiff oder für die La-
dung eines solchen Binnen- oder Seeschiffs er-
bracht worden sind oder 

3. ein im Bereich solcher Gewässer gesunkenes, 
havariertes, festgefahrenes oder verlassenes 
Schiff oder die Ladung eines solchen Schiffs 
gehoben, beseitigt, vernichtet oder unschäd-
lich gemacht worden ist. 

Ist das Ereignis auf einem ausländischen, dem 
Straßburger Übereinkommen über die Beschrän-
kung der Haftung in der Binnenschiffahrt - CLNI 
(BGBl. 19.. II S. ...) unterliegenden Gewässer 
eingetreten, so bestimmt sich jedoch abweichend 
von § 5 j Abs. 2 Satz 3 der Haftungshöchstbetrag 
für die Gesamtheit der aus demselben Ereignis 
entstandenen Ansprüche wegen der Tötung oder 
Verletzung von Reisenden nach dem nach Inter-
nationalem Privatrecht anzuwendenden Recht. " 

2. In § 6 Abs. 1 werden die Worte „Binnenschiff-
fahrts- und Rheinschiffahrtssachen" durch das 
Wort  „Binnenschiffahrtssachen" und die Worte 
„Schiff und Fracht" durch die Worte „dem 
Schiff" ersetzt. 

3. In § 3 Abs. 3 wird das Wort  „persönlich" gestri-
chen. 

4. § 8 Abs. 4 wird aufgehoben. 

5. In § 19 Abs. 1 wird die Angabe „mit Schiff und 
Fracht (§ 4 Nr. 1) " gestrichen. 

6. § 77 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Recht, eine Beschränkung der Haftung 
nach den §§ 4 bis 51 geltend zu machen, bleibt 
unberührt . " 

7. In § 79 Abs. 3 wird die Angabe „der §§ 3 und 4" 
durch die Angabe „des § 3" ersetzt. 

8. In § 97 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „und der 
Fracht" gestrichen. 

9. In § 102 werden die Nummern 3 bis 5 wie folgt 
gefaßt: 

„3. die Lotsengelder sowie die Bergungs- und 
Hilfskosten einschließlich des Berge- und 
Hilfslohnes; die Beiträge des Schiffes zur gro-
ßen Haverei; 

4. die Forderungen wegen Personenschäden 
(§ 4 Abs. 2) und wegen Sachschäden (§ 4 
Abs. 3), die an Bord oder in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Betrieb des Schiffes 
eingetreten sind; 

5. die nicht unter eine der vorigen Nummern 
fallenden Forderungen aus Rechtsgeschäf-
ten, die der Schiffer als solcher kraft seiner 
gesetzlichen Befugnisse (§§ 15, 16) und nicht 
mit Bezug auf eine Vollmacht geschlossen 
hat; " . 

10. § 104 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 104 

Sind mehrere Schiffe in einem Schleppzug, ei-
nem Schubverband oder einem Verband von fest 
gekoppelten Schiffen mit eigener Antriebskraft 
vereinigt, so erstreckt sich das Pfandrecht des 
Schiffsgläubigers nur auf dasjenige Schiff, wel-
ches den Schaden verursacht hat."  

11. § 106 wird aufgehoben. 

12. § 107 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 107 

Die Rangordnung der Pfandrechte der Schiffs-
gläubiger bestimmt sich nach der Reihenfolge 
der Nummern, unter denen die Forderungen in 
§ 102 aufgeführt sind. " 

13. § 108 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 108 

(1) Die Pfandrechte für die unter derselben 
Nummer genannten Forderungen haben, soweit 
sich aus den Absätzen 2 und 3 nicht ein anderes 
ergibt, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer 
Entstehung den gleichen Rang. 

(2) Von den Pfandrechten für die in § 102 Nr. 3 
aufgeführten Forderungen geht das für die später 
entstandene Forderung dem für die früher ent-
standene Forderung vor; Pfandrechte wegen 
gleichzeitig entstandener Forderungen sind 
gleichberechtigt. Forderungen, welche aus Anlaß 
eines und desselben Notfalles entstanden sind, 
gelten als gleichzeitig entstanden. 

(3) Pfandrechte für die in § 102 Nr. 4 aufge-
führten Forderungen wegen Personenschäden 
gehen Pfandrechten für die unter derselben 
Nummer aufgeführten Forderungen wegen 
Sachschäden vor. " 

14. § 109 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „an Schiff oder 
Fracht" durch die Worte „am Schiff" ersetzt 
und die Worte „hinsichtlich des Schiffes" ge-
strichen. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „Schiff und 
Fracht" durch die Worte „dem Schiff" ersetzt. 

15. § 112 wird aufgehoben. 

16. § 113 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 113 

Soweit der Schiffseigner bei der Zwangsver-
steigerung oder bei einer sonstigen Veräußerung 
des Schiffes den Erlös eingezogen hat, haftet er 
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jedem Schiffsgläubiger, dessen Pfandrecht infol-
ge der Zwangsversteigerung oder infolge eines 
nach § 110 eingeleiteten Aufgebotsverfahrens er-
loschen ist, in Höhe desjenigen Betrages persön-
lich, der sich bei einer Verteilung des eingezoge-
nen Betrages nach der gesetzlichen Rangord-
nung ergibt. " 

17. In § 114 Abs. 1 werden die Worte „Schiff und 
Fracht" durch die Worte „dem Schiff" ersetzt. 

18. § 115 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 115 

(1) Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf ei-
nen Ersatzanspruch, der dem Schiffseigner we-
gen des Verlustes oder der Beschädigung des 
Schiffes gegen einen Dritten zusteht. Das gleiche 
gilt hinsichtlich der Vergütung für Schäden an 

 dem Schiff in Fällen der großen Haverei. 

(2) Das Pfandrecht erstreckt sich nicht auf eine 
Forderung aus einer Versicherung, die der 
Schiffseigner für das Schiff genommen hat. 

(3) Soweit der Schiffseigner die Entschädigung 
oder Vergütung eingezogen hat, haftet er in Hö-
he des eingezogenen Be trages den Schiffsgläubi-
gern persönlich in gleicher Weise wie bei Einzie-
hung eines Erlöses (§ 113)." 

19. In § 117 Abs. 1 Nr. 7 wird die Angabe ,,, 4 Nr. 3" 
gestrichen. 

20. In § 131 Abs. 3 wird die Angabe „ §§ 92 bis 92 f" 
durch die Angabe „ §§ 4 bis 51, 92 bis 92 f" ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung der Seerechtlichen Verteilungsordnung 

Die Seerechtliche Verteilungsordnung vom 25. Juli 
1986 (BGBl. I S. 1130), zuletzt geändert durch ..., 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Worte „für Seefor-
derungen (Seerechtliche Verteilungsordnung) " 
durch die Worte „in der See- und Binnenschiff-
fahrt (Schiffahrtsrechtliche Verteilungsordnung

-

SVertO) " ersetzt. 

2. Die Überschrift zum Ersten Teil „Verteilungsver-
fahren" wird durch die Überschrift „Seerechtli-
ches Verteilungsverfahren" ersetzt. 

3. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Nr. 2 und 3 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der Eigentümer, Charterer, Reeder oder 
Ausrüster eines Seeschiffs, der von diesem 
Schiff aus Bergungs- oder Hilfeleistungs-
dienste leistet, oder ein von dem Seeschiff 
aus arbeitender Berger oder Retter sowie 
jede Person, für deren Handeln, Unterlas-
sen oder Verschulden der Eigentümer, der 
Charterer, der Reeder, der Ausrüster, der 
Berger oder der Retter haftet, 

3. ein Berger oder Retter, der weder von ei-
nem Seeschiff noch von einem Binnenschiff 
aus Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste 

für ein Seeschiff leistet, oder der ausschließ-
lich auf dem Seeschiff arbeitet, für das Ber-
gungs- oder Hilfeleistungsdienste geleistet 
werden, sowie jede Person, für deren H an

-deln, Unterlassen oder Verschulden der 
Berger oder der Retter haftet,". 

b) In Absatz 5 Nr. 2 werden die Worte „im Sinne 
des Absatzes 3 Satz 1" gestrichen und wird 
die Angabe „nach § 4 Abs. 1 Nr. 3" durch die 
Worte „in seinem Antrag auf Eröffnung des 
Verteilungsverfahrens" ersetzt. 

4. In § 4 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 7, § 6 Abs. 3 Satz 1, § 7 
Abs. 2 Nr. 1 und 4, § 10 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3, 
§ 12 Abs. 5, § 22 Abs. 1 Satz 1 und § 26 Abs. 5 
Satz 1 wird die Angabe „nach § 8 Abs. 1", in § 8 
Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „nach Absatz 1" 
und in § 14 Abs. 6 werden die Worte „nach Maß-
gabe des § 8 Abs. 1" jeweils durch die Worte 
„durch das Verteilungsverfahren" ersetzt. 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) § 10 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die in der öffentlichen Aufforderung zu be-
stimmende Frist zur Anmeldung der Ansprü-
che soll mindestens zwei Monate betragen; sie 
soll nicht weniger als sechs Monate be tragen, 
wenn damit zu rechnen ist, daß an dem Ver-
fahren Gläubiger teilnehmen, die ihre gewerb-
liche Niederlassung oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland haben. " 

b) In § 10 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „der 
Seerechtlichen Verteilungsordnung" durch 
die Worte „der Schiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsordnung" ersetzt. 

6. In § 12 Abs. 5 wird die Angabe „nach § 1 
Abs. 3" gestrichen. 

7. Nach § 33 wird folgender neuer Zweiter Teil ein-
gefügt: 

„Zweiter Teil 

Binnenschiffahrtsrechtliches Verteilungsverfahren 

§ 34 

Einleitung des Verteilungsverfahrens. 
Anwendbare Vorschriften 

(1) Zur Errichtung und Verteilung eines Fonds 
im Sinne des § 5 d Abs. 2 des Binnenschiffahrts-
gesetzes kann ein Binnenschiffahrtsrechtliches 
Verteilungsverfahren eingeleitet werden. 

(2) Auf das Verteilungsverfahren nach Ab-
satz 1 sind die für das Seerechtliche Verteilungs-
verfahren geltenden Vorschriften des Ersten Teils 
dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in den Vor-
schriften des Zweiten Teils nichts anderes be-
stimmt ist. § 1 Abs. 1 bis 4, §§ 2, 4 Abs. 1 bis 3, 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 sowie § 23 Abs. 2 und 
3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 sind nicht anzuwenden. 

§ 35 

Antragsberechtigung 

Die Eröffnung eines Binnenschiffahrtsrechtli-
chen Verteilungsverfahrens können beantragen: 
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1. der Schiffseigner, Eigentümer, Cha rterer oder 
Ausrüster eines Binnenschiffs sowie jede Per-
son, für deren Handeln, Unterlassen oder Ver-
schulden sie haften, 

2. der Schiffseigner, Eigentümer, Cha rterer oder 
Ausrüster eines Binnenschiffs, der von diesem 
aus Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste lei-
stet, oder ein von dem Binnenschiff aus arbei-
tender Berger oder Retter sowie jede Person, 
für deren Handeln, Unterlassen oder Verschul-
den der Schiffseigner, der Eigentümer, der 
Charterer, der Ausrüster, der Berger oder der 
Retter haftet, 

3. ein Berger oder Retter im Sinne von § 5 c 
Abs. 1 Nr. 2 des Binnenschiffahrtsgesetzes so-
wie jede Person, für deren Handeln, Unterlas-
sen oder Verschulden der Berger oder Retter 
haftet, 

sofern diese Personen ihre Haftung für die aus 
einem bestimmten Ereignis entstandenen An-
sprüche nach den §§. 4 bis 51 des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes beschränken können und wegen 
eines solchen Anspruchs ein gerichtliches Ver-
fahren im Geltungsbereich dieses Gesetzes ein-
geleitet wird oder eingeleitet werden kann. Der 
Antrag kann auch von einem Versicherer gestellt 
werden, der die Haftung in bezug auf Ansprüche 
versichert, für welche die in Satz 1 genannten 
Personen ihre Haftung beschränken können. 

§ 36 

Anspruchsklassen 

(1) Abweichend von § 1 Abs. 4 zählen zu den 
im Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsver-
fahren zu bildenden Anspruchsklassen folgende 
Ansprüche: 

1. Anspruchsklasse A: Ansprüche wegen Per-
sonen- und Sachschäden nach § 4 Abs. 1, 2 
und 3 des Binnenschiffahrtsgesetzes, 

2. Anspruchsklasse B: Ansprüche wegen Tötung 
oder Verletzung von Reisenden im Sinne von 
§ 5 j des Binnenschiffahrtsgesetzes, 

3. Anspruchsklasse C: Ansprüche aus Wrackbe-
seitigung nach § 4 Abs. 1, 4 des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes. 

(2) Auf ein Binnenschiffahrtsrechtliches Vertei-
lungsverfahren für Ansprüche der Anspruchs-
klasse A ist § 1 Abs. 5 mit folgenden Abweichun-
gen anzuwenden: 

1. In allen Fällen muß die Summe der Ansprüche 
wegen Sachschäden den in § 5 f des Binnen-
schiffahrtsgesetzes bestimmten Haftungs-
höchstbetrag voraussichtlich übersteigen. 

2. Im Falle des § 1 Abs. 5 Nr. 1 darf die Summe 
der Ansprüche wegen Personenschäden, 
wenn solche geltend gemacht werden können, 
den in § 5 e des Binnenschiffahrtsgesetzes be-
stimmten Haftungshöchstbetrag voraussicht-
lich nicht übersteigen. 

(3) Ein Verteilungsverfahren erfaßt jeweils aus-
schließlich die aus demselben Ereignis entstan-
denen und zu derselben Anspruchsklasse im 
Sinne des Absatzes 1 gehörenden Ansprüche ge-
gen alle Personen, die demselben Personenkreis 
im Sinne des § 35 Satz 1 angehören. Wird jedoch 
auf Antrag eines an Bord tätigen Lotsen ein 
Verteilungsverfahren eingeleitet, so erfaßt das 
Verfahren nur die Ansprüche gegen den Antrag-
steller; ein solches Verteilungsverfahren darf nur 
eröffnet werden, solange nicht für die aus dem-
selben Ereignis entstandenen und zu derselben 
Anspruchsklasse gehörenden Ansprüche ein 
Verteilungsverfahren auf Antrag eines anderen, 
demselben Personenkreis im Sinne des § 35 
Satz 1 angehörenden Schuldners eröffnet wor-
den ist. 

§ 37 

Zuständigkeit 

(1) Betrifft das Binnenschiffahrtsrechtliche Ver-
teilungsverfahren ein Schiff, das in einem inlän-
dischen Schiffsregister eingetragen ist, so ist das 
Amtsgericht ausschließlich zuständig, bei dem 
das Schiffsregister geführt wird. 

(2) Betrifft das Binnenschiffahrtsrechtliche Ver-
teilungsverfahren 

1. ein Schiff, das nicht in einem inländischen 
Schiffsregister eingetragen ist, oder 

2. Ansprüche gegen die in § 35 Satz 1 Nr. 3 be-
zeichneten Personen, 

so ist das Amtsgericht ausschließlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Antragsteller seine gewerb-
liche Niederlassung oder in Ermangelung einer 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat 
der Antragsteller weder eine gewerbliche Nie-
derlassung noch einen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland, so ist das Amtsgericht ausschließlich 
zuständig, in dessen Bezirk das Gericht seinen 
Sitz hat, das im ersten Rechtszug für eine Klage 
gegen den Antragsteller wegen eines Anspruchs, 
für den dieser seine Haftung beschränken kann, 
zuständig ist, oder in dessen Bezirk die Zwangs-
vollstreckung gegen den Antragsteller wegen ei-
nes solchen Anspruchs betrieben wird. Sind 
mehrere Gerichte zuständig, so schließt das Ge-
richt, bei welchem zuerst die Eröffnung des Ver-
fahrens beantragt worden ist, die übrigen aus. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Binnenschiffahrts-
rechtlichen Verteilungsverfahren für die Bezirke 
mehrerer Amtsgerichte einem von ihnen zuzu-
weisen, sofern die Zusammenfassung für eine 
sachdienliche Förderung oder schnellere Erledi-
gung der Verfahren zweckmäßig ist. Die Landes-
regierungen können die Ermächtigung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(4) Die Länder können vereinbaren, daß die 
Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfah-
ren eines Landes den Gerichten eines anderen 
Landes zugewiesen werden. 

 



Drucksache 13/8446 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

§ 38 
Antrag 

(1) Der Antrag auf Eröffnung des Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens muß ent-
halten: 

1. die genaue Bezeichnung des Ereignisses, aus 
dem die Ansprüche entstanden sind, für wel-
che die Haftung durch das Verteilungsverfah-
ren beschränkt werden soll; 

2. die Angabe, für welchen Personenkreis im 
Sinne des § 35 Satz 1 das Verfahren eröffnet 
werden soll, oder, im Falle des § 36 Abs. 3 
Satz 2, die Angabe, daß das Verfahren nur für 
den Antragsteller eröffnet werden soll; 

3. die Angabe, für welche Anspruchsklasse im 
Sinne des § 36 Abs. 1 das Verfahren eröffnet 
werden soll, im Falle des § 1 Abs. 5 in Verbin-
dung mit § 36 Abs. 2 auch die Angabe, daß 
das Verfahren nur mit Wirkung für Ansprüche 
wegen Sachschäden eröffnet werden soll; 

4. Angaben über Namen, ständigen Aufenthalt 
und gewerbliche Niederlassung des Antrag-
stellers sowie der übrigen dem Antragsteller 
bekannten Schuldner von Ansprüchen, für 
welche die Haftung durch das Verteilungsver-
fahren beschränkt werden so ll ; 

5. Angaben über den Namen, die Nummer oder 
das sonstige Merkzeichen sowie den Register-
ort oder, wenn das Binnenschiff nicht in einem 
Schiffsregister eingetragen ist, über den Hei-
matort des Binnenschiffes; 

6. im Falle der Geltendmachung der Haftungs-
beschränkung für Ansprüche der Anspruchs-
klasse A oder C die zur Berechnung der Haf-
tungssumme notwendigen Angaben über die 
Bauart einschließlich Wasserverdrängung, 
Tragfähigkeit und Leistungsfähigkeit vorhan-
dener Antriebsmaschinen, bei Anlagen und 
Geräten im Sinne des § 5 e Abs. 1 Nr. 4 des 
Binnenschiffahrtsgesetzes über deren We rt ; 

7. im Falle der Geltendmachung der Haftungs-
beschränkung für Ansprüche der Anspruchs-
klasse B die zur Berechnung der Haftungs-
summe notwendigen Angaben über die An-
zahl der Reisenden, die das Binnenschiff nach 
dem Schiffszeugnis befördern darf oder, wenn 
eine zulässige Höchstzahl nicht vorgeschrie-
ben ist, zum Zeitpunkt des haftungsbegrün-
denden Ereignisses tatsächlich befördert hat; 

8. die Angabe des Betrags und des Grundes der 
dem Antragsteller bekannten Ansprüche, für 
welche die Haftung durch das Verteilungsver-
fahren beschränkt werden soll. 

(2) Betrifft das Verteilungsverfahren ein Bin-
nenschiff, das in einem Schiffsregister eingetra-
gen ist, so ist dem Antrag eine beglaubigte Ab-
schrift der Eintragung in diesem Register beizu-
fügen. 

(3) Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, 
daß die Voraussetzungen des § 1 Abs. 5 in Ver-
bindung mit § 36 Abs. 2 vorliegen.  

§ 39 
Festsetzung der Haftungssumme 

Die vom Gericht festzusetzende Haftungssum-
me ist vom Zeitpunkt des zur Haftung führenden 
Ereignisses bis zum Zeitpunkt der Errichtung des 
Fonds mit vier vom Hundert für das Jahr zu ver-
zinsen. 

§ 40 

Inhalt des Eröffnungsbeschlusses 

Der Beschluß über die Eröffnung des Binnen-
schiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens ent-
hält außer den nach § 7 Abs. 2 Nr. 1, 4, 6 und 7 
erforderlichen Feststellungen und Angaben ins-
besondere: 

1. die Feststellung, für welchen Personenkreis im 
Sinne des § 35 Satz 1 das Verfahren eröffnet 
wird, oder, im Falle des § 36 Abs. 3 Satz 2, die 
Feststellung, daß das Verfahren nur für den 
Antragsteller eröffnet wird; 

2. die Feststellung, für welche Anspruchsklasse 
im Sinne des § 36 Abs. 1 das Verfahren eröff-
net wird, im Falle des § 1 Abs. 5 in Verbin-
dung mit § 36 Abs. 2 auch die Feststellung, 
daß das Verfahren nur mit Wirkung für An-
sprüche wegen Sachschäden eröffnet wird; 

3. Angaben über den Namen und Registerort 
oder, wenn das Binnenschiff nicht in einem 
Schiffsregister eingetragen ist, über den Hei-
matort des Binnenschiffes. 

§ 41 

Wirkungen der Eröffnung 

Auf die Eröffnung des Binnenschiffahrtsrechtli-
chen Verteilungsverfahrens ist § 8 mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß an die Stelle 

1. der Ansprüche, die der Haftungsbeschrän-
kung nach den §§ 486 bis 487 d des Handels-
gesetzbuchs unterliegen, die Ansprüche tre-
ten, die der Haftungsbeschränkung nach den 
§§. 4 bis 51 des Binnenschiffahrtsgesetzes un-
terliegen, und 

2. der Ansprüche, die im Falle des § 1 Abs. 5 zu 
den Ansprüchen wegen Sachschäden gehö-
ren, die Ansprüche treten, die im Falle des § 1 
Abs. 5 in Verbindung mit § 36 Abs. 2 zu den 
Ansprüchen wegen Sachschäden gehören. 

§ 42 
Öffentliche Aufforderung bei Verfahren nur mit 

Wirkung für Ansprüche wegen Sachschäden 

Die öffentliche Aufforderung hat, sofern das 
Verfahren nach § 1 Abs. 5 in Verbindung mit 
§ 36 Abs. 2 nur mit Wirkung für Ansprüche we-
gen Sachschäden eröffnet worden ist, auch den 
in § 10 Abs. 3 genannten Inhalt. 

§ 43 
Erweiterung des Verfahrens auf Ansprüche 

der Anspruchsklasse A 

§ 16 Abs. 1 Satz 1 ist auf ein Binnenschiffahrts-
rechtliches Verteilungsverfahren für Ansprüche 
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der Anspruchsklasse A nach § 1 Abs. 5 in Ver-
bindung mit § 36 Abs. 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß an die Stelle des in Artikel 6 Abs. 1 
Buchstabe a des Haftungsbeschränkungsüber-
einkommens bestimmten Haftungshöchstbetra-
ges der in § 5 e des Binnenschiffahrtsgesetzes be-
zeichnete Haftungshöchstbetrag tritt. 

§ 44 

Verteilung 

(1) In einem Binnenschiffahrtsrechtlichen Ver-
teilungsverfahren für Ansprüche der Anspruchs-
klasse A haben Ansprüche wegen Beschädigung 
von Hafenanlagen, Hafenbecken, Wasserstra-
ßen, Schleusen, Brücken und Navigationshilfen 
Vorrang vor sonstigen Ansprüchen wegen Sach-
schäden. 

(2) Sind im Binnenschiffahrtsrechtlichen Ver-
teilungsverfahren nach § 23 Abs. 3 Satz 1 aus 
der Haftungssumme zum Zwecke der Verteilung 
zwei Teilsummen zu bilden, so bestimmt sich die 
Höhe der ersten Teilsumme nach § 5 e des Bin-
nenschiffahrtsgesetzes und die zweite Teilsumme 
nach § 5 f des Binnenschiffahrtsgesetzes. Wird 
die Verteilung aus diesen Teilsummen vorge-
nommen, so werden Kosten, die aus einem 
Rechtsstreit über Ansprüche wegen Personen-
schäden entstanden sind, aus der für diese An-
sprüche bestimmten Teilsumme und Kosten, die 
aus einem Rechtsstreit über Ansprüche wegen 
Sachschäden entstanden sind, aus der für diese 
Ansprüche bestimmten Teilsumme berichtigt. 

§ 45 

Nachträgliche Erweiterung des Verfahrens 
bei Ansprüchen der Anspruchsklasse A 

Auf ein Binnenschiffahrtsrechtliches Vertei-
lungsverfahren für Ansprüche der Anspruchs-
klasse A ist, wenn das Verfahren nach § 1 Abs. 5 
in Verbindung mit § 36 Abs. 2 nur mit Wirkung 
für Ansprüche wegen Sachschäden eröffnet wor-
den ist, § 30 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle des in Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a 
des Haftungsbeschränkungsübereinkommens be-
stimmten Haftungshöchstbetrages der in § 5 e 
des Binnenschiffahrtsgesetzes bestimmte Haf-
tungshöchstbetrag tritt. Antragsberechtigt im 
Sinne des § 30 ist jedoch nur der Schuldner, der 
demselben Personenkreis im Sinne des § 35 
Satz 1 angehört. 

§ 46 

Kosten 

Die nach § 32 Abs. 3 der Haftungssumme end-
gültig zur Last fallenden Kosten sind auch dann 
mit Vorrang vor den festgestellten Ansprüchen 
zu berichtigen, wenn aus der Haftungssumme 
Teilsummen nach § 44 Abs. 2 gebildet werden." 

8. Der bisherige Zweite Teil wird Dritter Teil. 

9. Der bisherige § 34 wird § 47. 

10. Der bisherige § 35 wird § 48.  

11. Nach dem bisherigen § 35 wird folgender § 49 
eingefügt: 

„§ 49 

Errichtung eines Fonds 
nach dem Straßburger Übereinkommen 

(1) Hat ein Gläubiger einen Anspruch gegen 
einen Fonds geltend gemacht, der entsprechend 
den Vorschriften des Straßburger Übereinkom-
mens über die Beschränkung der Haftung in der 
Binnenschiffahrt - CLNI (BGBl....) in einem an-
deren Vertragsstaat des Übereinkommens errich-
tet worden ist, so ist für Zwangsvollstreckungen 
wegen eines solchen Anspruchs in das Vermögen 
eines Schuldners, von dem oder für den der. 
Fonds errichtet worden ist, § 41 in Verbindung 
mit § 8 Abs. 4 und 5 entsprechend anzuwenden. 
Für eine Klage wegen eines solchen Anspruchs 
gegen einen Schuldner, von dem oder für den 
der Fonds errichtet worden ist, gilt § 41 in Ver-
bindung mit § 8 Abs. 2 und 3 entsprechend, so-
fern  das für die Errichtung und Verteilung des 
Fonds maßgebende Recht der Errichtung des 
Fonds diese Rechtsfolgen beilegt. 

(2) Ist in einem Vertragsstaat des Straßburger 
Übereinkommens ein Fonds errichtet worden, so 
ist die Vollziehung eines Arrests in das Vermögen 
einer Person, für die der Fonds errichtet worden 
ist, wegen eines gegen den Fonds verfolgbaren 
Anspruchs aufzuheben. Zur Abwendung eines 
solchen Anspruchs geleistete Sicherheiten sind 
freizugeben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nur anzuwenden, 
wenn der Gläubiger einen Anspruch gegen den 
Fonds vor dem Gericht geltend machen kann, 
das den Fonds verwaltet, und wenn der Fonds 
für den Anspruch tatsächlich zur Verfügung steht 
und frei transferierbar ist. " 

12. Der bisherige Dritte Teil wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird 
wie folgt geändert: 

1. § 305 a wird wie folgt geändert: 

a)Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b)Absatz 1 Satz 2 wird durch folgenden Satz er-
setzt: 

„Das gleiche gilt, wenn der in der Klage gel-
tend gemachte Anspruch der Haftungsbe-
schränkung nach den §§ 4 bis 51 des Binnen-
schiffahrtsgesetzes unterliegt und der Beklagte 
geltend macht, daß aus demselben Ereignis 
weitere Ansprüche entstanden sind, für die er 
die Haftung beschränken kann und die in ihrer 
Summe die für sie in den §§  5 e bis 5 j des Bin-
nenschiffahrtsgesetzes bestimmten Haftungs-
höchstbeträge übersteigen. " 
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c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Läßt das Gericht das Recht auf Beschrän-
kung der Haftung unberücksichtigt, so ergeht 
das Urteil 

1. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 unter dem 
Vorbehalt, daß der Beklagte das Recht auf 
Beschränkung der Haftung geltend machen 
kann, wenn ein Fonds nach dem Haftungs-
beschränkungsübereinkommen errichtet wor-
den ist oder bei Geltendmachung des Rechts 
auf Beschränkung der Haftung errichtet 
wird, 

2. im Falle des Absatzes 1 Satz 2 unter dem 
Vorbehalt, daß der Beklagte das Recht auf 
Beschränkung der Haftung geltend machen 
kann, wenn ein Fonds nach § 5 d des Bin-
nenschiffahrtsgesetzes errichtet worden ist 
oder bei Geltendmachung des Rechts auf Be-
schränkung der Haftung errichtet wird. " 

2. § 786 a wird wie folgt neu gefaßt: 

„§ 786a 

(1) Die Vorschriften des § 780 Abs. 1 und des 
§ 781 sind auf die nach § 486 Abs. 1, 3, §§  487 
bis 487 d des Handelsgesetzbuchs oder nach §§  4 
bis 51 des Binnenschiffahrtsgesetzes eintretende 
beschränkte Haftung entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist das Urteil nach § 305 a unter Vorbehalt er-
gangen, so gelten für die Zwangsvollstreckung die 
folgenden Vorschriften: 

1. Wird die Eröffnung eines Seerechtlichen oder 
eines Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
verfahrens nach der Schiffahrtsrechtlichen Ver-
teilungsordnung beantragt, an dem der Gläubi-
ger mit dem Anspruch teilnimmt, so entscheidet 
das Gericht nach § 5 Abs. 3 der Schiffahrts-
rechtlichen Verteilungsordnung über die Ein-
stellung der Zwangsvollstreckung; nach Eröff-
nung des Seerechtlichen Verteilungsverfahrens 
sind die Vorschriften des § 8 Abs. 4 und 5 
der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung, 
nach Eröffnung des Binnenschiffahrtsrechtli-
chen Verteilungsverfahrens die Vorschriften 
des § 8 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit § 41 der 
Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung an-
zuwenden. 

2. Ist nach Artikel 11 des Haftungsbeschrän-
kungsübereinkommens (§ 486 Abs. 1 des Han-
delsgesetzbuchs) von dem Schuldner oder für 
ihn ein Fonds in einem anderen Vertragsstaat 
des Übereinkommens errichtet worden, so sind, 
sofern der Gläubiger den Anspruch gegen den 
Fonds geltend gemacht hat, die Vorschriften 
des § 47 der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
ordnung anzuwenden. Hat der Gläubiger den 
Anspruch nicht gegen den Fonds geltend ge-
macht oder sind die Voraussetzungen des § 47 
Abs. 2 der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
ordnung nicht gegeben, so werden Einwen-
dungen, die auf Grund des Rechts auf Be-
schränkung der Haftung erhoben werden, nach 
den Vorschriften der §§ 767, 769, 770 erledigt; 

das gleiche gilt, wenn der Fonds in dem ande-
ren Vertragsstaat erst bei Geltendmachung des 
Rechts auf Beschränkung der Haftung errichtet 
wird. 

3. Ist von dem Schuldner oder für diesen ein 
Fonds in einem anderen Vertragsstaat des 
Straßburger Übereinkommens über die Be-
schränkung der Haftung in der Binnenschiff-
fahrt - CLNI (BGBl. ...) errichtet worden, so 
ist, sofern der Gläubiger den Anspruch gegen 
den Fonds geltend gemacht hat, § 49 der 
Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung an-
zuwenden. Hat der Gläubiger den Anspruch 
nicht gegen den Fonds geltend gemacht oder 
sind die Voraussetzungen des § 49 Abs. 3 
der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung 
nicht gegeben, so werden Einwendungen, die 
auf Grund des Rechts auf Beschränkung der 
Haftung nach den §§ 4 bis 51 des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes erhoben werden, nach den Vor-
schriften der §§ 767, 769, 770 erledigt; das glei-
che gilt, wenn der Fonds in dem anderen Ver-
tragsstaat erst bei Geltendmachung des Rechts 
auf Beschränkung der Haftung errichtet wird. 

(3) Ist das Urteil eines ausländischen Gerichts 
unter dem Vorbehalt ergangen, daß der Beklagte 
das Recht auf Beschränkung der Haftung geltend 
machen kann, wenn ein Fonds nach Artikel 11 
des Haftungsbeschränkungsübereinkommens oder 
nach Artikel 11 des Straßburger Übereinkommens 
über die Beschränkung der Haftung in der Bin-
nenschiffahrt errichtet worden ist oder bei Gel-
tendmachung des Rechts auf Beschränkung der 
Haftung errichtet wird, so gelten für die Zwangs-
vollstreckung wegen des durch das Urteil festge-
stellten Anspruchs die Vorschriften des Absatzes 2 
entsprechend. " 

Artikel 4 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

Das Rechtspflegergesetz vom 5. November 1969 
(BGBl. I S. 2065), zuletzt geändert durch ..., wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 3 Nr. 2 Buchstabe h wird das Wo rt  „Seerecht-
lichen" durch das Wort  „Schiffahrtsrechtlichen" 
ersetzt. 

2. In der Überschrift zum Zweiten Abschnitt wird das 
Wort  „seerechtlichen" durch das Wo rt  „schiff-
fahrtsrechtlichen" ersetzt. 

3. § 19 b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Schiffahrtsrechtliches Verteilungsverfahren" . 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „Seerechtlichen" wird jeweils 
durch das Wort „Schiffahrtsrechtlichen" er-
setzt. 

bb) In Nummer 3 wird nach der Angabe „30" 
die Angabe „und 43" eingefügt. 
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Artikel 5 

Änderung der Konkursordnung 

4. In der Überschrift zu § 39 wird das Wort  „See-
rechtliches " durch das Wort „ Schiffahrtsrechtli-
ches " ersetzt. 

In § 15 Satz 2 der Konkursordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 311-4, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Worte 
„Seerechtlichen Verteilungsordnung vom 25. Juli 
1986 (BGBl. I S. 1130)" durch die Worte „Schiffahrts-
rechtlichen Verteilungsordnung" ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung der Insolvenzordnung 

In § 91 Abs. 2 der Insolvenzordnung vom 5. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch ... geän-
dert worden ist, wird das Wo rt  „Seerechtlichen" 
durch das Wort  „Schiffahrtsrechtlichen" ersetzt. 

Artikel 7 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Insolvenzordnung 

Das Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) In der Artikelüberschrift wird das Wo rt  „See-
rechtlichen " durch das Wort  „Schiffahrtsrechtli-
chen" ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Worte „Seerechtliche 
Verteilungsordnung vom 25. Juli 1986 (BGBl. I 
S. 1130)" durch die Worte „Schiffahrtsrechtli-
che Verteilungsordnung" ersetzt. 

2. Artikel 42 wird aufgehoben. 

Artikel 8 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Buchstabe a wird das Wo rt  „See-
rechtlichen" durch das Wo rt  „Schiffahrtsrechtli-
chen" ersetzt. 

2. In der Überschrift zum Dritten Abschnitt wird das 
Wort  „seerechtliches" durch das Wo rt  „schiffahrts-
rechtliches" ersetzt. 

3. In §§ 35, 39 Satz 1, §§ 52, 61, 65 Abs. 6 und § 73 
Abs. 3 sowie in der Überschrift zu § 52 wird je-
weils das Wort  „seerechtlichen" durch das Wo rt 

 „schiffahrtsrechtlichen" ersetzt. 

5. a) In der Gliederung zu Teil 4, der Überschrift zu 
Teil 4 und der Überschrift zu Teil 4 Hauptab-
schnitt III wird jeweils das Wort  „Seerechtliche" 
durch das Wort  „Schiffahrtsrechtliche" ersetzt. 

b) In Nummer 4305 werden die Worte „der See-
rechtlichen Verteilungsordnung" durch die An-
gabe „SVertO" ersetzt. 

Artikel 9 

Änderung der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte 

Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 368-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift zum Fünften Abschnitt wird das 
Wort  „seerechtlichen" durch das Wo rt  „schiff-
fahrtsrechtlichen" ersetzt. 

2. § 81a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wo rt  „Seerecht-
liches " durch das Wort  „Schiffahrtsrechtliches" 
ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 1 wird je-
weils das Wort  „Seerechtlichen" durch das 
Wort  „Schiffahrtsrechtlichen" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Nr. 2 wird nach der Angabe „§ 8 
Abs. 5" die Angabe „und § 41" eingefügt. 

Artikel 10 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

In § 209 Abs. 2 Nr. 2 und in § 214 Abs. 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird jeweils das Wo rt  „Seerechtlichen" 
durch das Wort  „Schiffahrtsrechtlichen" ersetzt. 

Artikel 11 

Änderung des Handelsgesetzbuchs 

In § 487 e des Handelsgesetzbuchs in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Worte 
„Seerechtlichen Verteilungsordnung vom 25. Juli 
1986 (BGBl. I S. 1130)" durch die Worte „Schiffahrts-
rechtlichen Verteilungsordnung" ersetzt. 
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Artikel 12 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Das Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. August 1990 (BGBl. I 
S. 1818), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Die Vorschriften der §§ 486 bis 487e des 
Handelsgesetzbuchs sowie der §§ 4 bis 51 des 
Binnenschiffahrtsgesetzes bleiben unberührt." 

2. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Worte „in die Gegen-
stände" gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Soweit die Kosten der Beseitigung nicht 
erstattet werden oder nicht Sicherheit für sie 
geleistet wird, sind sie aus den beseitigten Ge-
genständen zu zahlen. Absatz 12 bleibt unbe-
rührt." 

c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „Schiffs-
eigentümer im Sinne des Artikels 1 des 
Haftungsbeschränkungsübereinkommens 
(§ 486 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs)" 
durch die Worte „Schiffseigentümer, 
Schiffseigner, Charterer, Reeder oder Aus-
rüster eines Schiffes" ersetzt. 

bb) In Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Eigen-
tümer des Schiffes im Sinne des Artikels 1 
des Haftungsbeschränkungsübereinkom-
mens" durch die Worte „Schiffseigentümer, 
Schiffseigner, Charterer, Reeder oder Aus-
rüster des Schiffes" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschriften der §§ 486 bis 487 e des 
Handelsgesetzbuchs sowie der §§ 4 bis 51 
des Binnenschiffahrtsgesetzes bleiben un-
berührt. " 

Artikel 13 

Aufhebung des Flößereigesetzes 

Das Gesetz betreffend die privatrechtlichen Ver-
hältnisse der Flößerei vom 15. Juni 1895 in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4103-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch ..., wird aufgehoben. 

Artikel 14 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

In § 23 Nr. 2 Buchstabe b des Gerichtsverfassungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch ... ge-
ändert worden ist, wird das Wort  „, Flößern" gestri-
chen. 

Artikel 15 

Änderung des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Binnenschiffahrtssachen 

§ 2 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren 
in Binnenschiffahrtssachen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 310-5, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 werden jeweils 
die Worte „oder Flößerei" gestrichen. 

2. Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wird wie folgt gefaßt: 

„b) andere Ansprüche wegen der Beschädigun-
gen, welche Schiffer während ihrer Fahrt oder 
beim Anlanden anderen verursacht haben;". 

3. In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c werden die Worte 
„oder ein Floß" und „oder eines Floßes" gestri-
chen. 

Artikel 16 

Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

In § 148 Abs. 2 des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III,  Gliederungsnummer 315-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Worte „des 
Gesetzes, betreffend die privatrechtlichen Verhält-
nisse der Binnenschiffahrt, oder der im § 8 des Geset-
zes, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der 
Flößerei," durch die Worte „des Binnenschiffahrtsge-
setzes" ersetzt und das Wo rt  „ersteren" durch das 
Wort  „genannten" ersetzt. 

Artikel 17 

Änderung der Kostenordnung 

In § 50 Abs. 2 der Kostenordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III,  Gliederungsnummer 361-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Worte 
„, nach dem Binnenschiffahrtsgesetz und nach dem 
Flößereigesetz" durch die Worte „und nach dem Bin-
nenschiffahrtsgesetz " ersetzt. 
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Artikel 18 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

Flößereiunternehmen" durch die Worte „und Fähr-
unternehmen" ersetzt. 

In Artikel 65 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494), 
das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Worte ,,, des Flötzrechts und des Flößereirechts" 
durch die Worte „und des Flötzrechts" ersetzt. 

Artikel 19 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

In § 647 Abs. 2 und § 779 Abs. 3 der Reichsver-
sicherungsordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 820-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, die zuletzt durch ... geändert 
worden ist, werden jeweils die Worte „, Fähr- und 

Artikel 20 

Neufassung der 
Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, 
den Wortlaut der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
ordnung in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an 

 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntzu-
machen. 

Artikel 21 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeines 

1. Die in dem Entwurf vorgesehenen Änderungen 
des Binnenschiffahrtsgesetzes sind im wesentli-
chen durch die beabsichtigte Ratifizierung des 
Straßburger Übereinkommens vom 4. Novem-
ber 1988 über die Beschränkung der Haftung in 
der Binnenschiffahrt (CLNI) veranlaßt. Wegen des 
Inhalts, des Zwecks und der Tragweite dieses 
Übereinkommens wird auf die Denkschrift zu dem 
gleichzeitig vorgelegten Entwurf eines Vertrags-
gesetzes zu dem Straßburger Übereinkommen 
über die Beschränkung der Haftung in der Bin-
nenschiffahrt verwiesen. 

Mit dem Gesetzentwurf soll ein weiterer Schritt 
auf dem Wege zu einer Reform des in wesentli-
chen Teilen über einhundert Jahre alten Binnen-
schiffahrtsprivatrechts getan werden. Die Reform 
des deutschen Binnenschiffahrtsrechts wurde be - 
reits durch das Gesetz zur Änderung des Handels-
gesetzbuchs und anderer Gesetze (Zweites See-
rechtsänderungsgesetz) vom 25. Juli 1986 (BGBl. I 
S. 1120) eingeleitet. Durch dieses Gesetz wurde 
erstmalig im Binnenschiffahrtsrecht im Interesse 
eines wirksameren Gläubigerschutzes für Ansprü-
che wegen Personenschäden von Reisenden das 
System der beschränkt-dinglichen Haftung durch 
das System der summenmäßig beschränkten, per-
sönlichen Haftung ersetzt (§ 4 a BinSchG). Eine 
weitergehende Änderung des in der Binnenschiff-
fahrt noch geltenden Prinzips der beschränkt-
dinglichen Haftung wurde „im Hinblick auf die in-
ternationale Entwicklung im Bereich des Binnen-
scbiffahrtsrechts" zurückgestellt (vgl. Begründung 
zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Handelsgesetzbuchs und anderer Gesetze 
[Zweites Seerechtsänderungsgesetz], Drucksache 
10/3852, S. 33 [zu Nummer 2 - § 4 a BinSchG]). 
Mit der Übernahme der Vorschriften des Straßbur-
ger Übereinkommens über die Beschränkung der 
Haftung in der Binnenschiffahrt wird nunmehr der 
internationalen Entwicklung Rechnung getragen. 
Zugleich wird damit der in Anlage I Kapitel III 
Sachgebiet D Abschnitt III Nr. 4 des Einigungsver-
trages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 
960) aufgeführten Maßgabe entsprochen, wonach 
für die gewerbliche Binnenschiffahrt bereits vor 
dem völkerrechtlichen Inkrafttreten des Straß-
burger Übereinkommens die summenmäßige Haf-
tungsbeschränkung eingeführt werden sollte. 

2. Nach dem Gesetzentwurf sollen die Bestimmun-
gen des Straßburger Übereinkommens in das Bin-
nenschiffahrtsgesetz eingearbeitet und - entspre-
chend der Vorgabe des Einigungsvertrages - un-
abhängig von dem völkerrechtlichen Inkrafttreten 
unmittelbar nach der Verkündung des Gesetzes in 
Kraft gesetzt werden. Gesetzestechnisch weicht 
der Entwurf dabei von § 486 HGB ab, der für den 

Bereich der Seeschiffahrt auf das dem Straßburger 
Übereinkommen entsprechende Übereinkommen 
vom 19. November 1976 über die Beschränkung 
der Haftung für Seeforderungen lediglich ver-
weist. Statt dessen werden die Vorschriften des 
Straßburger Übereinkommens in die in Artikel 1 
dieses Gesetzentwurfs vorgeschlagenen §§ 4 bis 51 
BinSchG eingearbeitet. Die Bundesregierung ver-
tritt die Auffassung, daß dies dem Interesse an 
Klarheit und Einheitlichkeit des Binnenschiffahrts-
rechts und damit der besseren Lesbarkeit und 
Handhabbarkeit der Vorschriften über die Haf-
tungsbeschränkung in der Binnenschiffahrt dient. 
Da die Vorschriften schon vor Inkrafttreten des 
Straßburger Übereinkommens und darüber hinaus 
nicht nur bei internationalen Sachverhalten, son-
dern auch bei rein nationalen Sachverhalten zur 
Anwendung kommen sollen, erscheint es zweck-
mäßig, im Binnenschiffahrtsgesetz nicht bloß auf 
das Übereinkommen zu verweisen. 

3. Die Einführung des Systems der summenmäßig 
beschränkten, persönlichen Haftung macht wei-
tere Änderungen des Binnenschiffahrtsgesetzes 
erforderlich. Dies gilt zum einen für die Vorschrif-
ten über die Schiffsgläubigerrechte, die in einem 
engen wirtschaftlichen und rechtspolitischen Zu-
sammenhang mit dem System der Beschränkung 
der Haftung des Schiffseigners stehen. Durch den 
Wegfall der dinglich auf Schiff und Fracht be-
schränkten Haftung des Schiffseigners entfällt die 
Notwendigkeit, dem Gläubiger als Korrelat für die 
fehlende Zugriffsmöglichkeit auf das Landvermö-
gen des Schiffseigners ein Recht auf eine Befriedi-
gung aus dem Schiff mit Vorrang vor anderen 
nicht derartig beschränkten Gläubigern einzuräu-
men. Der Korrelatsgedanke, der bisher den be-
herrschenden gesetzgeberischen Grund für die 
Regelung der Schiffsgläubigerrechte bildete, ent-
fällt. Dies macht eine Überprüfung des Katalogs 
und der Ausgestaltung der Schiffsgläubigerrechte 
unabweisbar. 

Der Entwurf sieht davon ab, gleichzeitig mit den 
gebotenen Veränderungen im Haftungsrecht der 
Binnenschiffahrt und im Recht der Schiffsgläubi-
gerrechte auch - über die in Artikel 1 Nr. 7 und 8 
vorgeschlagenen Änderungen hinaus - grundle-
gende Einschnitte in das Haverei- und Bergungs-
recht (§§ 78 ff. und 93 ff. BinSchG) vorzuschlagen. 
Zwar weicht die Grundkonzeption des Haverei- 
und Bergungsrechts insoweit vom künftig refor-
mierten Haftungsrecht der Binnenschiffahrt ab, als 
eine persönliche Verpflichtung des Schiffseigners 
zur Entrichtung der Havereibeiträge sowie der 
Bergungs- und Hilfskosten auch in Zukunft nicht 
besteht (vgl. die - unverände rt  bleibenden - § 90 
Abs. 1 und § 100 Abs. 1 BinSchG), während der 
Schiffseigner ansonsten wegen binnenschiffahrts-
rechtlicher Forderungen nach den §§ 4 ff. 
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BinSchG in der Fassung des Entwurfs regelmäßig 
persönlich, wenn auch mit der Möglichkeit sum-
menmäßiger Haftungsbeschränkung, in Anspruch 
genommen werden kann. Eine Änderung dieser 
Rechtslage ist allein durch den Übergang zur sum-
menmäßig beschränkten, persönlichen Haftung 
im Haftungsrecht der Binnenschiffahrt nicht zwin-
gend geboten, weil die Ansprüche aus Bergung, 
Hilfeleistung und Beitragsleistung zur großen Ha-
verei gemäß § 5 Nr. 1 BinSchG den Vorschriften 
über die globale Haftungsbeschränkung nach den 
§§ 4 ff. BinSchG nicht unterliegen. Im Hinblick 
auf die geplante Ratifizierung des Internationalen 
Übereinkommens von 1989 über Bergung durch 
Deutschland, die auch eine Überprüfung der 
§§ 740 ff. HGB erforderlich machen würde, soll im 
übrigen von einer Angleichung des Bergungs-
rechts der Binnenschiffahrt an das Seerecht ge-
genwärtig abgesehen werden. 

4. Mit der Einführung der summenmäßig beschränk-
ten, persönlichen Haftung müssen schließlich 
auch die verfahrensmäßigen Voraussetzungen für 
die Durchführung der Haftungsbeschränkung ge-
schaffen werden. Der Gesetzentwurf sieht daher 
vor, die Seerechtliche Verteilungsordnung zu än-
dern und darin in einem Zweiten Teil die Beson-
derheiten des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens zu regeln. 

5. Er enthält schließlich noch in den Artikeln 3 bis 12 
Folgeänderungen zu den in Artikel 1 und 2 vor-
geschlagenen Änderungen sowie in Artikel 13 
die Aufhebung des mittlerweile obsoleten Flöße-
reigesetzes nebst Folgeänderungen in Artikel 14 
bis 19. 

6. Das geplante Gesetz begründet weder Mehraus-
gaben noch Mindereinnahmen für den Bundes-
haushalt. 

Mit Auswirkungen auf die Haushalte der Länder 
ist insoweit zu rechnen, als durch die Einführung 
des Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsver-
fahrens den Gerichten der Länder neue Aufgaben 
zugewiesen werden. Durch die Eröffnung der 
Möglichkeit, dieses Verfahren auf wenige Ge-
richte zu konzentrieren, können jedoch die Zu-
satzkosten minimiert werden. Im übrigen ist im 
Entwurf zum Ausgleich eines Teiles der entstehen-
den Kosten eine Gebührenregelung vorgesehen, 
die sich an die Gebührenregelung für das See-
rechtliche Verteilungsverfahren anschließt. In wel-
cher Höhe Kosten entstehen, die durch die zu er-
hebenden Gebühren nicht gedeckt sind, kann 
nicht genau bestimmt werden, da die Kosten von 
der Zahl und dem Umfang der Verteilungsverfah-
ren abhängig sind, für deren Schätzung hinrei-
chende Anhaltspunkte fehlen. 

Die vorgesehene Einführung des Systems der 
summenmäßig beschränkten, persönlichen Haf-
tung kann, sofern sich Schadensfälle von größe-
rem Ausmaß ereignen sollten, auch zu einer Anhe-
bung der vom Schiffseigner zu leistenden Haft-
pflichtversicherungsprämien und damit mittelbar 
zu einer Erhöhung der Entgelte für die Beförde

-

rung von Personen und Gütern in der Binnen-
schiffahrt führen. Die Höhe der zusätzlich entste-
henden Kosten läßt sich allerdings derzeit mangels 
bezifferter Angaben von Verbandsseite nicht kon-
kret festlegen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, 
daß bei der Festsetzung der Haftungshöchstbeträ-
ge im Straßburger Übereinkommen von 1988, die 
in das deutsche Recht übernommen werden sol-
len, das Bemühen im Vordergrund stand, die Ver-
sicherungsprämien möglichst auf demselben Ni-
veau zu halten, auf dem sie heute stehen. Weiter 
ist zu berücksichtigen, daß schon heute in den 
Nachbarländern Schweiz und den Niederlanden 
das System der summenmäßig beschränkten, per-
sönlichen Haftung gilt und dieses bei der Versi-
cherung berücksichtigt wird. 

Soweit - in Wahrnehmung einer im Straßburger 
Übereinkommen vorgesehenen Vorbehaltsmög-
lichkeit - die Haftungsbeschränkung für Ansprü-
che wegen Schäden bei der Beförderung gefährli-
cher Güter ausgeschlossen und damit die Ersatz-
pflicht des Schiffseigners künftig deutlich erwei-
tert wird, ist im Gefahrgutbereich mit einer stärke-
ren Erhöhung der Versicherungsprämien zu rech-
nen. Im Hinblick darauf, daß die Binnenschiffahrt, 
obwohl einer der bedeutendsten Verkehrsträger 
für Gefahrgüter, als sehr sicher gilt, ist aber mit 
einer wirtschaftlich unzumutbaren Erhöhung der 
Versicherungsprämien nicht zu rechnen, zumal 
bereits nach geltendem Recht für Wasserver-
schmutzungsschäden nach dem Wasserhaushalts-
gesetz unbeschränkt gehaftet wird. Entscheidende 
Auswirkungen auf das Preisniveau oder das Ver-
braucherpreisniveau sind daher nicht zu erwarten. 
Gleiches gilt für die Auswirkungen auf den Ver-
kehr. Im Hinblick darauf, daß ausländische und in-
ländische Schiffseigner nach dem Gesetzentwurf 
gleichbehandelt werden und Wettbewerbsverzer-
rungen insoweit nicht entstehen können, ist mit 
einer Verlagerung des Transportgewerbes ins 
Ausland aufgrund des Gesetzes nicht zu rechnen. 

Auswirkungen auf die Umwelt sind insoweit zu er-
warten, als die geplante Verschärfung der Haftung 
im Gefahrgutbereich präventive Wirkung entfaltet 
und damit möglicherweise zu noch größerer Sorg-
falt im Bereich der Gefahrgutbeförderung ange-
halten wird. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Be-
reich der Binnenschiffahrt ergibt sich für die pri-
vatrechtlichen Regelungen aus Artikel 74 Abs. 1 
Nr. 1 GG (Bürgerliches Recht), im übrigen aus Ar-
tikel 74 Abs. 1 Nr. 21 GG. Die Gesetzgebungs-
kompetenz für die in Artikel 2 bis 11, 14 bis 18 des 
Entwurfs enthaltenen Regelungen folgt aus Arti-
kel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG (Bürgerliches Recht, Ge-
richtsverfassung, gerichtliches Verfahren, Rechts-
anwaltschaft), für Artikel 19 aus Artikel 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG. Die vorgeschlagenen Regelungen sind 
gemäß Artikel 72 Abs. 2 GG erforderlich, weil 
Haftungsbeschränkungen in der Binnenschiffahrt 
zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse nur bundeseinheit-
lich, nicht aber von Land zu Land unterschiedlich, 
festgelegt werden können. 
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Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. Die vorgesehenen Regelungen für das See-
rechtliche und das Binnenschiffahrtsrechtliche Ver-
teilungsverfahren betreffen kein Verwaltungsverfah-
ren, sondern das gerichtliche Verfahren im Sinne von 
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Änderung des Binnenschiffahrts-
gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§§ 4 bis 51 BinSchG) 

Die neuen §§ 4 bis 51 BinSchG enthalten die wesent-
lichen materiellen Bestimmungen des Straßburger 
Übereinkommens. Sie ersetzen die §§ 4, 4 a und 5 
BinSchG, die mit diesen Regelungen nicht überein-
stimmen oder durch sie erfaßt werden: 

- § 4 BinSchG geltender Fassung, der die zentrale 
Vorschrift über die beschränkt-dingliche Haftung 
des Schiffseigners enthält, muß im Hinblick auf 
die Einführung des Systems der summenmäßig 
beschränkten, persönlichen Haftung des Schiffs-
eigners aufgehoben werden. 

- § 4 a BinSchG, mit dem, wie oben ausgeführt, im 
Bereich der Personenbeförderung in der Binnen-
schiffahrt das System der summenmäßig be-
schränkten, persönlichen Haftung bereits einge-
führt wurde, muß aufgehoben werden, da diese 
Regelung - abweichend vom Straßburger Über-
einkommen - die Haftungsbeschränkung nicht 
von deren einredeweiser Geltendmachung oder 
der Errichtung eines Haftungsfonds abhängig 
macht, sondern sie bereits gesetzlich vorschreibt, 
ferner, da die gesetzlich vorgegebenen, in Deut-
scher Mark ausgedrückten Haftungshöchstsum-
men durch die - abweichenden - in Sonderzie-
hungsrechten ausgedrückten Haftungshöchstsum-
men ersetzt werden. 

- § 5 BinSchG wird durch den weitgehend inhaltlich 
entsprechenden § 5 Nr. 3 BinSchG in der Fassung 
des Entwurfs ersetzt. 

Zu den im Entwurf vorgeschlagenen §.§.  4 bis 51 
BinSchG ist im einzelnen folgendes zu bemerken: 

Zu § 4 BinSchG 

§ 4 BinSchG des Entwurfs bestimmt, für welche An-
sprüche der Schiffseigner seine Haftung beschrän-
ken kann. Die Vorschrift entspricht inhaltlich weitge-
hend Artikel 1 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 2 CLNI, 
wobei diese Vorschriften in einer dem deutschen 
Rechtssystem entsprechenden Anordnung wiederge-
geben werden. 

Abweichend von Artikel 1 CLNI regelt § 4 BinSchG 
in der Fassung des Entwurfs nicht, welche anderen 
Personen als der Schiffseigner zur Beschränkung der 
Haftung berechtigt sind. Entsprechend der bisheri-
gen Systematik des Binnenschiffahrtsgesetzes stellt 
§ 4 BinSchG in der Fassung des Entwurfs allein auf 
den Schiffseigner ab, der, wie sich aus § 1 BinSchG 
ergibt, im Binnenschiffahrtsrecht als der hauptsächli

-

che Träger der durch den Schiffahrtsbetrieb begrün-
deten Rechte und Pflichten eine zentrale Stellung 
einnimmt. Die Frage, welche sonstigen Personen die 
Haftung beschränken können, wird in § 5 c BinSchG 
in der Fassung des Entwurfs geregelt. 

- Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält zunächst die umfassende Um-
schreibung der nach dem Straßburger Überein-
kommen für eine Haftungsbeschränkung in Be-
tracht kommenden Schadensfälle. Zu den Ansprü-
chen, wegen derer die Haftung beschränkt wer-
den kann, rechnen nach Satz 1 grundsätzlich alle 
Ansprüche wegen Personen- und Sachschäden so-
wie Ansprüche aus Wrackbeseitigung. Die Diffe-
renzierung zwischen Personen- und Sachschäden 
ist erforderlich, weil die Haftungshöchstbeträge 
unterschiedlich hoch sind, je nachdem, um welche 
Schäden es sich handelt. Ansprüche aus Wrackbe-
seitigung, die nach Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe d 
und e CLNI ebenfalls der Haftungsbeschränkung 
unterliegen, werden gesondert aufgeführt, weil 
von dem nach Artikel 18 Abs. 1 Buchstabe c CLNI 
gestatteten Vorbehalt Gebrauch gemacht werden 
soll und damit die allgemeinen dem Straßburger 
Übereinkommen entsprechenden Vorschriften des 
Binnenschiffahrtsgesetzes nicht unverände rt  auf 
diese Ansprüche Anwendung finden sollen. Viel-
mehr soll für diese Ansprüche nach § 5 i BinSchG 
in der Fassung des Entwurfs ein gesonderter Haf-
tungshöchstbetrag zur Verfügung gestellt werden, 
um zu verhindern, daß die quotenmäßige Befriedi-
gung der Anprüche aus Wrackbeseitigung zusam-
men mit den sonstigen Forderungen aus einer ein-
heitlichen Haftungshöchstsumme erfolgt. Wegen 
der weiteren Einzelheiten hierzu wird auf die Be-
gründung zu § 5i BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs verwiesen. Eine nähere Umschreibung der 
Ansprüche wegen Personen- und Sachschäden so-
wie aus Wrackbeseitigung erfolgt in § 4 Abs. 2, 3 
und 4 BinSchG in der Fassung des Entwurfs. 

Die Begrenzung der Möglichkeit der Haftungsbe-
schränkung für Ansprüche wegen Personen- und 
Sachschäden bedeutet eine Einschränkung ge-
genüber § 4 BinSchG geltender Fassung: Nach 
dem Entwurf kann die Haftung nicht mehr - wie 
nach § 4 Abs. 1 BinSchG geltender Fassung - für 
vertragliche Erfüllungsansprüche aus Rechtsge-
schäften, die der Schiffer als solcher kraft seiner 
gesetzlichen Vertretungsbefugnis geschlossen hat, 
oder für Ansprüche wegen Vermögensschäden 
aus Rechtsgeschäften, die vom Schiffseigner abge-
schlossen wurden, beschränkt werden. Diese dem 
Artikel 2 CLNI entsprechende Einschränkung er-
scheint vom Standpunkt der Interessen des 
Schiffseigners hinnehmbar. Denn aufgrund der 
bestehenden technischen Möglichkeiten wird der 
Schiffer, bevor er Verbindlichkeiten nach den 
§§ 15, 16 BinSchG eingeht, mit dem Schiffseigner 
Verbindung aufnehmen. Im übrigen erscheint es 
im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Rechtsun-
terschiede zwischen See- und Binnenschiffahrt ab-
zubauen, geboten, den Schiffseigner auch im Bin-
nenschiffahrtsrecht für diese Ansprüche unbe-
schränkt haften zu lassen. 
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Die Ansprüche wegen Personen- und Sachschä-
den, wegen derer die Haftung beschränkt werden 
kann, müssen nach Absatz 1 Satz 1 an Bord oder 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bet rieb 
des Schiffes entstanden sein. Diese auch in Arti-
kel 2 Abs. 1 CLNI erwähnte Voraussetzung stellt 
klar, daß nur Ansprüche, die den Schiffseigner als 
solchen, nicht in anderer Eigenschaft - etwa als 
Halter eines beim Laden verwendeten Kraft-
fahrzeugs oder als Inhaber einer (Land-)Reaktor-
anlage - treffen, erfaßt werden. 

Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einer Bergung und Hilfelei-
stung eintreten, unterliegen nach Satz 1 ebenfalls 
der Haftungsbeschränkung. Als Bergung und Hil-
feleistung sind Maßnahmen im Sinne von § 93 
BinSchG anzusehen. Entsprechend Artikel 1 Abs. 1 
Buchstabe c CLNI zählt darüber hinaus zu solchen 
Maßnahmen auch eine Wrackbeseitigung im Sinne 
von § 4 Abs. 4 Satz 1 BinSchG in der Fassung des 
Entwurfs. Werden die Bergungsarbeiten von einem 
Schiff aus geleistet, so folgt die Haftungsbeschrän-
kung schon aus dem unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Betrieb dieses Schiffes. Die aus-
drückliche Erwähnung der Bergung und Hilfelei-
stung ist daher vor allem in den Fällen von Bedeu-
tung, in denen der Berger oder Retter seine Dienste 
nicht von einem Schiff aus, sondern aus der Luft 
oder von Land aus erbringt (§ 5 c Abs. 1 Nr. 2 letz-
ter Satzteil BinSchG in der Fassung des Entwurfs). 

Dem Eigner eines von ihm zu Sport- oder Erho-
lungszwecken verwendeten Fahrzeuges soll das 
Recht der Haftungsbeschränkung jedoch nicht zu-
gute kommen. Der Ausschluß der Haftungsbe-
schränkung für den Eigentümer eines Sport- oder 
Vergnügungsschiffes wird durch Artikel 18 Abs. 1 
Buchstabe d CLNI ermöglicht. Von dem darin ent-
haltenen Vorbehaltsrecht soll, wie in der Denk-
schrift näher ausgeführt ist, Gebrauch gemacht 
werden. Die vorgeschlagene Regelung entspricht 
damit im wesentlichen der geltenden Rechtslage. 
Wie der Bundesgerichtshof in ständiger Recht-
sprechung zu § 4 BinSchG in der geltenden Fas-
sung ausgeführt hat, haftet der Schiffseigner-
Schiffer eines Sportmotorbootes auch nach gelten-
dem Recht selbst bei bloß nautischem Verschulden 
nicht auf Schiff und Fracht beschränkt (Urteil vom 
4. Mai 1961, BGHZ 35, 150). Zur Begründung die-
ser restriktiven Auslegung des geltenden Rechts 
hat der Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, 
daß als soziales Leitbild des Eigenschiffers der Ge-
setzgeber den Partikulierschiffer vor Augen hatte, 
der „häufig mit seiner Familie an Bord seines 
Schiffes wohnt und ohne Bindung an  einen be-
stimmten Ort auf allen erreichbaren Wasserstraßen 
jede Gelegenheit zur Ausführung von Schiffahrts-
geschäften wahrnimmt" (BGHZ 35, 150 [152]). 
Ihm sollte die Haftung mit Schiff und Fracht zu-
gute kommen. Die sozialen Erwägungen, die für 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 BinSchG in der geltenden Fas-
sung entscheidend gewesen seien, träfen für den 
Eigner eines Sportbootes nicht zu. 

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, daß 
diese Erwägungen nach wie vor Gültigkeit haben. 

Das den Verkehrsträgern Straße und Schiene un-
bekannte System der globalen Haftungsbeschrän-
kung erscheint nur dort  gerechtfertigt, wo es um 
den Einsatz eines Schiffes zu gewerblichen oder 
beruflichen Zwecken geht und das dabei be-
stehende Haftungsrisiko überschaubar bleiben 
muß. Die Erstreckung des Systems der globalen 
Haftungsbeschränkung auf alle Sportschiffer wür-
de zu einer nicht zu rechtfertigenden Privilegie-
rung dieser Personengruppe führen. Auch im Hin-
blick darauf, daß gerade im Bereich der Sportschiff-
fahrt auftretende Unfälle mit erheblichen Perso-
nenschäden - und nicht, wie im Bereich der ge-
werblichen Schiffahrt, regelmäßig ausschließlich 
mit Sachschäden - verbunden sind, erscheint es 
nicht vertretbar, das System der globalen Haf-
tungsbeschränkung auf die Sportschiffahrt zu er-
strecken. Denn dies würde, da bei Einsatz kleine-
rer Sportboote häufig nur der in § 5 e Abs. 4 fest-
gelegte Mindesthaftungsbetrag von 200 000 Rech-
nungseinheiten für Personenschäden maßgeblich 
sein würde, zu einer unangemessenen Verkür-
zung der Ansprüche der Gläubiger führen. Soweit 
allerdings, wie etwa bei gewerblichen Sportboot

-

schulen, Sportschiffe des Erwerbes wegen einge-
setzt werden, bleibt es bei der Möglichkeit der 
Haftungsbeschränkung. 

Nicht erfaßt wird von der Ausnahmeregelung in 
Satz 1 der Eigner eines in amtlichen Diensten 
stehenden Binnenschiffes, also etwa eines Schiffes 
einer Wasser- und Schiffahrtsdirektion. Zwar han-
delt es sich bei diesen Fahrzeugen ebenfalls um 
Schiffe, deren Verwendung nicht des Erwerbs 
wegen erfolgt, so daß auch hier der Gedanke 
des Bundesgerichtshofes herangezogen werden 
könnte. Anders als für Spo rt- und Vergnügungs-
schiffe soll für diese jedoch der Vorbehalt nach Ar

-tikel 18 Abs. 1 Buchstabe d CLNI nicht erklärt 
werden. Damit soll an der geltenden Rechtslage 
festgehalten werden, nach der an Fahrzeugen, die 
dem öffentlichen Dienst gewidmet sind, die Mög-
lichkeit der Haftungsbeschränkung besteht (Urteil 
des Reichsgerichts vom 6. November 1935, RGZ 
149, 167 [171 ff.]), wenngleich diese Fahrzeuge 
dem dinglichen Zugriff im Wege der Zwangsvoll-
streckung entzogen sind (Urteil des Reichsgerichts 
vom 20. Mai 1936, RGZ 151, 271 [275 f.]). Dies er-
scheint in Übereinstimmung mit der Rechtspre-
chung auch nicht unbillig. Es ist insbesondere kein 
Grund ersichtlich, den in Erfüllung seiner Aufga-
ben tätigen öffentlichen Eigentümer eines Schiffes 
mit einer schärferen Haftung zu belegen als ge-
werblich tätige Privatpersonen. An dieser Auffas-
sung wird festgehalten. 

Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz stellt in Überein-
stimmung mit Artikel 2 Abs. 1 und 2 CLNI klar, 
daß der Schiffseigner seine Haftung für alle wegen 
der genannten Schäden gegen ihn gerichteten 
Ansprüche ohne Rücksicht darauf, wie sie recht-
lich einzuordnen sind und ob sie aufgrund eines 
Vertrages oder sonstwie als Rückgriffs- oder Ent-
schädigungsanspruch geltend gemacht werden, 
beschränken kann. Durch die Einbeziehung der 
Rückgriffs- und Entschädigungsansprüche wird 
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der Schiffseigner davor geschützt, daß Gläubiger 
die Haftungsbeschränkung dadurch unterlaufen, 
daß sie einen anderen Haftpflichtigen, der seine 
Haftung nicht beschränken kann, in Anspruch 
nehmen, der dann seinerseits unbeschränkt Re-
greß nimmt. Entsprechend dem für das Seehan-
delsrecht geltenden Artikel 7 Abs. 2 EGHGB wird 
zugleich klargestellt, daß die Regelung auch für 
andere als privatrechtliche Ansprüche gilt. Die 
Lückenlosigkeit der Haftungsbeschränkung ver-
schafft dem Schiffseigner einen angemessenen 
Ausgleich für die im Vergleich zum geltenden 
Recht teilweise erweiterte Haftung. 

Nicht der Haftungsbeschränkung unterliegen 
allerdings nach Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz 
vertragliche Ansprüche aus Wrackbeseitigung so-
wie aus Schadensminderung. In Übereinstimmung 
mit Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 CLNI wird damit 
sichergestellt, daß - ebenso wie beim Bergungs-
vertrag - das vertraglich vereinbarte Entgelt auch 
tatsächlich in voller Höhe gezahlt wird. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 umschreibt den in Absatz 1 Satz 1 ver-
wendeten Begriff „Personenschäden", Absatz 3 
den ebenfalls in der genannten Vorschrift verwen-
deten Begriff „Sachschäden". 

- Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 zählen zu den Sachschäden Schä-
den wegen des Verlusts oder der Beschädigung 
von Sachen (Satz 1 Nr. 1), Verspätungsschäden 
(Satz 1 Nr. 2) und Vermögensschäden wegen der 
Verletzung nichtvertraglicher Rechte (Satz 1 
Nr. 3). Die Vorschriften entsprechen Artikel 2 
Abs. 1 Buchstabe a, b und c CLNI. Nicht über-
nommen ist die Regelung in Artikel 2 Abs. 1 Buch-
stabe a CLNI, wonach als Sachen im Sinne dieser 
Vorschrift auch Hafenanlagen, Hafenbecken, 
Wasserstraßen, Schleusen, Brücken und Naviga-
tionshilfen anzusehen sind. Einer ausdrücklichen 
Erwähnung dieser Gegenstände im Binnenschiff-
fahrtsgesetz für die Zwecke der Definition des Be-
griffs „Beschädigung von Sachen" bedarf es nicht, 
da diese Gegenstände unter den allgemeinen Be-
griff „Sachen" im Sinne des § 90 BGB fallen. 

Unter Sachschäden im Sinne des Absatzes 3 sind 
auch Schäden wegen des Verlusts oder der Be-
schädigung von Tieren oder Verspätungsschäden 
bei der Beförderung von Tieren zu verstehen. 
Auch hier ist eine ausdrückliche gesetzliche Klar-
stellung nicht notwendig, da nach § 90 a Satz 2 
BGB auf Tiere, auch wenn sie nach § 90 a Satz 1 
BGB nicht als Sachen anzusehen sind, die für Sa-
chen geltenden Vorschriften entsprechend anzu-
wenden sind. 

Entsprechend Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe f CLNI 
fallen nach Absatz 3 Satz 2 auch Ansprüche we-
gen Maßnahmen zur Abwendung oder Verringe-
rung  von Schäden unter den Begriff „Ansprüche 
wegen Sachschäden". Die Regelung erfaßt sowohl 
Ansprüche auf Ersatz von Kosten für die zur Ab-
wendung oder Verringerung von Schäden getrof- 

fenen Maßnahmen, also insbesondere Aufwen-
dungsersatzansprüche, als auch Ersatzansprüche 
wegen Schäden, die durch Maßnahmen zur Ab-
wehr oder Verringerung des Schadens verursacht 
worden sind. Da die Maßnahmen zur Abwendung 
oder Verringerung von Schäden allen Gläubigern 
des Schiffseigners zugute kommen, weil sich we-
gen des geringeren Gesamtschadens ihre Quote 
bei Geltendmachung der Haftungsbeschränkung 
erhöht, soll der Haftpflichtige auch für solche An-
sprüche seine Haftung beschränken können. Dies 
gilt jedoch nicht, wenn es sich bei den Ansprüchen 
um solche des Haftpflichtigen selbst handelt. 
Denn der Haftpflichtige ist schon von Gesetzes 
wegen verpflichtet, Schäden möglichst gering zu 
halten. Von ihm ergriffene Abwehrmaßnahmen 
sollen mithin nicht dazu führen, daß er mit eigenen 
Ansprüchen an der Verteilung der Haftungs-
höchstsumme teilnimmt. 

Voraussetzung für eine Beschränkung der Haf-
tung für Ansprüche wegen der Abwendung oder 
Verringerung von Schäden ist, daß Ansprüche we-
gen dieser Schäden ihrerseits der Haftungsbe-
schränkung unterworfen sind, es sich also insoweit 
um Ansprüche wegen Personen- oder Sachschä-
den im Sinne von § 4 BinSchG in der Fassung des 
Entwurfs handelt. Nicht erfaßt sind dagegen Maß-
nahmen zur Abwendung oder Verringerung von 
Kostenerstattungsansprüchen im Sinne von § 4 
Abs. 4 Satz 1 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs; hierfür sieht § 4 Abs. 4 Satz 2 BinSchG in 
der Fassung des Entwurfs eine Sonderregelung 
vor. 

Zu den Ansprüchen wegen Sachschäden nach Ab-
satz 3 Satz 1 können bereits Ansprüche wegen der 
Abwendung oder Verringerung von Schäden zäh-
len, und zwar insbesondere dann, wenn die Maß-
nahmen vom Geschädigten selbst getroffen wer-
den. Denn Aufwendungsansprüche des Geschä-
digten für Maßnahmen zur Schadensabwehr wer-
den von dem Schadenersatzanspruch des Geschä-
digten erfaßt. Absatz 3 Satz 2 ist insoweit also 
ohne Bedeutung. Ihm kommt jedoch eigenstän-
dige Bedeutung zu, wenn die Maßnahmen von 
Dritten getroffen werden, die nicht schon Ansprü-
che nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Absatz 2 
oder 3 Satz 1 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs geltend machen können. 

Unter Satz 2 fallen auch Maßnahmen zur Abwen-
dung oder Verringerung von Personen- oder Sach-
schäden, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Wrackbeseitigungsmaßnahmen eintreten und 
für die die Haftung nach Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 oder 3 Satz 1 beschränkt werden 
kann. Denn da für diese Schäden auch nicht, wie 
zu Absatz 4 ausgeführt, Ansprüche aus Wrackbe-
seitigung geltend gemacht werden können, die 
einer gesonderten Haftungsbeschränkung unter-
liegen, erscheint es auch nicht sachgerecht, für 
Ansprüche wegen Maßnahmen, die eine Minde-
rung der Schadenersatzansprüche zur Folge ha-
ben, denselben Haftungshöchstbetrag zur Verfü-
gung zu stellen, der nach § 5 i BinSchG für An-
sprüche aus Wrackbeseitigung vorgesehen ist. 
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- Zu Absatz 4 

Absatz 4 Satz 1, der der vergleichbaren seerechtli-
chen Regelung des § 487 Abs. 1 HGB nachgebil-
det ist, entspricht weitgehend Artikel 2 Abs. 1 
Buchstaben d und e CLNI. Abweichend vom 
Wortlaut der genannten Vorschriften des Straßbur-
ger Übereinkommens werden nach Absatz 4 
Satz 1 allerdings nur Ansprüche auf Erstattung 
der Kosten für die darin genannten Maßnahmen 
sowie Kostenerstattungsansprüche erfaßt, die 
nach den Regeln über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag für Zufallsschäden gewährt werden. An-
sprüche wegen schuldhaft verursachter Schäden, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit den ge-
nannten Maßnahmen eintreten, fallen dagegen 
bereits unter Absatz 2 oder 3. Für vertragliche An-
sprüche kann, ebenso wie nach Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 CLNI, die Haftungsbeschränkung nicht gel-
tend gemacht werden (§ 4 Abs. 1 Satz 2 zweiter 
Halbsatz BinSchG in der Fassung des Entwurfs). 

Der Grund für die in Absatz 4 enthaltene Sonder-
regelung liegt darin, daß für diese Ansprüche nach 
§ 5 i BinSchG in der Fassung des Entwurfs - eben-
so wie im Seerecht - ein gesonderter Haftungs-
höchstbetrag vorgesehen werden soll, um die 
Gläubiger dieser Ansprüche möglichst umfassend 
zu schützen. Wie in der Begründung zu § 5 i 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs näher aus-
geführt, hält es die Bundesregierung für ange-
zeigt, von der im Straßburger Übereinkommen 
(Artikel 18 Abs. 1 Buchstabe c CLNI) vorgesehe-
nen Möglichkeit in gleicher Weise wie im Seerecht 
Gebrauch zu machen und für Ansprüche aus 
Wrackbeseitigung eine Sonderregelung vorzuse-
hen. 

Zu den Ansprüchen aus Wrackbeseitigung zählen 
nach Satz 2 auch Ansprüche auf Ersatz von Kosten 
für die zur Abwendung oder Verringerung der 
Wrackbeseitigungsansprüche getroffenen Maß-
nahmen. Die Regelung erfaßt vor allem Ansprüche 
wegen der Verringerung oder Abwendung von 
Zufallsschäden, die derjenige, der die Wrackbesei-
tigungsmaßnahmen ergreift, erleidet und nach 
den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auf-
trag (§ 670 BGB) als Aufwendungen ersetzt ver-
langen kann. In bezug auf Maßnahmen, die zur 
Abwendung oder Verringerung von vorsätzlich 
oder fahrlässig verursachten Personen- oder Sach-
schäden ergriffen wurden, gilt dagegen Absatz 3 
Satz 2. 

- Zu Absatz 5 

Absatz 5 stellt in Übereinstimmung mit Artikel 1 
Abs. 2 Buchstabe b CLNI klar, daß als Schiff im 
Sinne der Vorschriften über die Haftungsbe-
schränkung im Binnenschiffahrtsgesetz auch 
Kleinfahrzeuge anzusehen sind. Diese Regelung 
ist, ebenso wie in § 92 Abs. 3 Satz 1 BinSchG, er-
forderlich, weil die Vorschriften des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes auf Kleinfahrzeuge grundsätzlich 
nicht angewendet werden. Diese Auslegung des 
geltenden Rechts ist zwar im Gesetz nicht aus-
drücklich vorgesehen, entspricht jedoch der Be- 

gründung zum Binnenschiffahrtsgesetz und der 
herrschenden Meinung. Der Begriff „Kleinfahr-
zeuge" ist im gleichen Sinne zu verstehen wie in 
§ 92 Abs. 3 Satz 1 BinSchG. 

Keiner ausdrücklichen Erwähnung bedarf es, daß 
auch Tragflächenboote und Fähren als Schiffe an-
zusehen sind. Diese in Artikel 1 Abs. 2 Buch-
stabe b Satz 1 CLNI aufgeführten Fahrzeuge stel-
len Schiffe im Sinne des Binnenschiffahrtsgesetzes 
dar. 

Abweichend von Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe b 
Satz 2 CLNI wird in Absatz 5 auch nicht bestimmt, 
daß einem Schiff im Sinne der Vorschriften über 
die Haftungsbeschränkung in der Binnenschiff-
fahrt auch Bagger, Krane, Elevatoren und alle son-
stigen schwimmenden und beweglichen Anlagen 
oder Geräte ähnlicher A rt  gleichgestellt sind. Eine 
solche Regelung ist überflüssig, weil nach der 
Rechtsprechung und Literatur Schwimmbagger 
und -krane als Binnenschiffe anzusehen sind (vgl. 
BGH, Urteil vom 14. Dezember 1951, NJW 1952 
S. 1135, sowie Urteil vom 17. April 1978, MDR 
1978 S. 908 - Schwimmkran; BGH, Urteil vom 
13. März 1980, BGHZ 76, 201 [203] - Schwimm-
bagger). Auch einer Erwähnung der schwimmen-
den und beweglichen Anlagen oder Geräte bedarf 
es nicht, weil diese ähnliche Merkmale aufweisen 
müssen wie Schwimmbagger oder -krane und da-
mit als Schiffe anzusehen sind. 

Zu § 5 BinSchG 

Die Bestimmung führt die Tatbestände auf, bei deren 
Vorliegen die Haftungsbeschränkung nicht in An-
spruch genommen werden kann. 

- Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 ist - entsprechend Artikel 3 
Buchstabe a CLNI - die Haftungsbeschränkungs-
regelung des § 4 BinSchG nicht auf Ansprüche 
aus Bergung oder Hilfeleistung oder auf Beitrags-
leistung zur großen Haverei anzuwenden. Für den 
Berge- und Hilfslohn ist eine Haftungsbeschrän-
kung bereits in den §§ 97, 100 Abs. 1 BinSchG vor-
gesehen: Soweit nichts anderes vereinbart ist oder 
die Voraussetzungen der §.§.  99, 100 Abs. 2 
BinSchG vorliegen, besteht eine dinglich-be-
schränkte Haftung der Eigentümer der geborge-
nen oder geretteten Gegenstände. Die Eigentümer 
haften nur mit dem geretteten Schiffs- und Land-
vermögen. Für die große Haverei ist eine entspre-
chende Regelung in den §§ 89, 90 Abs. 1 BinSchG 
vorgesehen, wonach nur eine dinglich-be-
schränkte Haftung mit den beitragspflichtigen Ge-
genständen besteht. 

- Zu Nummer 2 

Auf einem ähnlichen Rechtsgedanken beruht 
Nummer 2, der die Anwendung der Haftungsbe-
schränkungsregelung des § 4 BinSchG für An-
sprüche wegen nuklearer Schäden ausschließt. 
Die Regelung erfaßt zum einen den in Artikel 3 
Buchstabe c CLNI geregelten Fall, daß der Schiffs-
eigner für ein mit einem Kernreaktor ausgerüste- 
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tes Schiff haftet. Weiter erfaßt sie den in Artikel 3 
Buchstabe b CLNI geregelten Fall, daß der 
Schiffseigner für nukleare Schäden haftet. In bei-
den Fällen soll - entsprechend der Vorgabe des 
Straßburger Übereinkommens - dem spezielleren 
internationalen Recht (Pariser Übereinkommen 
von 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber 
Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 
1976 [BGBl. 1976 II S. 310, 311] und des Protokolls 
vom 16. November 1982 [BGBl. 1985 II S. 690]; 
Brüsseler Reaktorschiff-Übereinkommen vom 
25. Mai 1962 [BGBl. 1975 II S. 977]) und dem natio-
nalen Recht (§§ 25 ff. des Atomgesetzes) Vorrang 
verschafft werden. 

- Zu Nummer 3 

Nummer 3 sieht vor, daß der Schiffseigner unter 
bestimmten Voraussetzungen seine Haftung für 
Ansprüche seiner Bediensteten nicht beschränken 
kann. Die Vorschrift ist der für das Seehandels-
recht geltenden Regelung des § 486 Abs. 4 Nr. 1 
HGB nachgebildet und entspricht in der Sache 
weitgehend dem geltenden § 5 BinSchG. Abwei-
chend von diesem schließt Nummer 3 jedoch nicht 
schlechthin eine Haftungsbeschränkung für An-
sprüche aus dem Dienstverhältnis aus. Diese ist 
nur dann generell ausgeschlossen, wenn auf den 
Dienstvertrag deutsches Recht anzuwenden ist. 
Da nach den allgemeinen Bestimmungen im deut-
schen Recht der Dienstherr seine Haftung gegen-
über seinen Bediensteten nicht beschränken kann, 
ist es geboten, ihm auch als Schiffseigner diese 
Möglichkeit zu verwehren. Der Regelung, wonach 
die Haftungsbeschränkung für dem deutschen 
Recht unterliegende Ansprüche von Bediensteten 
ausgeschlossen ist, dürfte gleichwohl grundsätz-
lich keine große Bedeutung zukommen, weil nach 
geltendem deutschen Sozialversicherungsrecht 
(§ 636 RVO) Ansprüche wegen Ersatz des Perso-
nenschadens gegen den Arbeitgeber aus Betriebs-
unfällen regelmäßig ausgeschlossen sind. 

Ist auf den Dienstvertrag ausländisches Recht an-
zuwenden, so soll eine Haftungsbeschränkung 
nach den Vorschriften des Binnenschiffahrtsgeset-
zes dagegen nur ausgeschlossen sein, wenn dieses 
Recht - entsprechend dem deutschen Recht - be-
stimmt, daß der Schiffseigner seine Haftung nicht 
global beschränken kann. Sieht das ausländische 
Recht eine im Vergleich zu den im Binnenschiff-
fahrtsgesetz vorgesehenen Summen höhere glo-
bale Haftungsbeschränkung vor, so kommt es auf 
das ausländische Recht insoweit nicht an. Denn es 
würde mit dem System der globalen Haftungs-
beschränkung nicht vereinbar sein, für einzelne 
Ansprüche unterschiedlich hohe Haftungsbeträge 
vorzusehen. Denn letztere gelten gerade für die 
Summe aller aus einem bestimmten Ereignis ent-
standenen Ansprüche. Anderes gilt nur, wenn sich 
die Haftungsbeschränkung insgesamt nach aus-
ländischem Recht und nicht nach den Vorschriften 
des Binnenschiffahrtsgesetzes beurteilt. 

Sieht das ausländische Recht eine Schutzvorschrift 
für Bedienstete nicht vor, sondern gestattet es, daß 

die Haftung des Dienstherrn auf einen Betrag be-
schränkt werden kann, der der im Binnenschiff-
fahrtsgesetz vorgesehenen Haftungssumme ent-
spricht oder diese sogar unterschreitet, so kommt 
die Ausnahmeregelung in Nummer 3 ebenfalls 
nicht zum Tragen. Vielmehr finden hier die im 
Binnenschiffahrtsgesetz enthaltenen Haftungsbe-
schränkungsregelungen Anwendung. 

Die Ausnahmeregelung beruht auf Artikel 3 Buch-
stabe d CLNI, der es den Vertragsstaaten des 
Straßburger Übereinkommens gestattet, dieses 
Übereinkommen nicht auf Ansprüche von Bedien-
steten anzuwenden. Ebenso wie do rt  unterschei-
det sie für den Ausschluß solcher Ansprüche da-
nach, ob nach dem auf diese Ansprüche anwend-
baren Recht eine Haftungsbeschränkung möglich 
ist oder nicht. Anders als in Artikel 3 Buchstabe d 
CLNI läßt sie dagegen außer Betracht, ob der 
Schuldner nach dem anwendbaren Recht seine 
Haftung auf einen Betrag beschränken kann, der 
den globalen Haftungshöchstbetrag übersteigt. Im 
Hinblick darauf, daß das Straßburger Überein-
kommen diesen Fall der Regelung des nationalen 
Rechts überläßt, also die Anwendung globaler 
Haftungsgrenzen nicht verbietet, soll aus den 
oben genannten Gründen bei Anwendbarkeit 
deutschen Rechts auch in diesem Fa ll  die allge-
meine Haftungshöchstgrenze gelten. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 bestimmt, daß für Ansprüche nach § 22 
Wasserhaushaltsgesetz die summenmäßig be-
schränkte, persönliche Haftung nach dem Binnen-
schiffahrtsgesetz nicht in Betracht kommt. Es han-
delt sich hierbei um Ansprüche wegen Schäden, 
die durch eine Änderung der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Wassers verursacht wurden. Die Aufnahme der in 
Nummer 4 enthaltenen Ausschlußregelung wird 
durch Artikel 18 Abs. 1 Buchstabe a CLNI ermög-
licht. Die Bundesregierung hält es für geboten, im 
Interesse eines wirksamen Gewässerschutzes von 
dieser Vorbehaltsregelung Gebrauch zu machen. 
Die notwendige präventive Wirkung, die von der 
unbeschränkten Gefährdungshaftung des Wasser-
haushaltsgesetzes ausgeht, soll beibehalten wer-
den. Die Abweichung vom Seehandelsrecht, das 
wegen der Vorgaben im Übereinkommen von 
1976 über die Beschränkung der Haftung von See-
forderungen einen Ausschluß der Ansprüche we-
gen Wasserverschmutzungsschäden von der Haf-
tungsbeschränkung nicht gestattet, ist vertretbar, 
weil für den dort  wichtigsten Fall, die Ölschäden, 
eine detaillie rte Sonderregelung besteht. 

- Zu Nummer 5 

Nicht der Haftungsbeschränkung unterliegen sol-
len ferner die in Nummer 5 genannten Ansprüche 
Dritter wegen Schäden, die bei der Beförderung 
gefährlicher Güter durch diese verursacht wer-
den. Der Ausschluß dieser Ansprüche von den 
Haftungsbeschränkungsvorschriften des Binnen-
schiffahrtsgesetzes wird durch Artikel 18 Abs. 1 
Buchstabe b CLNI ermöglicht. Dieser gestattet 
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den Vertragsstaaten, die Bestimmungen des Über-
einkommens ganz oder teilweise nicht auf Ansprü-
che wegen Schäden anzuwenden, die bei der Be-
förderung gefährlicher Güter durch diese verur-
sacht werden, soweit diese Ansprüche unter ein 
internationales Übereinkommen oder innerstaatli-
che Rechtsvorschriften fallen, welche die Haftungs-
beschränkung ausschließen oder höhere als die in 
dem Straßburger Übereinkommen vorgesehenen 
Haftungshöchstbeträge festsetzen. Eine solche 
Sonderregelung stellt Nummer 5 dar. Sie schließt 
aus, daß der Schiffseigner bei Unfällen mit Gefahr-
gütern seine Haftung für die hierbei verursachten 
Schäden gegenüber anderen Personen als seinen 
Vertragspartnern auf die in den §§ 5 e und 5 f 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs festgesetz-
ten Beträge beschränkt. Denn angesichts dessen, 
daß Gefahrgutunfälle zunehmend schwere Schä-
den zur Folge haben, würde eine Einbeziehung 
der in Nummer 5 aufgeführten Ansprüche in das 
Haftungsbeschränkungsregime zu einer unange-
messenen Beeinträchtigung der bei einem solchen 
Gefahrgutunfall Geschädigten führen. Allerdings 
gilt dieser Gesichtspunkt nur dort, wo es sich bei 
den Geschädigten um Personen handelt, die nicht 
in einem Vertragsverhältnis zum Schiffseigner ste-
hen, also insbesondere nicht einen Frachtvertrag 
mit dem Schiffseigner abgeschlossen haben. Ge-
genüber dem Absender gefährlichen Guts soll also 
der Schiffseigner auch künftig seine Haftung we-
gen durch dieses Gut verursachter Schäden be-
schränken können. 

Der Ausschluß der Anwendbarkeit des allgemei-
nen Systems der globalen Haftungsbechränkung 
auf Gefahrgutunfälle entspricht der Zielsetzung, 
die mit dem Straßburger Übereinkommen verfolgt 
wurde. Wie in der Denkschrift ausgeführt, bestand 
unter den Staaten, die an der Ausarbeitung des 
Übereinkommens beteiligt waren, Einigkeit dar-
über, daß die darin festgesetzten Beträge für An-
sprüche wegen der Beförderung gefährlicher Gü-
ter deutlich zu niedrig sind. 

Die Einführung von höheren als den in den §§ 5 e 
und 5 f BinSchG in der Fassung des Entwurfs fest-
gelegten Haftungshöchstbeträgen erscheint nicht 
sachgerecht, wenn nicht zugleich die Anspruchs-
grundlagen verschärft werden, etwa für dera rtige 
Ansprüche eine Gefährdungshaftung oder ein 
Versicherungszwang eingeführt wird. Denn ohne 
eine solche Verschärfung der Haftung des Schiffs-
eigners bliebe es bei der oben beanstandeten zu 
weitgehenden Beeinträchtigung der Rechte des 
Geschädigten. 

Die Regelung führt nicht zu einer unangemes-
senen Belastung des Schiffseigners. Denn dieser 
haftet nach Nummer 4 auch für Ansprüche we-
gen Wasserverschmutzungsschäden. Es erscheint 
sachgerecht, diesen Ansprüchen die Ansprüche 
wegen Schäden, die durch die Beförderung ge-
fährlicher Güter verursacht sind, gleichzustellen. 

Der Begriff der gefährlichen Güter soll im Binnen

-

schiffahrtsrecht nicht definie rt  werden. Im Wege 
einer gleitenden Verweisung wird bestimmt, daß 

aus der Verordnung über die Beförderung gefähr-
licher Güter auf dem Rhein zu entnehmen ist, ob 
es sich bei der beförderten Ladung um Gefahrgut 
handelt, auf das die Vorschriften des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes über die Haftungsbeschränkung 
nicht anzuwenden sind. 

- Zu Nummer 6 

Nummer 6 bestimmt entsprechend dem Vorbild 
der seerechtlichen Regelung in § 486 Abs. 4 Nr. 2 
HGB, daß die Haftung nicht für Ansprüche auf Er-
satz der Kosten der Rechtsverfolgung beschränkt 
werden kann. Die Regelung hat vor allem Bedeu-
tung in den Fällen, in denen den Gläubigern 
Kosten durch die Teilnahme am Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren entstehen. 
Durch die Anordnung der unbeschränkten Haf-
tung des Schuldners werden praktische Probleme 
vermieden, die dadurch entstehen, daß die Kosten 
der Rechtsverfolgung erst im Verlaufe des Verfah-
rens feststellbar werden und bis zu seinem Ab-
schluß neu entstehen. 

Zu § 5 a BinSchG 

Die Regelung entspricht Artikel 5 CLNI, wonach die 
Vorschriften über die Haftungsbeschränkung, wenn 
aus dem schadenstiftenden Ereignis zugleich ein Ge-
genanspruch des zur Haftungsbeschränkung Be-
rechtigten entstanden ist, nur auf den Unterschieds-
betrag anzuwenden sind. Der Schiffseigner kann also 
die Haftung nur in bezug auf den überschießenden 
Betrag beschränken. Dadurch, daß für die Hauptfor-
derung, soweit sie der Höhe nach der geltendge-
machten Gegenforderung entspricht, die Haftung 
nicht beschränkt werden kann, wird also die Haftung 
des Schiffseigners zugunsten seiner Gläubiger über 
den Haftungsbetrag des Übereinkommens hinaus 
auf den Gegenanspruch aus demselben Ereignis er-
weitert. 

Soweit nach § 5 a BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs die gegenseitigen Ansprüche nicht von den 
Vorschriften über die Haftungsbeschränkung erfaßt 
werden, bleibt es bei der Anwendung der allgemei-
nen Vorschriften über die Aufrechnung. Eine hier-
nach zulässige Aufrechnung durch den Gläubiger 
wird nicht durch das mit der Eröffnung des Vertei-
lungsverfahrens verbundene Aufrechnungsverbot 
(§ 34 Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 7 Satz 1 SVertO in der 
Fassung des Entwurfs) ausgeschlossen, weil es sich 
insoweit wegen § 5 a BinSchG in der , Fassung des 
Entwurfs nicht um einen im Verteilungsverfahren 
geltend zu machenden Anspruch handelt. 

Zu § 5 b BinSchG 

Die Bestimmung regelt den Verlust des Rechts der 
Haftungsbeschränkung wegen qualifizierten Ver-
schuldens des Schiffseigners. 

- Zu Absatz 1 

Entsprechend Artikel 4 CLNI bestimmt Absatz 1, 
daß eine Haftungsbeschränkung ausgeschlossen 
ist, wenn der Schaden vorsätzlich oder leichtfertig 
und in dem Bewußtsein herbeigeführt wurde, daß 
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ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit ein-
treten werde. Eine entsprechende Formel qualifi-
zierten Verschuldens findet sich bereits in Arti-
kel 4 des Haftungsbeschränkungsübereinkom-
mens (§ 486 HGB), § 607 a Abs. 4 HGB sowie Arti-
kel 25 und 25 A des Warschauer Abkommens zur 
Vereinheitlichung von Regeln über die Beförde-
rung im internationalen Luftverkehr in der Fas-
sung von Den Haag 1955 (BGBl. 1958 II S. 312). 
Zur Frage nach den tatsächlichen Voraussetzun-
gen solchen Verschuldens wird auf die Rechtspre-
chung zu diesen Vorschriften verwiesen. 

Die vorgeschlagene Regelung entspricht weitge-
hend dem geltenden deutschen Binnenschiffahrts-
recht, soweit dieses bei eigenem nautischen Ver-
schulden des Schiffseigner-Schiffers eine Durch-
brechung seiner sonst bestehenden dinglich-be-
schränkten Haftung bei „böslicher Handlungs-
weise" des Schiffseigner-Schiffers vorsieht (§ 4 
Abs. 2 Satz 2 BinSchG). Sie begrenzt jedoch dar-
über hinaus noch in weit größerem Maße die 
Möglichkeit der Durchbrechung der Haftungsbe-
schränkung, indem sie auch im Falle kommerziel-
len Verschuldens eine Durchbrechung der Haf-
tungsbeschränkung nur bei Vorsatz oder bewußter 
grober Fahrlässigkeit des Schiffseigners vorsieht 
und nicht schon, wie in § 4 Abs. 2 Satz 1 BinSchG 
geltender Fassung, bei einfachem Verschulden 
des Schiffseigners. Durch diese Regelung wird der 
Schutz des Schiffseigners, der nach künftigem 
Recht durch die Einführung des Systems der sum-
menmäßigen Haftungsbeschränkung stärker bela-
stet wird, verstärkt, indem die Versagung der Haf-
tungsbeschränkung auf wenige Ausnahmefälle 
begrenzt wird. 

Die Durchbrechung der Haftungsbeschränkung 
setzt entsprechend dem deutschen Recht voraus, 
daß der Verschuldensvorwurf den Schiffseigner 
selbst trifft. Das Verschulden von Erfüllungs- oder 
Verachtungsgehilfen, für die der Schiffseigner 
haftet, genügt nicht, um diesem das Privileg der 
Haftungsbeschränkung zu nehmen. Zuzurechnen 
ist dem Schuldner allerdings das Verschulden 
eines gesetzlichen Vertreters. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 stellt klar, daß in den Fä llen, in denen 
der Schuldner eine juristische Person oder eine 
Personenhandelsgesellschaft ist, ein qualifiziertes 
Verschulden eines Mitglieds des zur Vertretung 
berechtigten Organs oder eines zur Vertretung be-
rechtigten Gesellschafters die Haftungsbeschrän-
kung der juristischen Person oder der Personenge-
sellschaft ausschließt. Die Vorschrift entspricht im 
wesentlichen der für das Seehandelsrecht gelten-
den Regelung des § 487 d Abs. 1 HGB. 

Zu § 5 c BinSchG 

Die Vorschrift bestimmt, welche Personen neben 
dem Schiffseigner ein Recht auf Beschränkung ihrer 
Haftung haben. 

- Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 Nr. 1, der Artikel 1 Abs. 2 Buch-
stabe a CLNI nachgebildet ist, kann neben dem 
Schiffseigner auch derjenige, der Eigentümer des 
Schiffes ist, dieses aber - anders als der Schiffseig-
ner - nicht selbst zur Schiffahrt verwendet, seine 
Haftung für die in § 4 BinSchG in der Fassung des 
Entwurfs aufgeführten Ansprüche beschränken. 
Zwar ist der Eigentümer nicht in Artikel 1 Abs. 2 
Buchstabe a CLNI ausdrücklich erwähnt. Wie in 
der Denkschrift ausgeführt, ergibt sich jedoch aus 
der Entstehungsgeschichte sowie der französi-
schen Fassung des Übereinkommens, daß auch 
dem Eigentümer, der nicht Schiffseigner ist, ein 
Recht zur Haftungsbeschränkung eingeräumt 
werden soll. Bedeutung gewinnt die Regelung vor 
allem, wenn Gläubiger Schiffsgläubigerrechte ge-
gen das Schiff geltend machen; eine schuldrechtli-
che Haftung des Eigentümers für die in § 4 ge-
nannten Ansprüche dürfte dagegen, wenn der Ei-
gentümer das Schiff nicht selbst zur Schiffahrt ver-
wendet, nach deutschem Recht nicht vorkommen. 

Zu den Personen, die ihre Haftung beschränken 
können, wird weiter, entsprechend Artikel 1 
Abs. 2 Buchstabe a CLNI, der Cha rterer gezählt. 
Eine Ergänzung dieser Vorschrift um eine gesetzli-
che Definition des Begriffs „Cha rterer" erscheint 
nicht erforderlich. Um eine möglichst flexible An-
wendung der Vorschrift zu ermöglichen, erscheint 
es - wie schon in § 4 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BinSchG 
geltender Fassung - sachgerecht und ausreichend, 
der Rechtsprechung die Auslegung des Begriffs 
„Charterer" zu überlassen. Dabei kann auch auf 
die Rechtsprechung zu Artikel 1 Abs. 2 des Über-
einkommens von 1976 über die Beschränkung der 
Haftung für Seeforderungen zurückgegriffen wer-
den, der ebenfalls den Begriff „Charterer" ver-
wendet, ohne diesen zu definieren. Nach allge-
meiner Auffassung wird dabei von diesem Begriff 
der Bareboat-Charterer, der Zeit- und der Reise-
charterer erfaßt. 

Keine eigenständige Bedeutung kommt der Er-
wähnung des Begriffs „Cha rterer" zu, soweit unter 
diesem Begriff derjenige verstanden wird, der ein 
ihm nicht gehöriges Schiff zur Binnenschiffahrt 
verwendet und es entweder selbst führt oder die 
Führung einem Schiffer anvertraut. Denn diese 
Person ist als Ausrüster im Sinne von § 2 BinSchG 
anzusehen und daher, wie in Nummer 1 ausdrück-
lich noch einmal klargestellt wird, zur Beschrän-
kung der Haftung befugt. Eigenständige Bedeu-
tung kommt der ausdrücklichen Erwähnung des 
Charterers in § 5 c Abs. 1 Nr. 1 BinSchG in der 
Fassung des Entwurfs jedoch zu, wenn der Char-
tervertrag nicht die Ausrüstereigenschaft des 
Charterers im Sinne von § 2 BinSchG begründet, 
so etwa bei der Zeitcharter, nach der der Eigen-
tümer des Schiffes einem Dritten das Schiff mit der 
Besatzung überläßt, sich jedoch in bestimmten 
Grenzen vorbehält, der Schiffsbesatzung Weisun-
gen zu erteilen. 

Abweichend von Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe a 
CLNI werden in § 5 c Abs. 1 Nr. 1 BinSchG in der 
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Fassung des Entwurfs nicht der Mieter und der 
Reeder eines Schiffes aufgeführt. Die Einführung 
des Begriffs „Reeder" im Binnenschiffahrtsrecht 
ist nicht erforderlich, da dieser Begriff von den Be-
griffen „Schiffseigner" und „Eigentümer" umfaßt 
wird. Der Erwähnung des Begriffs „Mieter" bedarf 
es nicht, da diesem, wie in der Denkschrift zu Arti-
kel 1 Abs. 2 Buchstabe a CLNI ausgeführt, neben 
den im Binnenschiffahrtsgesetz erwähnten Begrif-
fen „Schiffseigner" und „Cha rterer" keine eigen-
ständige Bedeutung zukommt: Der Mieter ist ent-
weder, wenn er die volle tatsächliche Verfügungs-
gewalt über das Schiff erhält, Ausrüster im Sinne 
von § 2 Abs. 1 BinSchG und damit, wie Absatz 1 
Nr. 1 noch einmal ausdrücklich klarstellt, dem 
Schiffseigner gleichgestellt, oder er ist, etwa wenn 
sich der Eigentümer des Schiffes vorbehalten hat, 
bestimmte Weisungsrechte über die dem Dritten 
überlassene Schiffsbesatzung auszuüben, als 
Charterer anzusehen. 

Absatz 1 Nr. 2 erstreckt - entsprechend Artikel 1 
Abs. 2 Buchstabe c CLNI - die Vorschriften über 
die Haftungsbeschränkung in der Binnenschiff-
fahrt auch auf den Berger oder Retter. Entspre-
chend der Systematik der CLNI werden dabei als 
Berger oder Retter nicht nur die Personen ange-
sehen, die an einer Bergung oder Hilfeleistung 
im Sinne von § 93 BinSchG beteiligt sind. Viel-
mehr zählen hierzu auch die Personen, die Maß-
nahmen ergriffen haben, welche Ansprüche aus 
Wrackbeseitigung im Sinne von § 4 Abs. 4 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs auslösen 
können. 

Die Vorschrift findet Anwendung, wenn der Ber-
ger oder Retter weder von einem eigenen noch 
von einem von ihm gecharterten oder als Ausrü-
ster verwendeten Schiff aus, sondern ausschließ-
lich auf dem Schiff, für das er Hilfe leistet, tätig ist 
oder von Land aus oder aus der Luft operiert. Ist er 
dagegen auf einem eigenen oder von ihm gechar-
terten oder als Ausrüster verwendeten Schiff tätig, 
finden die allgemeinen Vorschriften des § 4 Abs. 1 
oder § 5 c Abs. 1 Nr. 1 in  Verbindung mit § 4 
Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Entwurfs An-
wendung. 

Die Vorschrift dient zugleich der Vermeidung von 
Kollisionen mit dem Übereinkommen von 1976 
über die Beschränkung der Haftung für Seeforde-
rungen: Operiert der Berger oder Retter von Land 
aus oder aus der Luft, so finden die Vorschriften 
des Binnenschiffahrtsgesetzes nur Anwendung, 
wenn die Leistungen für ein Binnenschiff er-
bracht werden. Wird dagegen für ein Seeschiff 
Hilfe geleistet, so finden nach Artikel 6 Abs. 4 
des Übereinkommens von 1976 die seerecht-
lichen Vorschriften über die Haftungsbeschrän-
kung Anwendung. Operiert der Berger oder Ret-
ter ausschließlich auf dem in Gefahr befindlichen 
Schiff, so muß es sich hierbei um ein Binnenschiff 
handeln, damit die Vorschriften des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes Anwendung finden. Handelt es 
sich dagegen um ein Seeschiff, so finden die Vor-
schriften des Übereinkommens von 1976 Anwen-
dung. 

Keiner Abgrenzung zu dem Übereinkommen von 
1976 bedarf es für den Fall, daß der Berger oder 
Retter als Schiffseigner, Eigentümer oder Cha rte-
rer eines Binnenschiffes von diesem aus Hilfe zu-
gunsten eines Seeschiffs leistet. Hier findet § 4 
Abs. 1 oder § 5 c Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Entwurfs 
Anwendung. Zwar schließt Artikel 6 Abs. 4 des 
Übereinkommens von 1976 eine Anwendung des 
seerechtlichen Haftungsbeschränkungsregimes in 
diesem Falle nicht aus. Artikel 15 Abs. 2 Buchsta-
be b des Übereinkommens von 1976 gestattet je-
doch den Erlaß abweichender Sondervorschriften 
für Binnenschiffe. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat bei Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde zu dem Übereinkommen von 1976 erklärt, 
daß sich die Haftungsbeschränkung für Schiffe, 
die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Schiffahrt auf Binnenwasserstraßen be-
stimmt sind, nach den Vorschriften des Gesetzes 
betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der 
Binnenschiffahrt richtet (Bekanntmachung über 
das Inkrafttreten des Übereinkommens von 1976 
über die Beschränkung der Haftung für Seeforde-
rungen vom 17. Juli 1987, BGBl. 1987 II S. 407). 

Abweichend vom deutschen Recht, das nur für 
den Schiffseigner eine Haftungsbeschränkung 
vorsieht, bestimmt Absatz 1 Nr. 3 entsprechend 
Artikel 1 Abs. 3 CLNI, daß auch diejenigen Perso-
nen, für deren Handeln, Unterlassen oder Ver-
schulden der Schiffseigner, der Eigentümer, Char-
terer, Berger oder Retter haftet, berechtigt sind, 
sich auf die Haftungsbeschränkung zu berufen. 
Damit soll, wie in der Denkschrift zu Artikel 1 
Abs. 3 CLNI ausgeführt, gewährleistet werden, 
daß der Schiffseigner nicht auf dem Umweg über 
die Inanspruchnahme seiner Leute zu einer über 
die Haftungsbeschränkung hinausgehenden Er-
füllung von Ansprüchen gezwungen wird. 

Zu den Personen, die sich nach Nummer 3 auf die 
Haftungsbeschränkung berufen können, zählen 
zum einen die Mitglieder der Schiffsbesatzung 
und die sonstigen Bediensteten, für die der 
Schiffseigner nach § 3 Abs. 1 BinSchG einzuste-
hen hat. Zum anderen zählen dazu jedoch auch 
andere, nicht in einem Dienstverhältnis stehende 
Personen. Voraussetzung ist jedoch, daß der 
Schiffseigner oder eine ihm gleichgestellte Person 
für diese haftet. Erfaßt ist damit insbesondere der 
an Bord tätige Lotse, für den der Schiffseigner 
nach § 3 Abs. 1 BinSchG verantwortlich ist. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 stellt klar, daß in den Fällen, in denen 
der Schiffseigner oder eine ihm nach Absatz 1 
gleichgeste llte Person eine Personenhandelsge-
sellschaft ist, auch die persönlich haftenden Ge-
sellschafter ihre persönliche Haftung für die Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft selbst dann be-
schränken können, wenn die Gesellschaft als sol-
che von der Möglichkeit der Haftungsbeschrän-
kung keinen Gebrauch machen sollte. Die Rege-
lung entspricht § 487 d Abs. 2 HGB. 
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- Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht Artikel 1 Abs. 5 CLNI. Die Re-
gelung eröffnet die Möglichkeit, daß nicht nur der 
Haftpflichtige selbst, sondern auch dessen Versi-
cherer, wenn er unmittelbar vom Gläubiger des 
Haftpflichtigen in Anspruch genommen wird, die 
Haftung beschränken kann. Der Versicherer kann 
allerdings seine Haftung nur in dem Umfange be-
schränken, in dem auch der Versicherte seine Haf-
tung beschränken kann. Ist eine Haftungsbe-
schränkung des Versicherten ausgeschlossen, et-
wa weil er bewußt grob fahrlässig gehandelt hat 
(§ 5 b Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs), so kann folglich auch der Versicherer seine 
Haftung nicht beschränken. 

Zu § 5 d BinSchG 

Die Vorschrift legt fest, auf welche Weise die Haftung 
beschränkt werden kann. 

- Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß die Haftung nur summen-
mäßig beschränkt werden kann und nicht, wie 
nach geltendem Recht (§ 4 BinSchG), dinglich auf 
Schiff und Fracht beschränkt ist. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt in Übereinstimmung mit Arti-
kel 11 Abs. 1 Satz 1 CLNI, daß die Haftung durch 
Errichtung eines Haftungsfonds beschränkt wer-
den kann. Das Verfahren, nach dem der Haftungs-
fonds errichtet und verteilt wird, richtet sich nach 
den in der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsord-
nung in der Fassung des Artikels 2 dieses Ge-
setzentwurfs enthaltenen Vorschriften über das 
Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren 
(§§ 34 ff. SVertO in der Fassung des Entwurfs). 
Ebenso wie im Seerechtlichen Verteilungsverfah-
ren vollzieht sich dabei die Haftungsbeschänkung 
in der Weise, daß der Schuldner bei einem Gericht 
die Festsetzung der Haftungssumme beantragt, 
nach deren Einzahlung das Gericht das Verfahren 
eröffnet. Die Eröffnung des Verteilungsverfahrens 
hat die Wirkung, daß Zivilprozesse und Zwangs-
vollstreckungen wegen der Ansprüche, für die die 
Haftung beschränkt werden kann, unzulässig wer-
den. Die Gläubiger werden nach einem Aufgebot 
in einem konkursähnlichen Verfahren bef riedigt. 
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begrün-
dung zu der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
ordnung in der Fassung des Entwurfs verwiesen. 

Um sicherzustellen, daß eine Haftungsbeschrän-
kung innerstaatlich auch dann anerkannt wird, 
wenn ein Fonds außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland errichtet worden ist, bestimmt Ab-
satz 2 weiter, daß die Haftungsbeschränkung auch 
durch Errichtung eines Fonds nach dem Recht 
eines anderen Vertragsstaates des Straßburger 
Übereinkommens über die Beschränkung der Haf-
tung in der Binnenschiffahrt bewirkt werden kann. 
Durch diese Regelung wird gewährleistet, daß sich 
die zu derselben Personengruppe zählenden Per-
sonen im Falle ihrer Inanspruchnahme in der Bun- 

desrepublik Deutschland darauf berufen können, 
daß bereits ein Fonds im Ausland errichtet worden 
ist und damit auch ihre Haftung insoweit be-
schränkt ist. Voraussetzung ist allerdings nach Ab-
satz 2, daß der Fonds in einem Vertragsstaat des 
Straßburger Übereinkommens errichtet wird. Es 
erscheint nicht sachgerecht, darüber hinaus auch 
der Errichtung eines Haftungsfonds in Staaten, die 
nicht Vertragsstaaten des Straßburger Überein-
kommens sind, die in Absatz 2 bestimmte Wir-
kung generell beizumessen. Dies erscheint nur ge-
rechtfertigt, wenn sichergestellt ist, daß bei Errich-
tung des Fonds die Bestimmungen des Straßbur-
ger Übereinkommens eingehalten werden. Es 
bleibt insoweit der Rechtsprechung überlassen, ob 
im Einzelfall der Errichtung eines Fonds in einem 
Nichtvertragsstaat dieselbe Sperrwirkung beige-
messen werden soll wie der Errichtung eines 
Fonds in einem Vertragsstaat des Straßburger 
Übereinkommens. 

Wegen der Voraussetzungen, unter denen einer 
Fondserrichtung in. einem Vertragsstaat des Straß-
burger Übereinkommens die Wirkungen der Haf-
tungsbeschränkung beigemessen werden sollen, 
wird auf § 49 SVertO in der Fassung des Artikels 2 
des Entwurfs sowie die Begründung hierzu ver-
wiesen. 

- Zu Absatz 3 

Absatz 3 bestimmt in Satz 1 in Übereinstimmung 
mit Artikel 10 CLNI und in Anlehnung an § 487 e 
Abs. 2 HGB, daß eine Beschränkung der Haftung 
auch dann geltend gemacht werden kann, wenn 
ein Haftungsfonds nicht errichtet worden ist. 
Satz 1 stellt dabei klar, daß das Recht der Haf-
tungsbeschränkung im Wege der Einrede geltend 
zu machen ist und daß die Einrede nur Wirkung 
zugunsten des die Einrede erhebenden Schuld-
ners, nicht aber zugunsten anderer Schuldner ent-
faltet. 

Satz 2 bestimmt entsprechend Artikel 10 Abs. 2 in 
Verbindung mit Artikel 12 CLNI, daß bei einrede-
weiser Geltendmachung der Haftungsbeschrän-
kung die in der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
ordnung in der Fassung des Artikels 2 des Ent-
wurfs enthaltenen Vorschriften über die Berück-
sichtigung von Ansprüchen des Schuldners (§ 15 
SVertO) sowie einzelne Vorschriften über das Ver-
fahren der Verteilung der Haftungssumme ent-
sprechende Anwendung finden. Danach ist, wenn 
die Einrede geltend gemacht wird, bei der Beurtei-
lung der Frage, in welcher Höhe der gegen den 
Schuldner geltendgemachte Anspruch besteht, so 
zu verfahren, als sei ein Verteilungsverfahren ein-
geleitet worden: Es sind die vom Schuldner darge-
legten und gegebenenfalls bewiesenen zu dersel-
ben Anspruchsklasse gehörenden Ansprüche Drit-
ter zu berücksichtigen (§ 23 Abs. 1 SVertO). Dabei 
haben Ansprüche wegen Beschädigung von Ha-
fenanlagen, Hafenbecken, Wasserstraßen, Schleu-
sen, Brücken und Navigationshilfen Vorrang vor 
sonstigen Ansprüchen wegen Sachschäden (§ 44 
Abs. 1 SVertO in der Fassung des Artikels 2 des 
Entwurfs). Der Anspruch des Gläubigers ist nach 

 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8446 

§ 23 Abs. 3 Satz 1, 3 und 4, § 44 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 26 Abs. 4 bis 6 SVertO in der Fassung des Arti-
kels 2 des Entwurfs zu ermitteln und anteilig zu 
kürzen. Dabei ist auch ein vom Schuldner wegen 
einer bereits erfolgten Bef riedigung eines anderen 
Gläubigers geltendgemachter Anspruch zu be-
rücksichtigen (§ 15 SVertO). 

Die Bemessung des Anspruchs kann in den Fällen, 
in denen der Schuldner im Wege der Einrede gel-
tend macht, noch weiteren Ansprüchen ausgesetzt 
zu sein, Schwierigkeiten bereiten. Ebenso wie im 
Seerecht soll es daher künftig auch im Binnen-
schiffahrtsrecht möglich sein, daß das Gericht im 
Falle eines Rechtsstreits das Recht auf Beschrän-
kung der Haftung bei der Entscheidung unberück-
sichtigt läßt; in diesem Falle ergeht das Urteil unter 
dem Vorbehalt, daß der Beklagte das Recht auf Be-
schränkung der Haftung geltend machen kann, 
wenn ein Fonds nach dem Straßburger Überein-
kommen errichtet worden ist oder bei der Geltend-
machung das Recht auf Beschränkung der Haftung 
errichtet wird. Daß eine solche Möglichkeit be-
steht, soll durch die in Satz 2 zweiter Halbsatz 
enthaltene Verweisung auf § 305 a ZPO klargestellt 
werden. Die Vorschrift entspricht insoweit § 487 e 
Abs. 2 Satz 2 HGB. Wegen der weiteren Einzelhei-
ten wird auf die Begründung zu § 305 a ZPO in der 
Fassung des Artikels 3 des Entwurfs verwiesen. 

Zu § 5 e BinSchG 

Die Vorschrift bestimmt in Übereinstimmung mit Ar-
tikel 6 Abs. 1 Buchstabe a CLNI, wie sich die Haf-
tungshöchstsumme errechnet, wenn die Haftung für 
Ansprüche wegen Personenschäden beschränkt wer-
den soll. Nicht von dieser Vorschrift erfaßt sind, wie 
Absatz 1 klarstellt, Personenschadenersatzansprüche 
von Reisenden. Denn für diese sieht § 5j BinSchG in 
der Fassung des Entwurfs eine Sonderregelung vor. 

Entsprechend dem Straßburger Übereinkommen 
wird für die Berechnung von Haftungshöchstbeträ-
gen nach dem verwendeten Schiffstyp und seiner 
Größe unterschieden. Der maßgebliche Haftungs-
höchstbetrag wird in Sonderziehungsrechten des In-
ternationalen Währungsfonds festgelegt. Die Um-
rechnung der in Sonderziehungsrechten errechneten 
Beträge bestimmt sich nach § 5k BinSchG in der Fas-
sung des Entwurfs. Von einer Festlegung der Haf-
tungshöchstbeträge in Deutscher Mark wird abge-
sehen, da im Falle von Währungsschwankungen die 
Haftungshöchstbeträge, um mit den Vorgaben des 
Straßburger Übereinkommens übereinzustimmen, 
laufend zu ändern wären. 

Die Vorschrift beschränkt sich auf eine Regelung der 
Haftungsbeschränkung und des hierfür maßgebli-
chen Haftungshöchstbetrages. Hiervon unberührt 
bleibt die Frage der Haftung. Dies gilt insbesondere 
auch für die Frage, inwieweit der Leichtereigner für 
ein schuldhaftes Verhalten der Besatzung des Schub-
bootes einzustehen hat. 

- Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 Nr. 1 bemißt sich der Haftungs

-

höchstbetrag, wenn ein nicht zur Güterbeförde

-

rung bestimmtes Schiff, etwa ein Fahrgastschiff 
oder ein in amtlichen Diensten stehendes Binnen-
schiff, in den zum Ersatz verpflichteten Schadens-
fall verwickelt ist, nach der Wasserverdrängung 
und der Antriebskraft dieses Schiffs: Entsprechend 
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a Unterabs. i CLNI 
sind je Kubikmeter Wasserverdrängung bei 
höchstzulässigem Tiefgang 200 Rechnungseinhei-
ten anzusetzen. Hinzuzurechnen sind, wenn das 
Schiff mit eigenem Maschinenbetrieb ausgerüstet 
ist, 700 Rechnungseinheiten je Kilowatt Leistungs-
fähigkeit der Antriebsmaschinen. 

Nicht unter Nummer 1 fallen Schlepp- oder 
Schubboote oder Bagger, Krane, Elevatoren oder 
sonstige schwimmende und bewegliche Anlagen 
ähnlicher Art , auch wenn diese Fahrzeuge nach 
ihrer Zweckbestimmung nicht der Beförderung 
von Gütern dienen. Denn für diese sieht Absatz 1 
Nr. 3 und 4 Sonderregelungen vor. 

Handelt es sich bei dem in den Schadensfall ver-
wickelten Schiff um ein Güterschiff, so berechnet 
sich nach Absatz 1 Nr. 2 der Haftungshöchstbe-
trag nach Tragfähigkeit und Antriebskraft des 
Schiffs. In Übereinstimmung mit Artikel 6 Abs. 1 
Buchstabe a Unterabs. ii CLNI sind 200 Rech-
nungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit des Schiffs 
sowie 700 Rechnungseinheiten je Kilowatt Lei-
stungsfähigkeit der Antriebsmaschinen des Schiffs 
anzusetzen. 

Wird ein Schub- oder Schleppboot verwendet, so 
bemißt sich der Haftungshöchstbetrag vorbehalt-
lich der Regelung in Absatz 2 Satz 1 ausschließlich 
nach der Leistungsfähigkeit seiner Antriebsma-
schinen (Absatz 1 Nr. 3). Auf die Tragfähigkeit 
oder Wasserverdrängung wird - entsprechend Ar-
tikel 6 Abs. 1 Buchstabe a Unterabs. iii CLNI - 
nicht abgestellt, da Schub- und Schleppboote nur 
zur Fortbewegung anderer Fahrzeuge bestimmt 
sind, entscheidend also allein die Leistungskraft 
der Antriebsmaschinen des Schub- oder Schlepp-
boots ist. 

Eine von den vorgenannten Vorschriften abwei-
chende Berechnung der Haftungshöchstbeträge 
sieht Absatz 1 Nr. 4 für Bagger, Krane, Elevatoren 
und alle sonstigen schwimmenden und bewegli-
chen Anlagen sowie Geräte ähnlicher A rt  vor. 
Diese dem Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a Unter

-

abs. vi CLNI entsprechende Regelung ist erforder-
lich, weil bei den genannten Anlagen oder Gerä-
ten weder auf eine Antriebskraft noch auf eine 
Tragfähigkeit oder Wasserverdrängung abgestellt 
werden kann. Die Regelung bestimmt daher, daß 
für die Bemessung des Haftungshöchstbetrages 
auf den Wert im Zeitpunkt des Schadensfalles ab-
zustellen ist. Die Ausrichtung an dem Wert der 
Anlage oder des Geräts entspricht dem allgemei-
nen, der Haftungsbeschränkung zugrundeliegen-
den Werthaftungsprinzip. 

- Zu Absatz 2 

Ist ein Schubboot in einen Schubverband einge

-

bunden, so bestimmt sich der für das Schubboot 
maßgebliche Haftungshöchstbetrag nach Absatz 2 
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Satz 1. Danach werden die in einem Schubver-
band starr miteinander verbundenen Fahrzeuge 
wie eine nautische Einheit behandelt, die mit dem 
Schubboot verbundenen Schubleichter also ent-
sprechend Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a Unter-
abs. iv CLNI rechnerisch wie dessen Bestandteile 
behandelt - und zwar ungeachtet dessen, ob der 
Schubbooteigner Eigentümer der Schubleichter ist 
oder nicht. Der für das Schubboot anzusetzende 
Haftungshöchstbetrag bemißt sich mithin nicht al-
lein gemäß Absatz 1 Nr. 3 nach der Antriebslei-
stung des Schubbootes, sondern darüber hinaus 
nach der Tragfähigkeit der fest mit dem Schubboot 
verbundenen Schubleichter. Abweichend von der 
für Schubleichter geltenden Regelung des § 5 e 
Abs. 1 Nr. 2 BinSchG in der Fassung des Entwurfs 
sind für die Bemessung des für das Schubboot 
maßgeblichen Höchstbetrages jedoch nicht 
200 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit 
des Schubleichters anzusetzen, sondern nur 
100 Rechnungseinheiten je Tonne Tragfähigkeit. 
Damit soll - entsprechend der Vorgabe des Straß-
burger Übereinkommens - vermieden werden, 
daß der Schubbooteigner, der bereits aufgrund der 
starken Antriebsleistung des Schubbootes mit ver-
hältnismäßig hohen Beträgen haftet, gegenüber 
den Schiffseignern anderer Schiffe benachteiligt 
wird. 

Ein mit dem Schubboot starr verbundener Schub-
leichter ist allerdings dann nicht dem Schubboot 
rechnerisch zuzuordnen, wenn das Schubboot die-
sem Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste er-
bringt. Mit dieser Regelung soll vermieden wer-
den, daß die gegenseitige Hilfeleistung in Hava-
riefällen deswegen unterbleibt, weil der Schub-
booteigner mit einer Erhöhung des für ihn be-
stimmten Haftungshöchstbetrages rechnen muß. 
Der für ihn maßgebliche Haftungshöchstbetrag 
bleibt daher bei der Erbringung von Bergungs-
oder Hilfeleistungsdiensten unverände rt . 

Für den mit dem Schubboot verbundenen Schub-
leichter tritt keine Erhöhung des Haftungshöchst-
betrages ein. Der für den Schubleichter anzuset-
zende Haftungshöchstbetrag bestimmt sich mithin 
nach der allgemeinen Regelung des § 5 e Abs. 1 
Nr. 2 BinSchG in der Fassung des Entwurfs. Er be-
läuft sich also grundsätzlich auf 200 Rechnungs-
einheiten je Tonne Tragfähigkeit des Schubleich-
ters. Dieser Betrag reduziert sich allerdings nach 
Absatz 2 Satz 2 um 100 Rechnungseinheiten je 
Tonne Tragfähigkeit dieses Schubleichters, wenn 
der Eigner des mit dem Schubboot starr verbunde-
nen Schubleichters zusammen mit dem Schub-
booteigner einem Dritten gegenüber gesamt-
schuldnerisch für die aus demselben Ereignis ent-
standenen Ansprüche haftet. Diese dem Artikel 9 
Abs. 2 Buchstabe a CLNI entsprechende Rege-
lung trägt dem Umstand Rechnung, daß die Er-
richtung eines Fonds durch den Schubbooteigner 
nach §§ 34 ff. SVertO in der Fassung des Arti-
kels 2 des Entwurfs nicht zugunsten des Schub- 
leichtereigners wirkt, weil dieser nicht derselben 
Haftungsgemeinschaft angehört wie der Schub-
booteigner, und daß daher der Gläubiger eine Be-

friedigung seiner Ansprüche bis zur Höhe der 
Summe der für Schubbooteigner und Schubleich-
tereigner geltenden Haftungshöchstbeträge erlan-
gen kann. Der Gläubiger von Schubbooteigner 
und Schubleichtereigner könnte also bei Nichtab-
senkung des für den Schubleichtereigner maßgeb-
lichen Betrags einen höheren als den für den ge-
samten Schubverband nach Absatz 2 Satz 1 maß-
geblichen Betrag erhalten. Dies erscheint jedoch 
nicht sachgerecht und mit dem dem System der 
Haftungsbeschränkung zugrundeliegenden We rt

-haftungsprinzip nicht vereinbar. Mit der nach Ab-
satz 2 Satz 2 angeordneten Absenkung des Haf-
tungshöchstbetrages für den Schubleichter wird 
also sichergestellt, daß der Gläubiger keine Vor-
teile daraus erlangt, daß der Schubbooteigner 
eines in einen Schubverband eingebundenen 
Schubbootes bereits mit einem höheren Betrag 
einzustehen hat, als wenn er das Schubboot allein 
einsetzt. 

Nach Absatz 2 Satz 3 bleibt der Ausgleich im In-
nenverhältnis zwischen dem Eigner des Schub-
bootes und dem des Schubleichters von der Rege-
lung in Satz 2 unberüh rt. Im Innenverhältnis zwi-
schen Schubbooteigner und Leichtereigner kann 
sich also letzterer, wenn der Schubbooteigner von 
ihm nach § 426 Abs. 2 BGB Ausgleich verlangt, 
nur auf die Beschränkung seiner Haftung in Höhe 
des nicht reduzierten, nach § 5 e Abs. 1 Nr. 2 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs festgelegten 
Betrags berufen. Hat der Leichtereigner, den eine 
Ausgleichungspflicht gegenüber dem Schubboot-
eigner trifft, Dritte bereits bef riedigt und zu die-
sem Zwecke einen Fonds errichtet, so verbleibt 
ihm die Möglichkeit, in Höhe des Differenzbetra-
ges zwischen dem nicht reduzierten Haftungs-
höchstbetrag und dem nach Satz 2 reduzierten 
Haftungshöchstbetrag einen Fonds zu errichten 
oder sich insoweit gegenüber dem Schubbooteig-
ner auf die Haftungsbeschränkung einredeweise 
zu berufen. 

- Zu Absatz 3 

Dem Schubverband gleichgeste llt sind nach Ab-
satz 3 entsprechend Artikel 6 Abs. 1 Buch-
stabe a Unterabs. v, Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe b 
CLNI - die fest gekoppelten Schiffe. Ebenso wie 
beim Schubverband werden also die fest gekop-
pelten Fahrzeuge dem fortbewegenden Schiff 
rechnerisch zugeordnet. Eine Erhöhung des Haf-
tungshöchstbetrages für ein Schiff, das schwim-
mende und bewegliche Anlagen oder Geräte fo rt

-bewegt, kommt entsprechend Artikel 6 Abs. 1 
Buchstabe a Unterabs. v CLNI jedoch nicht in Be-
tracht. 

Bei der Berechnung des für das fortbewegende 
Schiff geltenden Haftungshöchstbetrages bleibt 
die Antriebskraft der anderen fest gekoppelten 
Schiffe außer Betracht, weil diese ihre Antriebs-
kraft nicht nutzen. Abzustellen ist allein auf die 
Tragfähigkeit oder die Wasserverdrängung der an-
deren Schiffe. Dies wird im letzten Halbsatz von 
Absatz 3 noch einmal ausdrücklich klargestellt. 
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Keine Sonderregelung enthält das Gesetz - eben-
so wie das Straßburger Übereinkommen - für 
Schleppverbände. Für ein Schleppboot erhöht sich 
daher der in § 5 e Abs. 1 Nr. 3 BinSchG in der Fas-
sung des Entwurfs vorgesehene Haftungshöchst-
betrag auch dann nicht, wenn dieses in einen 
Schleppverband einbezogen ist. 

- Zu Absatz 4 

Ergibt sich aufgrund der in § 5 e Abs. 1 bis 3 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs enthaltenen 
Vorschriften ein Haftungshöchstbetrag, der den 
Betrag von 200 000 Rechnungseinheiten unter-
schreitet, so ist nach Absatz 4 ein Haftungshöchst-
betrag in Höhe von 200 000 Rechnungseinheiten 
anzusetzen. Durch diese dem Artikel 6 Abs. 1 
Buchstabe d CLNI entsprechende Regelung soll 
sichergestellt werden, daß bei von kleinen Schif-
fen verursachten Schäden die Gläubiger noch eine 
ausreichende Entschädigung erhalten. Hiervon 
ausgenommen sind allerdings Leichter, die nur 
zum Umladen in Häfen verwendet werden. Die 
Bundesregierung hält es für erforderlich, daß von 
der Vorbehaltsmöglichkeit des Artikels 18 Abs. 1 
Buchstabe e CLNI Gebrauch gemacht wird und 
für Hafenschuten kein Mindesthaftungsbetrag 
vorgesehen wird. Damit wird vermieden, daß 
durch die Einführung eines Mindesthaftungsbe-
trages der Schiffseigner eines solchen Fahrzeuges 
unverhältnismäßig hoch belastet wird, sein Haf-
tungsrisiko also nur schwer versicherbar ist. Denn 
der Wert einer Hafenschute ist regelmäßig erheb-
lich niedriger als der in Absatz 4 vorgesehene 
Mindesthaftungsbetrag. Im übrigen geht von Ha-
fenschuten, da sie nicht motorisiert sind, regelmä-
ßig eine nur sehr geringe Betriebsgefahr aus, so 
daß auch bei den Mindesthaftungsbetrag unter-
schreitenden Haftungshöchstbeträgen mit einer 
ausreichenden Befriedigung von geschädigten 
Gläubigern zu rechnen ist. 

Zu § 5 f BinSchG 

- Zu Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt in Absatz 1, wie der 
Haftungshöchstbetrag für Ansprüche wegen 
Sachschäden zu bemessen ist. Danach beträgt der 
Haftungshöchstbetrag für Ansprüche wegen 
Sachschäden die Hälfte der nach § 5 e BinSchG 
maßgebenden Haftungshöchstbeträge. Die Rege-
lung entspricht Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b 
CLNI. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt das Rangverhältnis der Ansprüche 
wegen Beschädigung von Hafenanlagen, Hafen-
becken, Wasserstraßen, Schleusen, Brücken und 
Navigationshilfen zu anderen Ansprüchen wegen 
Sachschäden. Mit dieser Vorschrift wird - entspre-
chend der für das Seerecht geltenden Regelung 
des § 487 b HGB - von der in Artikel 6 Abs. 2 
CLNI vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, derartigen Ansprüchen Vorrang vor sonsti-
gen Sachschadenansprüchen einzuräumen. Eben- 

so wie im Seeverkehr ist es auch im Binnenschiff-
fahrtsverkehr erforderlich, die öffentliche Hand, 
die in der Regel Gläubiger der Ansprüche wegen 
Beschädigung von Hafenanlagen, Hafenbecken, 
Wasserstraßen, Schleusen, Brücken und Navigati-
onshilfen ist, zu entlasten und damit die Bereitstel-
lung leistungsfähiger Hafenanlagen, Wasserstra-
ßen und Navigationshilfen zu fördern. 

Zu § 5 g BinSchG 

Die Vorschrift sieht - entsprechend Artikel 6 Abs. 1 
Buchstabe c CLNI - eine Sonderregelung für den 
Fall vor, daß der in § 5 e BinSchG in der Fassung des 
Entwurfs maßgebliche Haftungshöchstbetrag für An-
sprüche wegen Personenschäden zur Schadensdek-
kung nicht ausreicht. Danach steht der nach § 5 f 
Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Entwurfs vorge-
sehene Haftungshöchstbetrag für Sachschäden auch 
zur Befriedigung der Ansprüche wegen Personen-
schäden zur Verfügung (sog. spill-over). Die Rest-
ansprüche wegen Personenschäden sind dabei mit 
den Ansprüchen wegen Sachschäden gleichrangig 
zu behandeln. Der Vorrang der in § 5f Abs. 2 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs aufgeführten 
Ansprüche wirkt nicht gegenüber Ansprüchen we-
gen Personenschäden. Er scheidet damit aus, soweit 
der nach § 5 e BinSchG in der Fassung des Entwurfs 
maßgebende Haftungshöchstbetrag für Ansprüche 
wegen Personenschäden zur vollen Bef riedigung 
dieser Ansprüche nicht ausreicht und daher diese 
Ansprüche nach § 5 g BinSchG in der Fassung des 
Entwurfs an der Verteilung des für Sachschäden 
nach § 5 f BinSchG in der Fassung des Entwurfs maß-
geblichen Haftungshöchstbetrages teilnehmen. 

Zu § 5 h BinSchG 

Die Vorschrift enthält eine Sonderregelung für die 
Berechnung der Haftungshöchstsumme, wenn ein 
Berger oder Retter im Sinne von § 5 c Abs. 1 Nr. 2 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs oder ein Lotse 
in Anspruch genommen wird. 

Da ein Berger oder Retter nach § 5 c Abs. 1 Nr. 2 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs seine Haftung 
beschränken kann, obwohl die Bergungs- oder Hilfe-
leistungsdienste nicht von einem zur Binnenschiff-
fahrt bestimmten und hierzu vom Berger oder Retter 
verwendeten Binnenschiff aus erbracht worden sind 
und damit mangels Verwendung eines Schiffes durch 
den Berger oder Retter für die Berechnung des Haf-
tungshöchstbetrages für diese Person nicht an ein 
Schiff angeknüpft werden kann, bestimmt Satz 1 
entsprechend Artikel 6 Abs. 3 CLNI, daß für diese 
Person derselbe wie der in § 5 e Abs. 4, § 5 f Abs. 1 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs genannte Min-
desthaftungshöchstbetrag von 200 000 Rechnungs-
einheiten für Ansprüche wegen Personenschäden 
und von 100 000 Rechnungseinheiten für Ansprüche 
wegen Sachschäden maßgeblich ist. 

Das gleiche gilt nach der vorgeschlagenen Regelung 
auch für einen an Bord tätigen Lotsen, der nach § 5 c 
Abs. 1 Nr. 3 BinSchG in der Fassung des Entwurfs 
seine Haftung beschränken kann. Da auch er wie der 
Berger oder Retter im Sinne von § 5 c Abs. 1 Nr. 2 
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BinSchG in der Fassung des Entwurfs nicht von ei-
nem von ihm selbst zur Binnenschiffahrt verwende-
ten Schiff tätig wird, erscheint es daher geboten, den 
an Bord tätigen Lotsen dem Berger oder Retter 
gleichzustellen. Die Vorschrift entspricht damit der 
seerechtlichen Regelung des § 487 c Abs. 1 HGB in-
soweit, als sie auch im Binnenschiffahrtsrecht die 
Haftung des Lotsen auf niedrigere als die allgemei-
nen Haftungshöchstbeträge begrenzt. Dies ist erfor-
derlich, weil den Lotsen vor allem bei der Lotsung 
größerer Schiffe ein Haftungsrisiko trifft, das seine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei weitem über-
steigt und gegen das er sich zu tragbaren Versiche-
rungsprämien nicht versichern kann. 

Die Vorschrift hat, soweit sie den Lotsen betrifft, im 
Straßburger Übereinkommen kein Vorbild. Dies be-
deutet jedoch nicht, daß die vorgeschlagene Rege-
lung nicht im Einklang mit diesem Übereinkommen 
steht. Wie in der Begründung zu § 487 c HGB in der 
Fassung des Entwurfs eines Zweiten Seerechtsände-
rungsgesetzes ausgeführt, wurden auf der Diplomati-
schen Konferenz zu dem dem Straßburger Überein-
kommen weitgehend entsprechenden Übereinkom-
men vom 19. November 1976 über die Beschränkung 
der Haftung für Seeforderungen keine Bedenken da-
gegen geäußert, daß die Vertragsstaaten die Haftung 
der Personen, für deren Handeln, Unterlassen oder 
Verschulden der Schiffseigentümer haftet, also ins-
besondere des Lotsen, weitergehend als in dem 
Übereinkommen vorgesehen begrenzen können 
(vgl. Drucksache 10/3852 vom 20. September 1985, 
S. 19). Dies muß auch für das Straßburger Überein-
kommen gelten, das insoweit dem Übereinkommen 
von 1976 entspricht. 

Obwohl der an Bord tätige Lotse als derjenige, für 
dessen Handeln, Verschulden oder Unterlassen der 
Schiffseigner, -eigentümer oder Cha rterer einzuste-
hen hat, zu demselben Personenkreis wie die zuletzt 
genannten Personen gehört (vgl. § 35 Satz 1 Nr. 1 
SVertO in der Fassung des Artikels 2 des Entwurfs), 
erfaßt ein von dem Lotsen eingeleitetes Verteilungs-
verfahren nach § 36 Abs. 3 Satz 2 SVertO in der Fas-
sung des Artikels 2 des Entwurfs nur die gegen ihn 
gerichteten Ansprüche. Durch diese Regelung wird 
berücksichtigt, daß aufgrund der in § 5 h BinSchG 
in der Fassung des Entwurfs getroffenen Regelung 
der für den Lotsen geltende Haftungshöchstbetrag 
regelmäßig niedriger ist als der für den Schiffseigner, 
-eigentümer oder Cha rterer. Ansprüche, die aus 
demselben Schadensereignis gegen den Schiffseig-
ner, -eigentümer oder Cha rterer entstanden sind, 
sind also nicht von dem vom Lotsen eingeleiteten 
Verteilungsverfahren erfaßt. Wegen weiterer Einzel-
heiten wird auf die Begründung zu § 36 Abs. 3 Satz 2 
SVertO in der Fassung des Entwurfs verwiesen. 

Werden Ansprüche gegen einen Berger oder Retter 
oder gegen einen Lotsen geltend gemacht und zäh-
len zu diesen Ansprüchen auch solche wegen Be-
schädigung von Hafenanlagen, Hafenbecken, Was-
serstraßen, Schleusen, Brücken oder Navigationshil-
fen, so ist nach Satz 2 den zuletzt genannten Ansprü-
chen entsprechend § 5f Abs. 2 BinSchG in der Fas-
sung des Entwurfs auch hier der Vorrang vor sonsti-
gen Ansprüchen wegen Sachschäden einzuräumen. 

Es erscheint geboten, die Rangfolge der zu befriedi-
genden Ansprüche wegen Sachschäden gegen einen 
Berger oder Retter oder gegen einen Lotsen in glei-
cher Weise zu regeln wie die Rangfolge der gegen 
den Schiffseigner selbst gerichteten Ansprüche we-
gen Sachschäden. Hierfür spricht insbesondere, daß 
die vorgeschlagene Sondervorschrift für Berger, Ret-
ter oder Lotsen nur dem Zweck dient, eine wirt-
schaftlich vertretbare Haftungshöchstsumme für den 
genannten Personenkreis festzulegen. Die Regelung 
dient dagegen nicht dem Zweck, für Ansprüche ge-
gen einen Berger, Retter oder Lotsen die Privilegie-
rung in § 5f Abs. 2 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs aufzuheben. Denn hierfür besteht keine sachli-
che Notwendigkeit. 

Werden gegen den Berger oder Retter sowohl An-
sprüche wegen Personenschäden als auch Ansprü-
che wegen Sachschäden geltend gemacht, so gilt, 
wie Satz 2 weiter klarstellt, auch § 5 g BinSchG in 
der Fassung des Entwurfs, wonach die Ansprüche 
wegen Personenschäden, für die der maßgebliche 
Haftungshöchstbetrag nicht ausreicht, aus dem für 
Ansprüche wegen Sachschäden zur Verfügung ste-
henden Haftungshöchstbetrag zu bef riedigen sind. 

Zu § 5 i BinSchG 

Mit der vorgeschlagenen Regelung soll von der in 
Artikel 18 Abs. 1 Buchstabe c CLNI vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Bestim-
mungen des Straßburger Übereinkommens ganz 
oder teilweise nicht auf Ansprüche aus Wrackbeseiti-
gung anzuwenden. Dies soll nach Satz 1 in der Weise 
geschehen, daß für Ansprüche aus Wrackbeseitigung 
im Sinne von § 4 Abs. 4 BinSchG in der Fassung des 
Entwurfs, für die die Haftung beschränkt werden 
kann, ein gesonderter Haftungshöchstbetrag zur Ver-
fügung gestellt wird. Damit soll vermieden werden, 
daß infolge der erfahrungsgemäß hohen Kosten der 
Beseitigung eines Wracks oder gesunkener Ladung 
die Quote, in deren Höhe sowohl die Ansprüche aus 
Wrackbeseitigung als auch sonstige Schadenersatz-
ansprüche, wenn sie zusammen aus einer einheitli-
chen Haftungssumme zu befriedigen wären, zu ge-
ring ist. Es erscheint geboten, sicherzustellen, daß so-
wohl die öffentliche Hand, die regelmäßig Gläubige-
rin der Wrackbeseitigungsansprüche ist, als auch die 
übrigen Gläubiger angemessen bef riedigt werden. 

Die Regelung, die im Seehandelsrecht ihr Vorbild in 
§ 487 HGB hat, führt zu einer Erweiterung der Ge-
samthaftung des Schiffseigners, wenn neben den 
Ansprüchen aus Wrackbeseitigung auch sonstige 
Ansprüche entstanden sind und geltend gemacht 
werden. Diese zusätzliche Belastung des Schiffseig-
ners erscheint jedoch im Hinblick auf die Notwendig-
keit, die Gläubigerinteressen angemessen zu berück-
sichtigen, vertretbar. 

Der für die Gesamtheit der aus demselben Ereignis 
entstandenen Ansprüche aus Wrackbeseitigung an-
zusetzende Haftungshöchstbetrag entspricht nach 
Satz 2 dem für Ansprüche wegen Sachschäden nach 
§ 5f Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Entwurfs an-
zusetzenden Haftungshöchstbetrag. 
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Nach Satz 3 steht der Haftungshöchstbetrag aus-
schließlich zur Befriedigung der Ansprüche aus 
Wrackbeseitigung zur Verfügung. Nicht bef riedigte 
Ansprüche wegen Personenschäden können daher 
nicht nach § 5 g BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs aus dem für Ansprüche für Wrackbeseitigung 
zur Verfügung gestellten Betrag bef riedigt werden. 

Kostenerstattungsansprüchen für bei einer Wrackbe-
seitigung durch Zufall verursachte Schäden an Ha-
fenanlagen, Hafenbecken, Wasserstraßen, Schleusen, 
Brücken und Navigationshilfen wird bei der Vertei-
lung des nach § 5i BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs maßgeblichen Haftungshöchstbetrages nicht 
wie in § 5 f Abs. 2 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs der Vorrang vor den sonstigen Ansprüchen aus 
Wrackbeseitigung eingeräumt. Für eine Privilegie-
rung der Ansprüche besteht keine Notwendigkeit, 
weil die Gläubiger dieser Ansprüche mit denen der 
sonstigen Ansprüche aus Wrackbeseitigung iden-
tisch sind, insoweit als kein besonderes Schutzbe-
dürfnis eines Gläubigers besteht. 

Zu § 5 j BinSchG 

Die Vorschrift enthält - entsprechend Artikel 7 CLNI 
eine Sonderregelung über die Bemessung des Haf-

tungshöchstbetrages bei Ansprüchen von Passagie-
ren wegen Personenschäden. Sie ersetzt damit den 
durch das Zweite Seerechtsänderungsgesetz in das 
Binnenschiffahrtsgesetz eingefügten § 4 a BinSchG, 
der in Anlehnung an Artikel 7 des Übereinkommens 
von 1976 über die Beschränkung der Haftung für 
Seeforderungen eine kraft Gesetzes beschränkte 
Haftung auf 150 000 Deutsche Mark multipliziert mit 
der Zahl der Reisenden, die das Schiff befördern darf, 
höchstens jedoch auf 30 Millionen Deutsche Mark 
vorsieht. Die vorgeschlagene Neuregelung entspricht 
in weiten Teilen dem geltenden Recht. Wie in der Be-
gründung zu § 5 d Abs. 1 BinSchG in der Fassung 
des Entwurfs ausgeführt, soll jedoch in Abweichung 
von § 4 a BinSchG geltender Fassung künftig in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben des Straßburger 
Übereinkommens die Haftung des Schiffseigners für 
Ansprüche von Passagieren nicht mehr kraft Geset-
zes beschränkt, sondern nur noch beschränkbar sein. 

- Zu Absatz 1 

Die in Absatz 1 Satz 1 enthaltene Definition des 
Begriffs „Ansprüche wegen Personenschäden von 
Reisenden" entspricht Artikel 7 Abs. 2 CLNI und 
steht damit zugleich im Einklang mit der Defini-
tion des Begriffs „Reisender" in Artikel 1 Nr. 4 der 
Anlage zu § 664 HGB, der nach § 77 Abs. 1 Satz 1 
BinSchG auch auf die Beförderung von Reisenden 
auf Binnengewässern anzuwenden ist. Nach die-
ser Definition sind als Reisende nur solche Perso-
nen anzusehen, die aufgrund eines Personenbeför-
derungsvertrages mit dem Schiff befördert worden 
sind oder die mit Zustimmung des Beförderers ein 
Fahrzeug oder ein lebendes Tier begleitet haben, 
das aufgrund eines Güterbeförderungsvertrages 
mit dem Schiff befördert worden ist. Ansprüche 
von Personen, die sich unbefugt auf einem Passa-
gierschiff befinden, sind also nicht als Ansprüche 

von Reisenden im Sinne von § 5j BinSchG in der 
Fassung des Entwurfs anzusehen. 

Die Ansprüche können sowohl gegen den Schiffs-
eigner als auch gegen eine ihm nach § 5 c BinSchG 
in der Fassung des Entwurfs gleichgeste llte Person 
gerichtet sein. Nicht erfaßt sind jedoch Ansprüche 
gegen den Berger oder Retter, der von einem von 
ihm eingesetzten und verwendeten Binnenschiff 
aus Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste für ein 
Passagierschiff erbringt. Denn nach der in Ab-
satz 1 Satz 1: gegebenen Definition gilt der darin 
vorgesehene gesonderte Haftungshöchstbetrag 
nur für Ansprüche von Personen, die mit dem 
Schiff, für das die Haftungsbeschränkung geltend 
gemacht wird, befördert worden sind. Für den Ber-
ger oder Retter, der Bergungs- oder Hilfeleistungs-
dienste nicht ausschließlich auf dem Passagier-
schiff, sondern von einem von ihm verwendeten 
Binnenschiff aus erbringt, gilt daher die allge-

meine in § 5 e BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs enthaltene Regelung. 

Mit der Ausgliederung der Ansprüche von Reisen-
den wegen Personenschäden aus den allgemeinen 
Personenschadensansprüchen (§ 5 e BinSchG in 
der Fassung des Entwurfs) und der Festsetzung ei-
nes gesonderten Haftungshöchstbetrages für diese 
Ansprüche nach Absatz 1 Satz 2 soll entsprechend 
der Vorgabe des Straßburger Übereinkommens si-
chergestellt werden, daß die Reisenden eine ange-
messene Entschädigung in Katastrophenfällen er-
halten. 

- Zu Absatz 2 

Der Haftungshöchstbetrag bemißt sich nach Ab-
satz 2 nach der Beförderungskapazität des Schif-
fes. Der Entwurf übernimmt dabei die in Artikel 7 
Abs. 1 CLNI vorgesehenen und bei Verabschie-
dung des Übereinkommens an § 4 a BinSchG aus-
gerichteten Beträge. Die nach dem Stande des 
Wertes des Sonderziehungsrechts am 15. April 
1997 umgerechneten Haftungsbeträge unter-
schreiten allerdings die Beträge, die in § 4 a Abs. 1 
Satz 1 BinSchG geltender Fassung festgelegt sind: 
Der entsprechend Artikel 7 Abs. 1 Satz 1 CLNI 
mit der Zahl der zur Beförderung zugelassenen 
Passagiere zu multiplizierende Betrag von 60 000 
Rechnungseinheiten unterschreitet den in § 4 a 
Abs. 1 Satz 1 BinSchG in der geltenden Fassung 
bestimmten Betrag von 150 000 Deutscher Mark 
um etwa 9 000 Deutsche Mark; die entsprechend 
Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c CLNI vorgese-
hene absolute Haftungsobergrenze von 12 Millio-
nen Rechnungseinheiten liegt urn etwa 1,8 Millio-
nen Deutsche Mark unter dem nach § 4 a Abs. 1 
Satz 1 BinSchG geltender Fassung festgelegten 
Betrag von 30 Millionen Deutsche Mark. 

Die durch die Verringerung des Werts des Sonder-
ziehungsrechts bedingte Absenkung der maßgeb-
lichen Haftungshöchstbeträge erscheint im Hin-
blick auf das mit dem Straßburger Übereinkom-
men verfolgte Ziel, vor allem auf dem Rhein ein in-
ternational einheitliches Haftungsbeschränkungs-
regime einzuführen, hinnehmbar. Die Einführung 
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des nach der Beförderungskapazität ausgerichte-
ten Haftungshöchstbetrages von 60 000 Rech-
nungseinheiten erscheint im übrigen auch unter 
dem Gesichtspunkt vertretbar, daß nach Absatz 2 
Satz 3 - abweichend vom geltenden Recht, jedoch 
in Übereinstimmung mit Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 
CLNI - ein Mindesthaftungsbetrag in Höhe von 
720 000 Rechnungseinheiten, umgerechnet etwa 
1,7 Millionen Deutsche Mark, eingeführt wird. 

Die weitere nach Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe a und b CLNI vorgesehene Absenkung der 
absoluten Haftungsobergrenze bei Schiffen mit 
einer zulässigen Fahrgastzahl bis zu 100 Personen 
auf 3 Millionen Rechnungseinheiten und bei Schif-
fen mit einer zulässigen Fahrgastzahl bis zu 
180 Personen auf 6 Millionen Rechnungseinheiten 
soll nicht ins deutsche Recht übernommen wer-
den. Wie in der Denkschrift zu Artikel 7 CLNI aus-
geführt, hält es die Bundesregierung für geboten, 
von der in Artikel 18 Abs. 2 CLNI vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, für Ansprüche 
wegen Personenschäden von Reisenden die in Ar-
tikel 7 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a und b genannten 
Haftungshöchstbeträge nicht anzuwenden. Denn 
durch die mit den Buchstaben a und b bewirkte 
weitere Absenkung werden die Gläubiger von An-
sprüchen wegen Personenschäden von Reisenden 
unverhältnismäßig beeinträchtigt. Wegen weiterer 
Einzelheiten wird auf die Denkschrift zu dem 
Straßburger Übereinkommen verwiesen. 

- Zu Absatz 3 

Absatz 3 dient, wie schon § 5 h BinSchG in der 
Fassung des Entwurfs, dem Ziel, das Haftungs-
risiko eines an Bord tätigen Lotsen bei Lotsung 
größerer Schiffe zu begrenzen. In Anlehnung an 
die seerechtliche Regelung in § 487 c Abs. 2 HGB, 
die nach dem geltenden § 4 a Abs. 2 Satz 1, zwei-
ter Halbsatz BinSchG auch in der Binnenschiffahrt 
zu beachten ist, bestimmt daher Absatz 3 als maß-
geblichen Haftungshöchstbetrag für den an Bord 
tätigen Lotsen, für dessen Handeln, Unterlassen 
oder Verschulden der Schiffseigner, Eigentümer 
oder Charterer des Schiffes einzustehen hat, einen 
Betrag, der sich unter Zugrundelegung einer Be-
förderungskapazität des gelotsten Schiffes von 
zwölf Personen ergibt. Dieser Betrag entspricht zu-
gleich dem für alle sonstigen Schuldner geltenden 
Mindesthaftungsbetrag. 

Dem Lotsen gleichgeste llt sind - entsprechend 
§ 5 h BinSchG in der Fassung des Entwurfs - der 
entweder ausschließlich auf dem Binnenschiff, für 
das Bergungs- oder Hilfeleistungsdienste erbracht 
werden, oder von Luft oder Land aus tätige Berger 
oder Retter. Zwar sieht das Straßburger Überein-
kommen in Artikel 7 keine dem Artikel 6 Abs. 3 
CLNI entsprechende Sonderregelung für diese 
Personen vor. Dies dürfte jedoch auf einem Redak-
tionsversehen beruhen. Denn auch bei der Rege-
lung der Höchstbeträge für Ansprüche von Rei-
senden bedarf es einer Regelung der Frage, wel-
cher Berechnungsmaßstab herangezogen werden 
soll, wenn der Berger oder Retter kein von ihm ver-
wendetes Schiff zur Bergung oder Hilfeleistung 

eingesetzt hat und daher auch insoweit kein Schiff 
für die Bemessung des Haftungshöchstbetrages 
zur Verfügung steht. Entsprechend der in Artikel 6 
Abs. 3 CLNI enthaltenen Regelung, wonach bei 
Sach- und sonstigen Personenschäden der Min-
desthaftungsbetrag maßgeblich ist, soll auch in 
§ 5 j Abs. 3 bestimmt werden, daß für einen Berger 
oder Retter im Sinne von § 5 c Abs. 1 Nr. 2 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs der für An-
sprüche von Reisenden wegen Personenschäden 
geltende Mindesthaftungsbetrag maßgeblich ist. 

Zu § 5 k BinSchG 

Die Vorschrift bestimmt, wie die nach den §§ 5 e bis 
5j BinSchG in der Fassung des Entwurfs anzusetzen-
den Haftungshöchstbeträge in Deutsche Mark umzu-
rechnen sind. 

Satz 1 stellt in Übereinstimmung mit Artikel 8 Abs. 1 
Satz 1 CLNI klar, daß unter dem in den §§ 5 e, 5 h 
und 5j BinSchG in der Fassung des Entwurfs ver-
wendeten Begriff „Rechnungseinheit" das Sonder-
ziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds 
zu verstehen ist. Wie in der Denkschrift zu Artikel 8 
CLNI ausgeführt, hält es die Bundesregierung mit 
Rücksicht auf die internationale Rechtseinheit und 
die Verfahrensvereinfachung nicht für sachgerecht, 
von der in Artikel 8 Abs. 3 CLNI vorgesehenen Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen und den Gegenwert 
der in Rechnungseinheiten ausgedrückten Beträge 
in Deutscher Mark gesetzlich zu bestimmen. Viel-
mehr soll - ebenso wie im Seehandelsrecht bei der 
Berechnung der für den Verfrachter geltenden Haf-
tungshöchstbeträge (§ 660 HGB) - im Gesetz als Be-
rechnungsgrundlage das Sonderziehungsrecht des 
Internationalen Währungsfonds bestimmt werden. 

Nach Satz 2 ist maßgeblicher Umrechnungszeitpunkt 
der Zeitpunkt der Errichtung des Haftungsfonds oder 
der Leistung einer nach § 34 Abs. 2 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Abs. 2 SVertO in der Fassung des Arti-
kels 2 des Entwurfs vom Gericht zugelassenen Si-
cherheit. Wird ein Haftungsfonds nicht errichtet, son-
dern die Haftungsbeschränkung einredeweise gel-
tend gemacht, so ist nach Satz 3 für die Umrechnung 
auf den Tag des Urteils abzustellen. 

Maßgebliche Berechnungsmethode für die Ermitt-
lung des in Sonderziehungsrechten ausgedrückten 
Werts der Deutschen Mark ist nach Satz 4 die Be-
rechnungsmethode, die der Internationale Wäh-
rungsfonds für eigene Operationen und Transaktio-
nen anwendet. Das Wertverhältnis zwischen dem 
Sonderziehungsrecht und der Deutschen Mark wird 
vom Internationalen Währungsfonds täglich ermit-
telt; dieser sog. Transaktionstageswert wird im Bun-
desanzeiger veröffentlicht. 

Zu § 51 BinSchG 

Die Vorschrift umschreibt den Anwendungsbereich 
der in den §§ 4 bis 5 k BinSchG inkorporierten Vor-
schriften des Straßburger Übereinkommens. Sie 
lehnt sich dabei eng an die Regelung des Artikels 15 
Abs. 1 CLNI an. 
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Satz 1 in der Fassung des Entwurfs ordnet die An-
wendung der §§ 4 bis 5 k BinSchG immer, also ohne 
Rücksicht auf das Internationale Privatrecht an. Das 
schließt nicht aus, daß über die in § 51 Satz 1 gere-
gelten Fälle hinaus die §§ 4 bis 5 k BinSchG auch 
aufgrund der Vorschriften des Internationalen Pri-
vatrechts zur Anwendung gelangen können, so et-
wa, wenn der Schadensort weder in Deutschland 
noch in einem Vertragsstaat des Straßburger Über-
einkommens liegt, der Anspruch, für den die Haf-
tungsbeschränkung geltend gemacht wird, jedoch 
deutschem Recht unterliegt. Abweichend von den 
Grundsätzen des Internationalen Privatrechts (vgl. 
BGHZ 29, S. 237 [241]) ist aber unter den in § 51 
Satz 1 BinSchG in der Fassung des Entwurfs nor-
mierten Voraussetzungen die Anwendung der §.§.  4 
bis 5 k BinSchG auch dann vorgeschrieben, wenn 
der Anspruch, für den die Haftungsbeschränkung 
geltend gemacht wird, nicht deutschem Recht unter-
liegt. Dies ist insbesondere dann der Fa ll, wenn das 
haftungsbegründende Ereignis auf einem ausländi-
schen, dem Straßburger Übereinkommen unterlie-
genden Gewässer eingetreten ist und damit das 
nach Internationalem Privatrecht grundsätzlich an-
zuwendende Ortsrecht (vgl. BGHZ 29, S. 237 
[239 ff.]) ausländisches Recht ist. Da nach dem 
Straßburger Übereinkommen in einem solchen 
Falle, in dem sich der Unfall auf einem dem Straß-
burger Übereinkommen unterliegenden Gewässer 
ereignet hat, Übereinkommensrecht anzuwenden 
ist, erscheint es im Interesse der Vereinfachung und 
im Hinblick darauf, daß das am Schadensort gelten-
de ausländische Recht mit den im Binnenschiffahrts-
gesetz in der Fassung des Entwurfs enthaltenen 
Vorschriften als gleichwe rtig angesehen werden 
kann, zweckmäßig, insoweit die lex fori, also das 
das Straßburger Übereinkommen inkorporierende 
deutsche Recht für anwendbar zu erklären. Durch 
diese Regelung wird vermieden, daß deutsche Ge-
richte und Parteien von Rechtsstreitigkeiten vor 
deutschen Gerichten ausländische Gesetze zur Aus-
führung des Straßburger Übereinkommens auslegen 
und anwenden müssen. 

Anders als im Seehandelsrecht, dessen Haftungsbe-
schränkungsvorschriften nach Artikel 15 des Über-
einkommens von 1976 über die Beschränkung der 
Haftung für Seeforderungen stets als lex fori des an-
gerufenen Gerichts zur Anwendung gelangen, er-
scheint es dagegen nicht sachgerecht, über die vor-
geschlagene Regelung hinaus auch im Binnenschiff-
fahrtsrecht zu bestimmen, daß die deutschen Vor-
schriften über die Haftungsbeschränkung auf alle 
Ansprüche Anwendung finden, für die vor einem 
deutschen Gericht die Haftungsbeschränkung gel-
tend gemacht wird. Zwar hätte eine solche Regelung 
den Vorteil leichterer Handhabbarkeit des deutschen 
Binnenschiffahrtsrechts zur Folge. Sie würde jedoch 
zu sachlich unbefriedigenden Ergebnissen führen. 
Denn da der Schiffseigner - anders als im Seehan-
delsrecht - nach dem auf Artikel 11 CLNI beruhen-
den § 49 SVertO in der Fassung des Entwurfs die 
Haftungsbeschränkung auch dann geltend machen 
kann, wenn noch kein gerichtliches Verfahren gegen 
ihn wegen eines der Beschränkung unterliegenden 
Anspruchs eingeleitet worden ist, hätte er bei An- 

wendung der lex fori die Möglichkeit, sich durch die 
Wahl eines bestimmten Gerichtsstandes einer im Ver-
gleich zum deutschen Recht höheren oder sogar un-
beschränkten Haftung zu entziehen. Dadurch würde 
also dem „forum shopping" und damit zugleich der 
Möglichkeit der Gläubigerbenachteiligung Vorschub 
geleistet. 

Voraussetzung für die Anwendung der §§ 4 bis 5 k 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs als lex fori ist 
nach der in Satz 1 vorgeschlagenen Regelung, daß 
sich das Schiff, für das die Haftungsbeschränkung 
geltend gemacht wird (Nummer 1) oder auf das sich 
Bergungs-, Hilfeleistungs- oder Wrackbeseitigungs-
maßnahmen beziehen (Nummer 2 und 3), in deut-
schen Hoheitsgewässern oder sonstigen dem Straß-
burger Übereinkommen unterliegenden Gewässern 
im Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses 
befunden hat. Abweichend von Nummer 1 kann es 
sich nach Nummer 2 bei dem in Frage stehenden 
Schiff sowohl um ein Binnen- als auch um ein See-
schiff handeln. Beziehen sich die Bergungs- oder Hil-
feleistungsarbeiten auf ein Seeschiff, so kommt aber, 
wie sich aus den §§ 4, 5c Abs. 1 Nr. 2 BinSchG in der 
Fassung des Entwurfs ergibt, eine Haftungsbe-
schränkung nach den im Binnenschiffahrtsgesetz 
enthaltenen Vorschriften nur dann in Betracht, wenn 
die Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten von einem 
Binnenschiff des Bergers oder Retters oder von einem 
vom Berger oder Retter gecharterten oder als Ausrü-
ster verwendeten Binnenschiff aus erbracht worden 
sind. 

Mit der Anwendung der dem Straßburger Überein-
kommen entsprechenden Vorschriften des Binnen-
schiffahrtsgesetzes auf alle deutschen Gewässer soll 
von der in Artikel 15 Abs. 2 CLNI vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Haf-
tungsbeschränkungsvorschriften auch auf solche in-
nerstaatlichen Gewässer anzuwenden, die nicht der 
Revidierten Rheinschiffahrtsakte vom 17. Oktober 
1868 oder dem Vertrag vom 27. Oktober 1956 über 
die Schiffbarmachung der Mosel unterliegen. Wie in 
der Denkschrift zu Artikel 15 Abs. 2 CLNI ausge-
führt, erscheint es nicht sachgerecht, für die Haf-
tungsbeschränkung in der Binnenschiffahrt unter-
schiedliche deutsche Rechtsvorschriften vorzusehen. 
Das deutsche Binnenschiffahrtsrecht soll also die 
Haftungsbeschränkung für alle diesem Recht unter-
worfenen Fälle einheitlich regeln. 

Zu den sonstigen dem Straßburger Übereinkom-
men unterliegenden Gewässern im Sinne der 
Nummer 1 zählen, wie sich aus Artikel 15 Abs. 1 
Buchstabe a CLNI ergibt, alle Gewässer, die der 
Revidierten Rheinschiffahrtsakte vom 17. Okto-
ber 1868 oder dem Vertrag vom 27. Oktober 1956 
über die Schiffbarmachung der Mosel unterliegen. 
Darüber hinaus zählen hierzu nach Artikel 15 
Abs. 2 CLNI auch die Gewässer, auf die ein Ver-
tragsstaat des Straßburger Übereinkommens die 
Anwendung dieses Übereinkommens erstreckt hat. 
Um welche Gewässer es sich bei den zuletzt ge-
nannten im einzelnen handelt, wird zusammen mit 
der Bekanntmachung über den Geltungsbereich 
des Straßburger Übereinkommens im Bundesge-
setzblatt Teil II bekanntgegeben. 
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Satz 2 enthält eine wichtige Ausnahme von dem in 
Satz 1 normierten Grundsatz der Anwendbarkeit der 
§§ 4 bis 5 k auch in Fällen, in denen sich der haf-
tungsbegründende Sachverhalt auf ausländischen 
Gewässern, die dem Straßburger Übereinkommen 
unterliegen, ereignet hat. Diese Ausnahme betrifft 
§ 5j Abs. 2 Satz 3 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs, der, abweichend von Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 
CLNI, als Obergrenze für den Ansprüche wegen Per-
sonenschäden von Reisenden betreffenden Haf-
tungshöchstbetrag einen einheitlichen Betrag von 
12 Millionen Rechnungseinheiten vorsieht. Diese 
Abweichung wird ermöglicht durch Artikel 18 Abs. 2 
CLNI, der es den Vertragsstaaten des Straßburger 
Übereinkommens gestattet, die in Artikel 7 Abs. 1 
Satz 2 Buchstabe a und b CLNI festgelegten ersten 
beiden Staffelobergrenzen von 3 und 6 Millionen 
Rechnungseinheiten nicht anzuwenden. Diese Mög-
lichkeit wird jedoch nach Artikel 18 Abs. 2 CLNI auf 
die Fälle beschränkt, in denen es sich um Ansprüche 
aus Schadensfällen handelt, die sich auf den Wasser-
straßen des Vorbehaltsstaats ereignet haben. In Um-
setzung dieser Vorschrift bestimmt Satz 2, daß sich 
die Bemessung des für Ansprüche von Reisenden 
maßgeblichen Haftungshöchstbetrags nicht nach der 
lex fori, sondern nach dem nach den Vorschriften des 
Internationalen Privatrechts anwendbaren Recht 
richtet, wenn das Schadensereignis auf ausländi-
schen Gewässern eingetreten ist. Ereignet sich also 
etwa auf einem luxemburgischen Gewässer ein Haf-
tungsfall, bei dem Reisende geschädigt werden, die 
ihre Ansprüche im Inland verfolgen, und hält der 
Schiffseigner diesen die Haftungsbeschränkung ent-
gegen, so bestimmt sich nach Satz 2 bei Anwendung 
der lex delicti der maßgebliche Haftungshöchstbe-
trag nach luxemburgischem Recht. 

Zu Nummer 2 (§ 6 Abs. 1 BinSchG) 

Bei der vorgeschlagenen Änderung der Worte „Bin-
nenschiffahrts- und Rheinschiffahrtssachen" handelt 
es sich um eine Folgeänderung zur durch Gesetz 
vom 14. Mai 1965 (BGBl. I S. 389) erfolgten Umbe-
nennung des Gesetzes über das gerichtliche Verfah-
ren in Binnenschiffahrtssachen, die seinerzeit unter-
blieben war. Die weitere Änderung steht im Zusam-
menhang mit der unter Nummer 1 und 10 ff. vorge-
schlagenen Beseitigung der sog. Frachthaftung. Auf 
die dortige Begründung wird verwiesen. 

Zu Nummer 3 (§ 7 Abs. 3 BinSchG) 

Die Streichung in § 7 Abs. 3 BinschG ergibt sich als 
Folgeänderung zu der unter Nummer 1 vorgeschla-
genen Einführung der §§ 4 bis 51 BinSchG, mit de-
nen der Übergang von der gegenständlich be-
schränkten zur summenmäßig beschränkten, persön-
lichen Haftung vollzogen werden so ll . Bislang war 
die persönliche Verpflichtung des Schiffseigners an-
gesichts der bisherigen Fassung des § 4 BinSchG die 
Ausnahme, während sie künftig den Regelfall bildet. 
Die Streichung des Wortes „persönlich" soll deutlich 
machen, daß im Bereich der Verschuldenshaftung 
die bisherige Dichotomie zwischen persönlicher Haf-
tung einerseits und Haftung mit Schiff und Fracht an

-dererseits künftig nicht mehr besteht. Die geänderte 

Norm entspricht - abgesehen von der im Binnen-
schiffahrtsrecht im Vergleich zu § 512 Abs. 2, 3 HGB 
nicht bestehenden Gesamtschuldkonstruktion im 
Verhältnis Schiffseigner/Schiffer - der seerechtlichen 
Norm des § 512 Abs. 3 HGB. 

Zu Nummer 4 (§ 8 Abs. 4 BinSchG) 

Auch bei der Aufhebung des § 8 Abs. 4 BinSchG 
handelt es sich wie bei Nummer 3 um eine Folge-
änderung zur Einführung der summenmäßig be-
schränkten, persönlichen Haftung des Schiffseigners. 
Aufgrund der bislang im Regelfall (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 
sowie § 4 Abs. 2 Satz 2 BinSchG bisheriger Fassung) 
lediglich auf Schiff und Fracht beschränkten Haftung 
des Schiffseigners war es in der Vergangenheit erfor-
derlich, die persönliche Haftung des Schiffseigners 
für die Fahrtüchtigkeit des Schiffes gegenüber den in 
§ 7 Abs. 2 BinSchG bezeichneten Personen geson-
dert festzuschreiben. Diese Notwendigkeit entfällt, 
weil die Haftung diesen Personen gegenüber nun ge-
nerell als persönliche ausgestaltet wird und sich 
überdies die Haftungsgrundlage für die in § 8 Abs. 4 
BinSchG umrissene Haftung aus § 3 BinSchG oder 
aber aus den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschrif-
ten ergibt. 

Zu Nummer 5 (§ 19 Abs. 1 BinSchG) 

Es handelt sich ebenfalls um eine notwendige Folge

-

änderung zu Nummer 1, nämlich zur Beseitigung 
des § 4 Abs. 1 BinSchG in seiner bisherigen Fassung. 

Zu Nummer 6 (§ 77 Abs. 1 Satz 2 BinSchG) 

Die Änderung stellt ebenfalls eine notwendige Fol-
geänderung zur Reform der §§ 4 ff. BinSchG dar, mit 
der die in § 4 a BinSchG enthaltene Regelung grund-
legend geändert wird. Die Verweisung auf den § 4 a 
BinSchG paßt daher nicht mehr. Eine Haftungsbe-
schränkung nach den neuen Vorschriften der §§ 4 ff. 
BinSchG soll aber auch künftig durch § 77 Abs. 1 
Satz 1 BinSchG nicht ausgeschlossen werden. 

Zu Nummer 7 (§ 79 Abs. 3 BinSchG) 

Wegen Beseitigung der gegenständlich beschränk-
ten Haftung kann künftig die Bezugnahme auf § 4 
BinSchG entfallen. Eine zusätzliche Bezugnahme auf 
die Vorschriften der §§ 4 bis 51 BinSchG in der Fas-
sung des Entwurfs, die die - auch künftig gegebene 
- Möglichkeit der Haftungsbeschränkung betreffen, 
erscheint - wie auch im Seerecht in § 702 Abs. 3 
HGB - nicht erforderlich. 

Zu Nummer 8 (§ 97 Abs. 2 Satz 1 BinSchG) 

Es handelt sich um eine durch die in Nummer 10 vor-
geschlagene Beseitigung der Frachthaftung des 
Schiffsgläubigers nach § 104 BinSchG bedingte Fol-
geänderung. Auf die dortige Begründung wird Be-
zug genommen. 
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Zu den Nummern 9 bis 18 

Vorbemerkung 

Der die Schiffsgläubigerrechte betreffende Achte 
Abschnitt des Binnenschiffahrtsgesetzes bedarf in 
Konsequenz des Übergangs zur summenmäßig be-
schränkten, persönlichen Haftung in der Binnen-
schiffahrt infolge Umsetzung des Straßburger Über-
einkommens verschiedener Anpassungen. Die Aus-
gestaltung des Rechts der Schiffsgläubigerrechte be-
ruht, wie unter „Allgemeines" ausgeführt, in ihrer 
bisherigen Fassung wesentlich auf dem sog. Korre-
latsgedanken, dessen Bedeutung mit dem Übergang 
von der gegenständlich beschränkten zur persönli

-

chen, wenn auch summenmäßig beschränkten, Haf-
tung im Binnenschiffahrtsprivatrecht hinfällig wird. 
Dieser Korrelatsgedanke bildet bislang eine der we-
sentlichen Rechtfertigungen für viele der im Achten 
Abschnitt geregelten Schiffsgläubigerrechte. Er be-
sagt im Kern, daß bestimmten Gläubigergruppen als 
Ausgleich dafür, daß ihnen für die Durchsetzung ih-
rer Forderungen als Haftungsmasse lediglich Schiff 
und Fracht zur Verfügung stehen, sozusagen im Ge-
genzug wenigstens bei der Realisierung der auf 
Schiff und Fracht bezogenen Haftung eine bevor-
rechtigte Position vor anderen Gläubigern, und zwar 
in bestimmten Fällen auch den sonst am Schiff ding-
lich Berechtigten - etwa Schiffshypothekengläubi-
gern - zukommen soll. Miteinander verbunden sind 
nach dieser Ausgangsüberlegung also gegenständli-
che Haftungsbeschränkung einerseits und bevor-
rechtigte Befriedigung andererseits. 

Obwohl mit Aufhebung der globalen Haftungsbe-
schränkung auf Schiff und Fracht der Korrelatsge-
danke nicht mehr zum Tragen kommt, verzichtet der 
Entwurf bewußt darauf, eine Totalrevision des seit 
der Entstehungszeit des Gesetzes Ende des 19. Jahr-
hunderts im wesentlichen unverände rt  gebliebenen 
Rechts der Schiffsgläubigerrechte vorzuschlagen. 
Zwar ist für den Bereich des Seerechts eine solche 
umfassende Bereinigung im Rahmen des Seerechts-
änderungsgesetzes vom 21. Juni 1972 (BGBl. I 
S. 966) im Hinblick auf eine - dann aber unterbliebe-
ne - Ratifizierung des von Deutschland gezeichneten 
Internationalen Übereinkommens vom 27. Mai 1967 
zur Vereinheitlichung von Regeln über Schiffsgläubi-
genechte und Schiffshypotheken erfolgt. Angesichts 
des berechtigten rechtspolitischen Bemühens, die 
Schiffsgläubigerrechte in der See- und Binnenschiff-
fahrt langfristig weitgehend zu vereinheitlichen, läge 
an sich eine Neuorientierung des Rechts der Binnen-
schiffsgläubigerrechte am korrespondierenden See-
recht nahe. Davon nimmt der Entwurf indes deswe-
gen Abstand, weil das Seerecht mittlerweile seiner-
seits durch jüngste Entwicklungen auf internationa-
ler Ebene überholt ist. Durch den Abschluß des Inter-
nationalen Übereinkommens vom 6. Mai 1993 über 
Schiffsgläubigerrechte und Schiffshypotheken haben 
sich nämlich auch hier neue Perspektiven ergeben. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat dieses Überein-
kommen am 11. Juli 1994 gezeichnet. Die Umset-
zung dieses Übereinkommens würde deutliche 
Rückwirkungen auf die in den  

§§ 

 754 ff. HGB kodifi-
zierten Schiffsgläubigerrechte an Seeschiffen haben, 
eine erneute Änderung des am geltenden Seehan- 

delsrecht ausgerichteten Rechts der Binnenschiffs-
gläubigerrechte wäre die Folge. 

Der Entwurf beschränkt sich daher auf die erforderli-
chen Anpassungen der §§ 102 bis 115 BinSchG, die 
durch die Umsetzung des Straßburger Übereinkom-
mens bedingt sind. 

Zu § 102 BinSchG 

§ 102 BinSchG in der Fassung des Entwurfs soll wie 
bisher den Katalog der Forderungen, für die ein 
Schiffsgläubigerrecht gewährt wird, beinhalten. 

Die Nummern 1, 2 und 6 sollen unverände rt  bleiben. 

Verändert werden soll dagegen Nummer 3. Die vor-
geschlagene Veränderung besteht in der Herausnah-
me der Forderungen aus Notgeschäften des Schiffers 
aus dem Kreis der in Nummer 3 aufgelisteten Forde-
rungstypen. Zwar soll nicht - wie im Seerecht - für 
solche Forderungen ein Schiffsgläubigerrecht voll-
ständig entfallen. Das Schiffsgläubigerrecht für For-
derungen aus Notgeschäften soll vielmehr in die 
Nummer 5 integriert  und mit dem schon bislang be-
stehenden Schiffsgläubigerrecht für Forderungen 
aus vom Schiffer kraft seiner gesetzlichen Befugnisse 
abgeschlossenen Geschäfte zusammengelegt wer-
den, da die Forderungen aus Notgeschäften nur ei-
nen Unterfall dieser Forderungskategorie bilden. Die 
Beibehaltung eines mit einem weit besseren Rang 
verbundenen Schiffsgläubigerrechts für Forderun-
gen aus Notgeschäften läßt sich aber wegen der Be-
seitigung der dinglich-beschränkten Haftung des 
Schiffseigners nicht mehr rechtfertigen. 

Der Entwurf verzichtet auf eine Aufnahme der An-
sprüche wegen Wrackbeseitigung in den Kreis der 
durch ein Schiffsgläubigerrecht gesicherten Forde-
rungen. Von einer Harmonisierung mit § 754 Abs. 1 
Nr. 4 HGB sieht der Entwurf somit bewußt ab. Ins 
Seerecht war ein entsprechendes Schiffsgläubiger-
recht vor allem im Hinblick darauf, daß auch das 
Übereinkommen zur Vereinheitlichung von Regeln 
über Schiffsgläubigerrechte und Schiffshypotheken 
vom 27. Mai 1967 ein solches vorsieht, aufgenom-
men worden. Das Übereinkommen von 1993 enthält 
dagegen ein solches Schiffsgläubigerrecht für den 
Bereich des Seerechts nicht mehr, sondern lediglich 
noch eine Vorschrift, die bei einer Veräußerung im 
Wege der Zwangsvollstreckung eine vorrangige Be-
friedigung des Anspruchs auf Erstattung der Wrack-
beseitigungskosten ermöglicht. Eine Einführung ei-
nes Schiffsgläubigerrechts für Wrackbeseitigungsan-
sprüche ist auch aus binnenschiffahrtsrechtlichem 
Blickwinkel nicht geboten. Zwar bezieht der Entwurf 
zu § 4 Abs. 1 und 4, § 5i BinSchG Ansprüche aus 
Wrackbeseitigung zum Teil - unter gleichzeitiger 
teilweiser Ausnutzung der Vorbehaltsklausel in Arti-
kel 18 Abs. 1 CLNI - in die summenmäßige Haf-
tungsbeschränkung ein, doch besteht angesichts des 
generellen Abgehens von der gegenständlichen Haf-
tungsbegrenzung keine Notwendigkeit zur Einfüh-
rung eines zusätzlichen Schiffsgläubigerrechts. 

Bedingt durch die vorgeschlagenen Änderungen der 
§§ 4 ff. BinSchG ist auch Nummer 4, die sich auf Per

-

sonen- und Sachschäden bezieht, neu formuliert wor- 
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den. Zunächst ist hier der nicht mehr passende Ver-
weis auf § 4 a Abs. 1 BinSchG zu ändern. Darüber 
hinaus sollen in die Vorschrift, wie sich aus dem Ver-
weis auf § 4 Abs. 2 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs ergibt, neben Ersatzansprüchen von Reisenden 
auch solche anderer Personen einbezogen werden. 
Diese Erweiterung entspricht im Ergebnis der An-
gleichung der Haftungsbeschränkungsmöglichkei-
ten in bezug auf Ansprüche wegen Personenschäden 
von Reisenden einerseits und sonstige Personenschä-
den andererseits durch § 4 Abs. 1 und 2 BinSchG in 
der Fassung des Entwurfs. Eine unterschiedliche Be-
handlung dieser künftig haftungsrechtlich jedenfalls 
im Grundsatz gleichgestellten Personenschadenska-
tegorien im Recht der Schiffsgläubigerrechte wäre 
nicht zu rechtfertigen. Eine Alternative zu der vorge-
schlagenen Erweiterung bestünde allenfalls in einer 
ersatzlosen Streichung des bisherigen Schiffsgläubi-
gerrechts für Ansprüche wegen Personenschäden, 
gestützt auf die Tatsache, daß die ursprüngliche 
Hauptbegründung für dieses Schiffsgläubigerrecht, 
nämlich die gegenständlich-beschränkte Haftung als 
seine Kehrseite, künftig entfallen soll. Von einer der-
art  radikalen Lösung sieht der Entwurf indes aus ver-
schiedenen Gründen ab. Denn dies würde eine nicht 
zu rechtfertigende Abkoppelung der insoweit im Bin-
nenschiffahrtsrecht geltenden Rechtslage sowohl von 
jener im Seerecht als auch von der interna tional be-
trachtet weiten Verbreitung eines dera rtigen Schiffs-
gläubigerrechts bedeuten. Im übrigen wird die Zu-
sammensetzung des Katalogs der Schiffsgläubiger-
rechte in § 102 BinSchG, wie sich etwa aus dessen 
Nummer 2 ergibt, ohnehin nicht ausschließlich von 
dem Gedanken eines Korrelats zwischen - künftig 
entfallender - gegenständlich beschränkter Haftung 
und dinglicher Sicherung durch dera rtige Schiffs-
gläubigerrechte bestimmt, sondern auch von ande-
ren Faktoren, etwa sozialpolitischen Motiven. Durch 
die Privilegierung der Ansprüche wegen Personen-
schäden im Rahmen der Schiffsgläubigerrechte soll 
dieser durch ein Schiffsunglück oft existentiell be-
troffenen Gläubigergruppe ein zusätzlicher Schutz 
bei der Durchsetzung ihrer Forderungen erhalten 
bleiben. 

Unter die Forderungen wegen Sachschäden, für die 
ebenfalls ein Schiffsgläubigerrecht nach Nummer 4 
eingeräumt wird, fa llen sowohl vertragliche als auch 
außervertragliche Ansprüche. Erhalten bleiben soll 
damit auch das Schiffsgläubigerrecht für Forderun-
gen wegen Ladungs- und Reisegepäckschäden. Im 
Seerecht wurde dieses - unter Hintanstellung ver-
bleibender Bedenken gegen seine Streichung (vgl. 
die Begründung zum Entwurf eines Seerechtsän-
derungsgesetzes, Drucksache VI/2225, S. 35) - um 
der möglichst nahtlosen Übereinstimmung mit 
dem Internationalen Übereinkommen zur Vereinheit-
lichung von Regeln über Schiffsgläubigerrechte und 
Schiffshypotheken vom 27. Mai 1967 willen durch 
das Seerechtsänderungsgesetz vom 21. Juni 1972 
(BGB1. I S. 966) abgeschafft. Da für das Binnenschiff-
fahrtsrecht entsprechende Vorgaben aus internatio-
nalen Verträgen nicht existieren, besteht keine Ver-
anlassung, auf dieses Schiffsgläubigerrecht im Bin-
nenschiffahrtsrecht zu verzichten. Rechtstechnisch 
soll diese fortbestehende Einbeziehung der Ansprü-

che wegen Ladungs- und Gepäckschäden allerdings 
anders als im derzeit geltenden gesetzlichen Wo rt

-laut zum Ausdruck gebracht werden. Die Beibehal-
tung dieses Schiffsgläubigerrechts erlaubt nämlich 
unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen neuen 
Rechts der Haftungsbeschränkung in der Binnen-
schiffahrt eine deutliche Straffung des Wortlauts der 
Nummer 4. Denn das Schiffsgläubigerrecht soll, da 
der Kreis der der Haftungsbeschränkung unterlie-
genden Ansprüche durch den Entwurf auf alle An-
sprüche wegen Sachschäden im Sinne des § 4 Abs. 3 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs ausgedehnt 
wird, aus Gründen der Harmonisierung künftig 
ebenfalls auf alle Ansprüche wegen Sachschäden er-
streckt werden. Da, wie oben ausgeführt, zu den For-
derungen wegen Sachschäden sowohl außervertrag-
liche als auch vertragliche zählen, brauchen folglich 
Ansprüche wegen Ladungsschäden - ebenso wie 
Ansprüche wegen Nichtablieferung oder Beschädi-
gung des beförderten Gepäcks - nicht mehr eigens 
aufgeführt zu werden. 

Um einer uferlosen Ausweitung des Schiffsgläubiger-
rechts vorzubeugen, ist allerdings ein einschränken-
der Zusatz erforderlich, der klarstellt, daß lediglich 
solche Sachschäden erfaßt sind, die aus dem unmit-
telbaren Schiffahrtsbetrieb resultieren. Das Seerecht 
knüpft in § 754 Abs. 1 Nr. 3 HGB hierzu an den Be-
griff der „Verwendung des Schiffes" an. Für das Bin-
nenschiffahrtsrecht bietet sich eine systemkonforme 
Anknüpfung an den Begriff des unmittelbaren Zu-
sammenhangs mit dem Bet rieb des Schiffes, der auch 
in § 4 Abs. 1 Satz 1 BinSchG in der Fassung des Ent-
wurfs verwendet wird, an. 

Im Rahmen der Nummer 5 sollen Forderungen, die 
aus vom Schiffer außerhalb des Heimathafens zur Er-
möglichung der Ausführung der Reise abgeschlos-
senen Rechtsgeschäften resultieren, auch künftig 
durch ein Schiffsgläubigerrecht gesichert sein. Zwar 
entfällt die Rechtfertigung für die Beibehaltung des 
Schiffsgläubigerrechts unter dem Gesichtspunkt, daß 
dieses als Korrelat für die dinglich-beschränkte Haf-
tung dient. Seine Beibehaltung ist jedoch damit zu 
rechtfertigen, daß auch weiterhin die Notwendigkeit 
besteht, Gläubiger, die ihre Forde rung gegen einen 
im Ausland sitzenden Schiffseigner häufig nur 
schwer durchsetzen können, hinreichend zu sichern. 
Im Seerecht gibt es seit Inkrafttreten des Seerechts-
änderungsgesetzes vom 21. Juni 1972 (BGBl. I 
S. 966) zwar kein vergleichbares Schiffsgläubiger-
recht mehr. Angesichts der gegenüber dem Seerecht 
geäußerten Kritik und der durch die Verabschiedung 
des Übereinkommens von 1993 über Schiffsgläubi-
genechte und Schiffshypotheken bestehenden Not-
wendigkeit, das Seerecht auf seine Reformbedürftig-
keit hin zu überprüfen, erscheint es im gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt, das Binnenschiff-
fahrtsrecht in Anlehnung an das Seerecht zu ändern. 

Nicht mehr in Nummer 5 aufgeführt werden Forde-
rungen wegen Nicht- oder Schlechterfüllung von Ge-
schäften, die der Schiffseigner selbst abgeschlossen 
hat. Soweit die Nicht- oder Schlechterfüllung zu ei-
nem Sachschaden geführt hat, kommt die Sicherung 
der Forderung durch ein Schiffsgläubigerrecht nach 
Nummer 4 in Betracht. Andere Forde rungen wegen 
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Nicht- oder Schlechterfüllung sollen dagegen nicht 
mehr durch ein Schiffsgläubigerrecht gesichert sein. 
Da der Schiffseigner nach § 4 BinSchG in der Fas-
sung des Entwurfs für solche Forderungen künftig 
seine Haftung nicht mehr beschränken kann, also 
mit seinem gesamten Vermögen haftet, erscheint es 
ausreichend, den Gläubiger darauf zu verweisen, 
seine Forderung ohne das ihm ursprünglich als Kor-
relat für die dinglich-beschränkte Haftung gewährte 
gesetzliche Pfandrecht gegen den Schiffseigner 
durchzusetzen. 

Nicht mehr in Nummer 5 aufgeführt werden weiter 
Forderungen aus dem Verschulden einer Person der 
Schiffsbesatzung. Die Regelung erscheint entbehr-
lich, weil die meisten der bisher in § 102 Nr. 5 
BinSchG geregelten Fälle durch § 102 Nr. 4 BinSchG 
in der Fassung des Entwurfs erfaßt sind: Die darin 
aufgeführten Schadenersatzforderungen begründen 
auch dann Schiffsgläubigerrechte, wenn sie von ei-
ner Person der Schiffsbesatzung oder einem an Bord 
tätigen Lotsen schuldhaft verursacht worden sind 
und wenn der Schiffseigner für den Schaden nach 
§ 3 BinSchG verantwortlich ist. Eine Ausweitung die-
ses Katalogs erscheint nicht geboten. 

Zu § 104 BinSchG 

§ 104 BinSchG in seiner bisherigen Fassung soll - ge-
nauso wie die auf ihn bezogenen §§ 106 und 112 
BinSchG - inhaltlich ersatzlos entfallen. Er betrifft 
das „Frachtpfandrecht", das im Seerecht bereits 
durch das Seerechtsänderungsgesetz vom 21. Juni 
1972 (BGBl. I S. 966) beseitigt wurde. Die dortige Be-
gründung (Drucksache VI/2225, S. 34) nennt hierfür 
zwei tragende Gedanken, die auch im Binnenschiff-
fahrtsrecht Gültigkeit beanspruchen, nämlich einmal 
den Übergang von der dinglichen Haftungsbe-
schränkung zum System der persönlichen, summen-
mäßig beschränkten Haftung, zum anderen die ver-
änderten praktischen Gegebenheiten, die die Fracht-
haftung hätten obsolet werden lassen und zu einer 
bloßen Berechnungsgrundlage für die persönliche 
Ersatzhaftung gemacht hätten. Die Abschaffung des 
in der Praxis nahezu völlig bedeutungslosen Fracht-
pfandrechts im Rahmen der Schiffsgläubigerrechte 
ermöglicht eine wesentliche Straffung des gesamten 
Achten Abschnitts. 

Der auf diese Weise freigewordene § 104 BinSchG 
soll jedoch mit einer anderweitigen Regelung neu 
belegt werden. Sie betrifft die Frage, welche in ei-
nem Schleppzug, einem Schub- oder Koppelverband 
vereinigten Schiffe mit Schiffsgläubigerrechten be-
lastet werden können. 

Nach dem vorgeschlagenen § 104 BinSchG soll, 
wenn mehrere Schiffe mit eigener Antriebskraft in 
einem Schleppzug oder Koppelverband oder wenn 
einer oder mehrere Schubleichter mit einem Schub-
boot in einem Schubverband vereinigt sind, nur das-
jenige Schiff mit einem Schiffsgläubigerrecht bela-
stet werden, das den Schaden verursacht hat. Wird 
also infolge eines falschen Navigierens eines Schub-
bootes ein Schaden verursacht, so kann, wenn der 
Schubbooteigner für den Schaden haftbar gemacht 
wird, nur dieses mit einem Schiffsgläubigerrecht be

-

lastet werden. Ein mit dem Schubboot verbundener 
Schubleichter kann dagegen wegen einer denselben 
Schaden betreffenden Forderung auch dann nicht 
mit einem Schiffsgläubigerrecht belastet werden, 
wenn Schubboot und Schubleichter derselben Per-
son gehören. Entsprechendes gilt, wenn die Scha-
densursache von einem Schubleichter ausgeht. Auch 
hier kann wegen der Schadenersatzforderung nur 
der den Schaden verursachende Leichter, nicht aber 
das mit ihm verbundene Schubboot mit einem 
Schiffsgläubigerrecht belastet werden. 

Die Formulierung ist dem bisherigen allein auf 
Schleppzüge zugeschnittenen § 4 Abs. 3 BinSchG 
nachgebildet, dessen Zweck es war zu verhindern, 
daß der Schleppzug „als ein unteilbares Ganzes" an

-gesehen und der Schiffseigner, dem zufällig sowohl 
der schleppende Dampfer als auch die am Schlepp-
zug hängenden Schiffe gehören, nicht nur mit dem 
Dampfschiff, sondern auch mit sämtlichen ange-
hängten Fahrzeugen „verhaftet" wird (vgl. Bericht 
der IX. Kommission, Drucksachen des Reichstages, 
9. Legislaturpe riode, III. Session 1894/95, Aktenstück 
Nr. 253, S. 1073). 

Soweit es um die dingliche Belastung eines in einem 
Schleppverband befindlichen Schiffes geht, wird an 
dem in § 4 Abs. 3 BinSchG geltender Fassung veran-
kerten Gedanken festgehalten. 

Ergänzend wird in der vorgeschlagenen Regelung 
auf Koppel- und Schubverbände Bezug genommen, 
weil diese eine neuere Entwicklung in der Binnen-
schiffahrt darstellen und bei Erlaß des Gesetzes noch 
nicht bekannt waren. Gerade im Hinblick darauf, 
daß Schub- und Koppelverbände nach § 5 e Abs. 2 
und 3 BinSchG in der Fassung des Entwurfs für die 
Zwecke der Berechnung der Haftungssumme wie 
eine nautische Einheit behandelt werden, erscheint 
es erforderlich klarzustellen, daß sie für die Zwecke 
der Belastung mit Schiffsgläubigerrechten gerade 
nicht als Einheit aufzufassen sind. Abzustellen ist 
- ebenso wie bei Schleppzügen - insoweit vielmehr 
allein darauf, welches Schiff die Schadensursache 
gesetzt hat. 

Zu § 106 BinSchG 

Bei der Aufhebung des § 106 BinSchG handelt es 
sich um eine Folgeänderung zur vorgesehenen Ab-
schaffung der bisher in § 104 BinSchG vorgesehenen 
Erstreckung des Schiffsgläubigerrechts auf die 
Fracht. Damit werden auch Vorschriften überflüssig, 
die eine Rangordnung unter den betroffenen Forde-
rungen nach der Reihenfolge der zugrundeliegenden 
Frachtfahrten herstellen. 

Zu § 107 BinSchG 

§ 107 BinSchG in der Fassung des Entwurfs enthält 
die Grundsatznorm über die Rangfolge der Schiffs

-

gläubigerrechte. Wie bislang soll sich diese im 
Grundsatz nach der in § 102 BinSchG vorgezeichne-
ten Reihenfolge richten. Anders als bei der Norm in 
ihrer bisherigen Fassung entfällt jedoch angesichts 
der Beseitigung der Frachthaftung und, in deren Ge-
folge, des § 106 BinSchG bisheriger Fassung die Not-
wendigkeit der zusätzlichen Differenzierung zwi- 
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schen Forderungen, die dieselbe Frachtfahrt betref-
fen, und solchen, die aus verschiedenen Frachtfahr-
ten herrühren. Die Entbehrlichkeit dieser Differen-
zierung vereinfacht die Regelungen über den Rang 
der Schiffsgläubigerrechte wesentlich. Die Regelung 
ist außerdem sprachlich modernisiert und an das See-
recht (§ 762 HGB) angeglichen worden. 

Die bisherigen Absätze 2 und 3 sollen gestrichen, in-
des inhaltlich an anderer Stelle aufrechterhalten wer-
den. Der bisherige Absatz 2 wird künftig - in sprach-
lich modernisierter Form - § 108 Abs. 1 BinSchG. Da 
der bisherige § 108 BinSchG, der den absoluten 
Nachrang der in § 102 Nr. 6 BinSchG bezeichneten 
Forderungen festschreibt, besei tigt werden soll, ent-
fällt künftig auch die Notwendigkeit, diese Forde-
rungskategorie von dem bislang in Absatz 2 und 
künftig in § 108 Abs. 1 BinSchG enthaltenen Prinzip 
auszunehmen und in einer Positivliste diejenigen 
Forderungskategorien aufzuführen, die ihm unterfal-
len. Dies trägt überdies zu einer weiteren Straffung 
der Regelung bei. 

Der bisherige Absatz 3 soll künftig in § 108 Abs. 2 
BinSchG eingestellt werden. 

Zu § 108 BinSchG 

Anders als der vorgeschlagene § 107 BinSchG befaßt 
sich § 108 BinSchG in der Fassung des Entwurfs 
nicht mit der Reihenfolge der Forderungen aus ver-
schiedenen Anspruchsgruppen des § 102 BinSchG, 
sondern derjenigen von Forderungen innerhalb der-
selben Gruppe. 

- Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält wiederum die Grundregel, näm-
lich die Gleichberechtigung aller Forderungen der 
gleichen Ranggruppe ohne Rücksicht auf den Ent-
stehungszeitpunkt. Die Vorschrift ist im wesentli-
chen inhaltlich identisch mit dem bisherigen § 107 
Abs. 2 BinSchG. Abgesehen von der sprachlichen 
Straffung der Vorschrift ergibt sich nur eine sachli-
che Änderung gegenüber dem bisherigen Rechts-
zustand. Sie hängt mit der beabsichtigten gleich-
zeitigen Streichung des § 108 BinSchG bisheriger 
Fassung, die wiederum eine Folgeänderung des 
Entfallens der Rangordnung nach Frachtfahrten 
und der Beseitigung der Frachthaftung ist, zusam-
men. 

Der künftig entfallende § 108 BinSchG in seiner 
derzeitigen Fassung enthält einen absoluten 
Nachrang der Schiffsgläubigerrechte für Forde-
rungen der Sozialversicherungsträger gegenüber 
allen anderen Schiffsgläubigerrechten. Da die 
letzte Katalogziffer in § 102 BinSchG bereits einen 
Nachrang begründete, hatte die Regelung nur den 
Sinn, eine Durchbrechung des in § 102 BinSchG 
angelegten Nummernprinzips durch die hiervon 
abweichende, vorrangige Junioratsrangfolge nach 
Frachtfahrten in § 106 BinSchG, der ebenfalls be-
seitigt werden soll, zu verhindern (vgl. Begrün-
dung zum Binnenschiffahrtsgesetz, Drucksachen 
des Reichstages, 9. Legislaturpe riode 1894/95, 
III. Session, Aktenstück Nr. 81, S. 355). Da die Rei-
henfolge nach Frachtfahrten entfällt, bedarf es des 

bisherigen § 108 BinSchG nicht mehr. Er soll da-
her ersatzlos gestrichen werden. 

- Zu Absatz 2 

Der vorgesehene § 108 Abs. 2 BinSchG entspricht 
inhaltlich dem bisherigen § 107 Abs. 3 BinSchG. 
Die Neufassung verdeutlicht den Ausnahmecha-
rakter der Vorschrift gegenüber dem vorgeschla-
genen Absatz 1. Die Regelung entspricht im See-
recht § 764 HGB. 

- Zu Absatz 3 

Neu für das Binnenschiffahrtsrecht ist § 108 Abs. 3 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs. Die Rege-
lung ist vom Seerecht, nämlich § 763 Abs. 2 HGB, 
inspiriert. Abgesehen von dieser Übereinstim-
mung trägt diese Regelung einem allgemeinen 
Gerechtigkeitspostulat - dem Vorrang des Aus-
gleichs von Personenschäden vor demjenigen von 
Sachschäden - Rechnung. 

Zu § 109 BinSchG 

§ 109 BinSchG soll nur unwesent lich modifiziert wer-
den. Die beiden vorgeschlagenen Änderungen erge-
ben sich als Folge der Abschaffung des Frachtpfand-
rechts (vgl. insoweit die Begründung zu § 104 
BinSchG). Festgehalten werden soll damit an dem 
vom Seerecht abweichenden System, daß die unter 
§ 102 Nr. 4 bis 6 BinSchG aufgeführten Forderungen 
nicht einen absoluten Vorrang vor den Schiffshypo-
theken haben. Da der nach dem Entwurf vorgese-
hene Katalog der in § 102 BinSchG aufgeführten 
durch Schiffsgläubigerrechte zu sichernden Forde-
rungen nicht mit dem des § 754 HGB übereinstimmt, 
sondern, wie sich aus § 102 Nr. 4 und 5 BinSchG in 
der Fassung des Entwurfs ergibt, weitere Forderun-
gen enthält, erscheint es nicht sachgerecht, im ge-
genwärtigen Zustand das mit § 109 BinSchG begrün-
dete System der nachrangigen Schiffsgläubigerrech-
te abzuschaffen. Erst bei der geplanten, durch das In-
ternationale Übereinkommen von 1993 über Schiffs

-

gläubigerrechte und Schiffshypotheken bedingten 
Revision des im Seehandelsrecht kodifizierten Rechts 
der Schiffsgläubigerrechte sollte das im Binnenschiff-
fahrtsrecht enthaltene System überprüft und gegebe-
nenfalls revidiert werden. 

Auch eine völlige Streichung zumindest des Absat-
zes 3 kommt trotz des Übergangs zur summenmäßig 
beschränkten, persönlichen Haftung in den §§  4 ff. 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs nicht in Be-
tracht. Denn zumindest bezüglich einiger, im Katalog 
des § 102 BinSchG enthaltener Forderungen besteht 
weiterhin eine auf das Schiff beschränkte Haftung, 
auch wenn sich deren Anwendungsbereich im Ver-
gleich zur jetzigen Rechtslage deutlich reduziert. Be-
troffen sind insoweit die Forderungen der Vergü-
tungsberechtigten wegen Beiträgen zur großen 
Haverei (§ 89 Abs. 1, § 102 Nr. 3 BinSchG) sowie die 
Forderungen wegen Bergungs- und Hilfskosten ein-
schließlich des Berge- und Hilfslohnes (§ 97 Abs. 1 
Satz 1, § 102 Nr. 3 BinSchG), da hierfür eine persön-
liche Verpflichtung des Schiffseigners auch nicht be-
gründet ist. Wie in der Begründung unter „Allgemei- 
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nes" ausgeführt, soll auch nach dem Entwurf an der 
ausschließlich dinglichen Haftung des Schiffseigners 
(vgl. § 90 Abs. 1 und § 100 Abs. 1 BinSchG) festge-
halten werden. 

Zu § 112 BinSchG 

Die Aufhebung des § 112 BinSchG ergibt sich als 
Folgeänderung zur Beseitigung der Frachthaftung. 

Zu § 113 BinSchG 

Anders als § 112 BinSchG kann § 113 BinSchG aus 
den in der Begründung zu § 109 BinSchG geschilder-
ten Gründen trotz weitgehender Beseitigung der ge-
genständlich beschränkten Haftung nicht entfallen. 
Da die Rechtsfolge des § 113 BinSchG jedoch an den 
künftig entfallenden § 112 Abs. 2 BinSchG anknüpft, 
bedarf die Vorschrift der Neuformulierung. Hierbei 
soll die in § 112 Abs. 2 BinSchG enthaltene Rechts-
folge in § 113 BinSchG unter gleichzeitiger sprachli-
cher Überarbeitung der Vorschrift integ riert  werden. 

Zu § 114 BinSchG 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Entfal-
len der Frachthaftung. Im übrigen wird die Vorschrift 
aus den in der Begründung zu § 109 BinSchG ange-
gebenen Gründen auch noch weiterhin benötigt. 

Zu § 115 BinSchG 

In § 115 Abs. 2 BinSchG, der die sog. Haftung der 
Surrogate betrifft, wird künftig infolge des Entfallens 
der Frachthaftung der auf eine Entschädigung we-
gen Entziehung der Fracht bezogene Satzteil ent-
behrlich. Außerdem paßt infolge der im Entwurf vor-
geschlagenen Streichung des § 112 BinSchG die in 
Absatz 3 vorgesehene Rechtsfolgenverweisung auf 
§ 112 Abs. 2 BinSchG nicht mehr. Sie soll durch die 
Anordnung einer entsprechenden Anwendung der 
Rechtsfolge des § 113 BinSchG, in den die Rechts-
folge des bisherigen § 112 Abs. 2 BinSchG hineinge-
arbeitet worden ist, ersetzt werden. 

Die daher ohnehin erforderliche Neuformulierung 
der Vorschrift soll dazu genutzt werden, sie - in An-
lehnung an das Seerecht (§ 756 Abs. 2 und 3 HGB) - 
sprachlich zu vereinfachen. Wie im Seerecht soll die 
modernisierte Fassung auch Ansprüche aus Gefähr-
dungshaftung und aus rechtmäßigem Handeln 
(§ 904 BGB) erfassen. 

Neu eingeführt wird dabei die in § 115 Abs. 2 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs enthaltene Re-
gelung. Sie behandelt die bislang gesetzlich für das 
Binnenschiffahrtsrecht nicht geregelte Frage, ob Ver-
sicherungsgelder aus Kaskoversicherungen für die 
Schiffsgläubigerrechte haften. In Übereinstimmung 
mit dem Seerecht (§ 756 Abs. 3 HGB) bestimmt sie, 
daß eine solche Haftung nicht besteht. Eine Verände-
rung der Rechtslage ergibt sich insoweit nicht. 

Zu Nummer 19 (§ 117 Abs. 1 Nr. 7 BinSchG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Beseiti-
gung des § 4 Nr. 3 BinSchG bisheriger Fassung. 

Zu Nummer 20 (§ 131 Abs. 3 BinSchG) 

Die Änderung des Absatzes 3 ist veranlaßt durch das 
Straßburger Übereinkommen, das bei Verwendung 
von Binnenschiffen keine Ausnahmen der in § 131 
Abs. 3 und 4 BinSchG vorgesehenen Art  zuläßt. Die 
§§ 4 bis 51 müssen deshalb künftig auch auf Schiff-
fahrtsbetriebe angewendet werden, die im Anschluß 
an  den Eisenbahnverkehr geführt werden und der 
staatlichen Eisenbahnaufsichtsbehörde unterstellt 
sind. Dies gilt ungeachtet dessen, daß sie im übrigen 
nicht den Vorschriften des Binnenschiffahrtsgesetzes, 
sondern den für Eisenbahnen geltenden Bestimmun-
gen unterstellt sind. Nach § 131 Abs. 4 BinSchG, der 
keiner Änderung bedarf, gilt das gleiche für nicht frei 
schwimmende Fähranstalten, die ebenfa lls weitge-
hend von der Anwendung des Binnenschiffahrtsge-
setzes ausgenommen sind. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Seerechtlichen 
Verteilungsordnung) 

Artikel 2 des Entwurfs sieht eine Ergänzung der See-
rechtlichen Verteilungsordnung vom 25. Juli 1986 
(BGBl. I S. 1130), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), vor. Diese wird um 
in einen Zweiten Teil eingestellte Vorschriften zum 
Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren 
erweitert, das in Anlehnung an den jetzigen Ersten 
Teil der Seerechtlichen Verteilungsordnung ausge-
staltet wird. Die Ergänzung der Seerechtlichen Ver-
teilungsordnung und ihre Umbenennung in „Gesetz 
über das Verfahren bei der Errichtung und Vertei-
lung eines Fonds zur Beschränkung der Haftung in 
der See- und Binnenschiffahrt (Schiffahrtsrechtliche 
Verteilungsordnung - SVertO)" - vgl. Artikel 2 Nr. 1 
des Entwurfs - sind bedingt durch die Ersetzung des 
bisher im Binnenschiffahrtsrecht geltenden Systems 
der beschränkt-dinglichen Haftung durch das Sy-
stem der summenmäßig beschränkten, persönlichen 
Haftung infolge Umsetzung des Straßburger Über-
einkommens über die Beschränkung der Haftung in 
der Binnenschiffahrt (CLNI) durch Artikel 1 des Ent-
wurfs. In Umsetzung dieses Übereinkommens sieht 
§ 5 d Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Artikels 1 
des Entwurfs vor, daß die Haftung für bestimmte bin-
nenschiffahrtsrechtliche Forderungen auf die in den 
§§ 5 e bis 5j BinSchG in der Fassung des Artikels 1 
des Entwurfs festgelegten Höchstbeträge beschränkt 
werden kann. Nach § 5 d Abs. 2 BinSchG in der Fas-
sung des Artikels 1 des Entwurfs kann die Haftungs-
beschränkung durch Errichtung eines Fonds nach 
der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung (in 
der Fassung des Artikels 2 des Entwurfs) beschränkt 
werden. 

Artikel 14 CLNI überläßt es den Vertragsparteien, 
Einzelheiten über die Errichtung und Verteilung des 
Haftungsfonds sowie das gesamte damit zusammen-
hängende Verfahren zu regeln. Die insoweit erforder-
lichen Regelungen trifft Artikel 2 des Entwurfs. 

Der vorgeschlagene neue Zweite Teil der Schiffahrts-
rechtlichen Verteilungsordnung kann sich dabei 
weitgehend an die bewährten Regelungen des See-
rechtlichen Verteilungsverfahrens im Ersten Teil an-
lehnen. Diese Parallelisierung ist möglich, weil der 
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Erste Teil der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsord-
nung seit 1986 - also seit den durch das Zweite See-
rechtsänderungsgesetz bedingten Anpassungen - an 
die Vorgaben des Haftungsbeschränkungsüberein-
kommens von 1976 anknüpft. Dieses wiederum weist 
von Struktur und Inhalt her in wesentlichen Punkten 
deutliche Übereinstimmung mit dem für den Bereich 
der Binnenschiffahrt maßgeblichen Straßburger 
Übereinkommen auf. 

Daher wählt der Entwurf folgende Rechtstechnik: 
Auf jene Vorschriften des Ersten Teils, die für das 
Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren un-
verändert übernommen werden können, wird über 
die Generalklausel des vorgeschlagenen § 34 Abs. 2 
Satz 1 SVertO lediglich verwiesen. Nur do rt, wo bin-
nenschiffahrtsrechtliche Besonderheiten eine abwei-
chende Sonderregelung erforderlich machen, wird in 
den §§ 35 ff. SVertO in der Fassung des Entwurfs je-
weils eine eigenständige Vorschrift geschaffen, die 
insoweit den über § 34 Abs. 2 Satz 1 SVertO in der 
Fassung des Entwurfs in Bezug genommenen Ersten 
Teil verdrängt. 

Der Entwurf sieht davon ab, eine völlig eigenständi-
ge Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsordnung 
zu schaffen. Gegenüber dieser alternativen theoreti-
schen Gestaltungsmöglichkeit bietet die gewählte 
Gesetzestechnik deutliche Vorteile. Sie gewährleistet 
eine enge Verzahnung des Verteilungsrechts der 
Seeschiffahrt einerseits und der Binnenschiffahrt an-
dererseits, spa rt  unnötige Doppelregelungen ein und 
macht Unterschiede beider Verteilungsverfahren 
leicht erkenntlich. Der gerichtlichen Praxis, die mit 
der Seerechtlichen Verteilungsordnung schon seit 
längerer Zeit vertraut ist, wird so die Anwendung des 
neuen Rechts für den Bereich der Binnenschiffahrt 
erleichtert. 

Die im Zweiten Teil erforderlichen Abweichungen 
des Verteilungsrechts der Binnenschiffahrt von dem 
im Ersten Teil niedergelegten Verteilungsrecht der 
Seeschiffahrt sind größtenteils rechtstechnischer Na-
tur oder durch einige abweichende sachliche Gege-
benheiten im Bereich der Binnenschiffahrt bedingt. 
Wesentliche Abweichungen des vorgeschlagenen 
Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens 
vom Seerechtlichen Verteilungsverfahren betreffen 

- den Kreis der Antragsberechtigten (§§ 35, 38 
Abs. 1 Nr. 2 und § 40 Nr. 1 SVertO in der Fassung 
des Entwurfs), 

- die Anspruchsklassen, für die ein Verteilungsver-
fahren stattfindet (§ 36 Abs. 1, § 38 Abs. 1 Nr. 3 
und § 40 Nr. 2 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs), 

- die unterschiedlichen materiell-rechtlichen Grund-
lagen der Haftungsbeschränkung (im Binnen-
schiffahrtsrecht sind dies die §§. 4 ff. des Binnen-
schiffahrtsgesetzes in der Fassung des Artikels 1 
des Entwurfs) sowie die sich aus dem Straßburger 
Übereinkommen und dem Binnenschiffahrtsge-
setz in der Fassung des Artikels 1 des Entwurfs er-
gebenden, vom Seerecht abweichenden Haf-
tungshöchstbeträge (§ 36 Abs. 2, §§ 43, 44 Abs. 2, 
§ 45 SVertO, jeweils in der Fassung des Entwurfs), 

- die gerichtliche Zuständigkeit für das Binnen-
schiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren (§ 37 
SVertO in der Fassung des Entwurfs), 

- die zur Berechnung der Haftungssummen notwen-
digen Angaben (§ 38 Abs. 1 Nr. 6 und 7 SVertO in 
der Fassung des Entwurfs). 

Zu Nummer 1 

Da die durch Artikel 2 in der Fassung des Entwurfs 
neu gefaßte bisherige Seerechtliche Verteilungsord-
nung künftig sowohl das Seerechtliche (vgl. Erster 
Teil in der Fassung des Entwurfs) als auch das Bin-
nenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren (vgl. 
Zweiter Teil in der Fassung des Entwurfs) regelt, ist 
die Überschrift entsprechend anzupassen. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfü-
gung eines Zweiten Teils durch die §§. 34 ff. SVertO 
in der Fassung des Entwurfs. Zwecks Unterscheid-
barkeit von Seerechtlichem und Binnenschiffahrts-
rechtlichem Verteilungsverfahren muß der Erste Teil 
auch in der Überschrift eindeutig gekennzeichnet 
werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1 SVertO) 

- Zu Buchstabe a 

§ 1 Abs. 3 Nr. 2 und 3 SVertO bedarf zum Zwecke 
der Harmonisierung und einer klaren Abgrenzung 
von Seerechtlichem und Binnenschiffahrtsrechtli-
chem Verteilungsverfahren der Neuformulierung. 

In § 1 Abs. 3 Nr. 2 SVertO sollen künftig neben 
dem von seinem Schiff aus Bergungs- oder Hilfe-
leistungsdienste erbringenden Eigentümer auch 
der Charterer, Reeder und Ausrüster ausdrücklich 
als antragsberechtigte Personen genannt werden. 
Die jetzige Formulierung erklärt sich aus der - 
alleinigen - Verwendung des Ausdrucks „Eigen-
tümer eines Schiffs" in Artikel 9 Abs. 1 Buch-
stabe b des Haftungsbeschränkungsübereinkom-
mens, an den die Vorschrift anknüpft. Da do rt  der 
„Schiffseigentümer" im Sinne des Artikels 1 
Abs. 2 des Haftungsbeschränkungsübereinkom-
mens gemeint ist, der auch den Cha rterer, Reeder 
und Ausrüster mit umfaßt, erscheint es im Inter-
esse der Rechtsklarheit geboten, dies ausdrücklich 
in der Nummer 2 klarzustellen. Die Änderung ge-
währleistet insoweit einen Gleichlauf mit der bin-
nenschiffahrtsrechtlichen Vorschrift des hier vor-
geschlagenen § 35 Satz 1 Nr. 2 SVertO. 

Eine zweite Präzisierung innerhalb der Nummer 2 
betrifft die Ersetzung des Begriffs „Schiff" durch 
den Begriff „Seeschiff". Sie ist erforderlich zur 
Vermeidung einer Überschneidung von Seerecht-
lichem und Binnenschiffahrtsrechtlichem Vertei-
lungsverfahren. Eine trennscharfe Abgrenzung 
war bislang entbehrlich gewesen, weil ein Binnen-
schiffahrtsrechtliches Verteilungsverfahren in der 
Vergangenheit nicht existierte. Im Rahmen der 
Bergungs- und Hilfeleistungsdienste der Num-
mer 2 bestimmt sich die Abgrenzung zwischen 
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beiden Verfahren in Übereinstimmung mit dem 
Haftungsbeschränkungsübereinkommen und dem 
Straßburger Übereinkommen danach, von welcher 
Art  Schiff aus die Dienste geleistet werden. Maß-
geblich für die Anwendung des Seerechtlichen 
Verteilungsverfahrens ist nach Nummer 2, ob die 
Arbeiten von einem Seeschiff aus erbracht wer-
den. 

Eine vergleichbare Abgrenzungsproblematik er-
gibt sich im Rahmen der Nummer 3 des § 1 Abs. 3 
SVertO. Um Überschneidungen zu § 35 Satz 1 
Nr. 3 SVertO in der Fassung des Entwurfs zu ver-
meiden, soll nach Nummer 3 im Rahmen des See-
rechtlichen Verteilungsverfahrens nur der Berger 
und Retter, der zugunsten eines Seeschiffs von 
Land oder Luft aus oder auf dem Hilfe benötigen-
den Seeschiff tätig wird, erfaßt werden. 

- Zu Buchstabe b 

Die in § 1 Abs. 5 Nr. 2 SVertO geltender Fassung 
enthaltene Verweisung auf Absatz 3 Satz 1 er-
scheint nicht erforderlich. Denn § 1 Abs. 2 SVertO 
stellt bereits klar, daß mit der in § 1 Abs. 3 SVertO 
vorgenommenen Einteilung Personenkreise gebil-
det werden und daß ein Verteilungsverfahren je-
weils nur die gegen Personen desselben Personen-
kreises gerichteten Ansprüche erfaßt. Die Beibe-
haltung der Verweisung in § 1 Abs. 5 Nr. 2 SVertO 
würde die Aufnahme einer Sondervorschrift für 
den in § 1 Abs. 5 Nr. 2 SVertO geregelten Fa ll  im 
Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren 
erforderlich machen. Um zu vermeiden, daß die 
Lesbarkeit des Gesetzes dadurch erheblich er-
schwert wird, erscheint es geboten, die Verwei-
sung auf Absatz 3 Satz 1 zu streichen. 

Die in § 1 Abs. 5 Nr. 2 SVertO geltender Fassung 
enthaltene Verweisung auf § 4 Abs. 1 Nr. 3 
SVertO soll ebenfa lls gestrichen werden. Damit 
soll vermieden werden, daß eine Sondervorschrift 
für das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungs-
verfahren eingeführt werden muß, weil hier an-
statt auf § 4 Abs. 1 Nr. 3 SVertO auf den diesem 
entsprechenden § 38 Abs. 1 Nr. 3 SVertO in der 
Fassung des Entwurfs verwiesen werden muß. Mit 
der Ersetzung der Angabe „nach § 4 Abs. 1 Nr. 3" 
durch die Worte „in seinem Antrag auf Eröffnung 
des Verteilungsverfahrens" soll klargestellt wer-
den, daß nach § 1 Abs. 5 Nr. 2 SVertO ein Vertei-
lungsverfahren ausschließlich mit Wirkung für An-
sprüche wegen Sachschäden nur stattfindet, wenn 
der Antragsteller bereits in seinem Antrag auf 
Eröffnung des Verteilungsverfahrens gemäß § 4 
Abs. 1 Nr. 3 SVertO angegeben hat, daß so verfah-
ren werden soll. Sachliche Änderungen sind durch 
Buchstabe b nicht bedingt. 

Zu Nummer 4 

In zahlreichen Einzelvorschriften des Ersten Teils in 
seiner bisherigen Fassung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 7, 
§ 6 Abs. 3 Satz 1, § 7 Abs. 2 Nr. 1 und 4, § 10 Abs. 2 
Nr. 1, 2 und 3, § 12 Abs. 5, § 22 Abs. 1 Satz 1, § 26 
Abs. 5 Satz 1 sowie § 8 Abs. 2 Satz 1 und § 14 Abs. 6 
SVertO) wird auf die für das Seerechtliche Vertei

-

lungsverfahren zentrale Vorschrift des § 8 Abs. 1 
SVertO verwiesen. Diese Vorschrift paßt jedoch we-
gen der Bezugnahme auf die §§ 486 bis 487 d des 
Handelsgesetzbuchs in § 8 Abs. 1 Nr. 2 SVertO und 
ihrer Bezugnahme auf § 1 Abs. 5 SVertO nicht für das 
Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren. 

Um zu verhindern, daß die fraglichen Vorschriften 
sämtlich allein wegen ihrer Bezugnahme auf § 8 
Abs. 1 SVertO nochmals modifiziert in den Zweiten 
Teil eingestellt werden müssen, soll die Bezugnahme 
auf § 8 Abs. 1 SVertO durch eine neutralere Formu-
lierung ersetzt werden, die die Anwendung dieser 
Vorschriften - vermittelt über die Generalklausel des 
§ 34 Abs. 2 Satz 1 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs - auch für das Binnenschiffahrtsrechtliche Ver-
teilungsverfahren ermöglicht. Artikel 2 Nr. 4 in der 
Fassung des Entwurfs dient somit der gesetzestech-
nischen Rationalisierung, indem er durch eine leichte 
Korrektur zahlreicher Vorschriften des Ersten Teils 
eine ganze Reihe von beinahe identischen Doppel-
vorschriften im Ersten und Zweiten Teil einsparen 
hilft. 

Die bisherige Bezugnahme ersetzt der Ausdruck 
„durch das Verteilungsverfahren" . 

Zu Nummer 5 (§ 10 SVertO) 

- Zu Buchstabe a 

Künftig sollen auch Gläubiger, die nicht aus einem 
Vertragsstaat des Haftungsbeschränkungsüber-
einkommens oder des Ölhaftungsübereinkom-
mens stammen, in den Genuß der - im Vergleich 
zu der für inländische Gläubiger geltenden Zwei-
monatsfrist des Absatzes 1 Satz 2 erster Halbsatz 
erweiterten - Sechsmonatsfrist des zweiten Halb-
satzes zur Anmeldung von Ansprüchen kommen 
können. 

Die Einführung einer erhöhten Mindestfrist wurde 
bei Verabschiedung von § 10 Abs. 1 SVertO damit 
begründet, daß eine kurz bemessene Anmeldefrist 
gerade ausländische Gläubiger ungerechtfertigt 
benachteiligen könne (vgl. BR-Drucksache 207/85, 
S. 25 - zu § 10 SVertO). Solchen Gläubigern werde 
der Bundesanzeiger, in dem zusammen mit dem 
Beschluß über die Festsetzung der Haftungssum-
me und dem Eröffnungsbeschluß auch die öffent-
liche Aufforderung bekanntgegeben wird, häufig 
nicht zur Verfügung stehen. Selbst wenn die Be-
kanntmachung in Publikationsorgane im Ausland 
eingerückt werde, sei nicht gewährleistet, daß 
eine solche Einrückung zum gleichen Zeitpunkt 
wie die für den Lauf der Frist maßgebende Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger erfolge, so daß 
sich für ausländische Gläubiger die Anmeldefrist 
in der Praxis noch verkürzen könne. Eine Mindest-
frist von sechs Monaten solle also sicherstellen, 
daß ausländische Gläubiger von der Anmeldefrist, 
auch unabhängig von der öffentlichen Bekannt-
machung, noch rechtzeitig Kenntnis erlangten. 

Diese Erwägungen treffen jedoch nicht nur auf 
ausländische Gläubiger aus Vertragsstaaten des 
Haftungsbeschränkungsübereinkommens und des 
Ölhaftungsübereinkommens zu, sondern auf alle 
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ausländischen Gläubiger. Ein sachlicher Grund für 
die bisherige Schlechterbehandlung ausländischer 
Gläubiger von Seeforderungen aus Nichtvertrags-
staaten ist nicht ersichtlich. Deshalb wird vorge-
schlagen, die Sollbestimmung über die erweiterte 
Mindestfrist auf alle Gläubiger aus ausländischen 
Staaten auszudehnen. 

Die in Buchstabe a vorgeschlagene Änderung des 
§ 10 Abs. 2 Satz 2, zweiter Halbsatz SVertO, wo-
nach allein darauf abzustellen ist, ob die Gläubi-
ger ihre gewerbliche Niederlassung oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, macht 
die Regelung außerdem für das Binnenschiffahrts-
rechtliche Verteilungsverfahren anwendbar. Dies 
spart  eine weit umfänglichere, wiederholende Ge-
samtregelung in § 42 SVertO in der Fassung des 
Entwurfs ein. 

- Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu Num-
mer 1. 

Zu Nummer 6 (§ 12 SVertO) 

Auch hier handelt es sich lediglich um eine formale 
Änderung, die die Neuregelungen im Zweiten Teil 
erleichtern hilft. § 12 SVertO kann an  sich für 
das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren 
vollinhaltlich übernommen werden. Allein der Ver-
weis auf den - im Vergleich zum Binnenschiffahrts-
recht veränderten - Antragstellerkreis nach § 1 
Abs. 3 SVertO in § 12 Abs. 5 SVertO würde eine er-
gänzende Zusatzvorschrift im Zweiten Teil erfordern, 
die mit der Streichung dieses entbehrlichen Verwei-
ses eingespart werden so ll . 

Zu Nummer 7 

Das Kernstück des Artikels 2 des Entwurfs bildet die 
Nummer 7, mit der ein neuer Zweiter Teil (§§ 34 bis 
46 SVertO) in die Seerechtliche Verteilungsordnung 
eingefügt werden soll. Dieser enthält die Generalver-
weisung auf die Vorschriften des Ersten Teils (§ 34 
Abs. 2 Satz 1 SVertO in der Fassung des Entwurfs), 
den Anwendungsausschluß hinsichtlich bestimmter 
Norm des Ersten Teils (§ 34 Abs. 2 Satz 2 SVertO 
in der Fassung des Entwurfs) sowie diejenigen Vor-
schriften, die für das Binnenschiffahrtsrechtliche Ver-
teilungsverfahren Modifikationen gegenüber den 
Vorschriften, die für das Seerechtliche Verteilungs-
verfahren gelten, vorsehen. 

Zu § 34 SVertO 

§ 34 SVertO in der Fassung des Entwurfs legt für das 
Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren - 
als korrespondierende Vorschrift zu § 1 Abs. 1 und 2 
- die Voraussetzungen fest, unter denen ein Vertei-
lungsverfahren eingeleitet werden kann. 

- Zu Absatz 1 

§ 5d Abs. 2 BinSchG in der Fassung des Artikels 1 
des Entwurfs bestimmt, daß die Haftungsbe-
schränkung für die in § 4 BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs genannten Ansprüche 

durch Errichtung eines Fonds nach der Schiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsordnung bewirkt 
werden kann. Dementsprechend sieht § 34 Abs. 1 
SVertO in der Fassung des Entwurfs vor, daß - 
ebenso wie beim Seerechtlichen Verteilungsver-
fahren - auch in der Binnenschiffahrt zum Zwecke 
der Errichtung und Verteilung eines Fonds ein 
Verteilungsverfahren eingeleitet werden kann. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 erklärt die Vorschriften des Ersten 
Teils über das Seerechtliche Verteilungsverfahren 
auch für das Binnenschiffahrtsrechtliche Vertei-
lungsverfahren für anwendbar, soweit nicht in 
Satz 2 oder den sonstigen Vorschriften des Zwei-
ten Teils explizite Anwendungsausschlüsse oder 
Modifikationen der Regelungen des Ersten Teils 
enthalten sind. Absatz 2 Satz 1 führt zu einer 
Straffung des Zweiten Teils, der sich damit auf die 
Auflistung von Abweichungen vom Seerechtli-
chen Verteilungsverfahren beschränken kann. 

Von den Vorschriften des Ersten Teils sind somit 
über die Verweisung des § 34 Abs. 2 Satz 1 die 
§§ 3, 4 Abs. 4, §§ 5, 6, 7 Abs. 1, 3 und 4 sowie 
Abs. 2 Nr. 1, 4, 6 und 7, §§ 9, 10 Abs. 1 und 2, 
§§ 11 bis 15, 17 bis 23 Abs. 1, §§ 24 bis 29, §§ 31 
bis 32 Abs. 2 sowie § 33 SVertO uneingeschränkt 
anwendbar. 

In folgenden Fällen ergeben sich hingegen Ab-
weichungen, die zu einer lediglich modifizierten 
Anwendung von Vorschriften des Ersten Teils füh-
ren: 

- § 1 Abs. 5 SVertO, der besondere Vorschriften 
für ein Verteilungsverfahren, das ausschließlich 
Ansprüche der Anspruchsklasse A betrifft, vor-
sieht, ist nach § 36 Abs. 2 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs unter Berücksichtigung der 
im Binnenschiffahrtsrecht abweichenden Haf-
tungshöchstbeträge anwendbar; 

- § 8 SVertO über die Wirkungen der Eröffnung 
des Verteilungsverfahrens ist nach § 41 SVertO 
in der Fassung des Entwurfs im Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren auf die 
darin genannten, der binnenschiffahrtsrechtli-
chen Haftungsbeschränkung unterliegenden 
und vom Seerecht verschiedenen Anspruchs-
typen anwendbar; 

- § 10 Abs. 3 SVertO betreffend die öffentliche 
Aufforderung im Falle eines Verteilungsverfah-
rens nur für Ansprüche der Anspruchsklasse A 
ist über § 42 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs auch auf die öffentliche Aufforderung bei 
Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsver-
fahren mit Wirkung für Ansprüche wegen 
Sachschäden anwendbar; 

- § 16 SVertO über die Erweiterung des Vertei-
lungsverfahrens ist mit den in § 43 SVertO in 
der Fassung des Entwurfs vorgesehenen Maß-
gaben hinsichtlich erfaßter Ansprüche und 
maßgeblicher Haftungshöchstbeträge anwend-
bar; 
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- § 23 Abs. 3 und 4 SVertO über die Grundsätze 
der Verteilung ist - mit Ausnahme von § 23 
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 - mit den ab-
weichenden, in § 44 Abs. 2 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs bezeichneten Höhen der zu 
bildenden Teilsummen anwendbar; 

- § 30 SVertO betreffend die nachträgliche Er-
weiterung des Verteilungsverfahrens ist mit 
den in § 45 SVertO in der Fassung des Entwurfs 
vorgesehenen Maßgaben hinsichtlich Haf-
tungshöchstbetrag und Antragsberechtigung 
anwendbar; 

- § 32 Abs. 3 SVertO ist nach § 46 SVertO in der 
Fassung des Entwurfs auch im Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren, in dem 
die Teilsummen abweichend von § 23 Abs. 3 
SVertO nach § 44 Abs. 2 SVertO in der Fassung 
des Entwurfs gebildet werden, anwendbar. 

Für die übrigen Vorschriften des Ersten Teils 
statuiert Satz 2 einen ausdrücklichen Anwen-
dungsausschluß. Die in Satz 2 aufgeführten Vor-
schriften werden durch für das Binnenschiffahrts-
rechtliche Verteilungsverfahren vorgesehene Son-
dervorschriften ersetzt. Im einzelnen ersetzt der 
Entwurf 

- die Grundsatznorm des § 1 Abs. 1 durch § 34 
Abs. 1; 

- § 1 Abs. 2 über die erfaßten Ansprüche und das 
auf Antrag eines Lotsen eingeleitete Verfahren 
durch § 36 Abs. 3; 

- § 1 Abs. 3 über die Antragsberechtigung durch 
§ 35; 

- § 1 Abs. 4 über die Anspruchsklassen durch 
§ 36 Abs. 1; 

- § 2 über die Zuständigkeiten im Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren durch 
§ 37; 

- § 4 Abs. 1 bis 3 über den Antrag auf Eröffnung 
des Verteilungsverfahrens durch § 38; 

- § 7 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 über den Inhalt des Er-
öffnungsbeschlusses durch § 40; 

- § 23 Abs. 2, 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 über den 
Vorrang bestimmter Ansprüche wegen Sach-
schäden und die Bildung von Teilsummen bei 
der Verteilung durch § 44. 

Zur Begründung der im Zweiten Teil vorgesehe-
nen Abweichungen wird auf die nachfolgenden 
Einzelbegründungen der fraglichen Vorschriften 
Bezug genommen. 

Zu § 35 SVertO 

§ 35 SVertO in der Fassung des Entwurfs legt fest, 
welche Personen die Eröffnung eines Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens beantragen 
können. 

In Übereinstimmung mit § 4 Abs. 1 Satz 1, § 5 c 
Abs. 1 BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des 
Entwurfs führt Satz 1 diejenigen Personen auf, die 
einen Antrag auf Einleitung eines Binnenschiffahrts

-

rechtlichen Verteilungsverfahrens stellen können. 
Die Zuordnung dieser Personen zu bestimmten Per-
sonengruppen entspricht dabei Artikel 9 Abs. 1 
CLNI. Für die in den einzelnen Gruppen zusammen-
gefaßten Personen kann ein einheitliches Binnen-
schiffahrtsrechtliches Verteilungsverfahren mit der 
Wirkung eingeleitet werden, daß das Verfahren die 
Gesamtheit der Ansprüche erfaßt, die aus einem be-
stimmten Ereignis gegen diese Personen entstanden 
sind und für die diese Personen ihre Haftung nach 
den §§ 4 bis 51 BinSchG in der Fassung des Arti-
kels 1 des Entwurfs beschränken können. 

In Satz 1 Nr. 1 werden - in Übereinstimmung mit § 4 
Abs. 1 Satz 1, § 5 c Abs. 1 Nr. 1 BinSchG in der Fas-
sung des Artikels 1 des Entwurfs - als antragsberech-
tigte Personen der Schiffseigner, der Eigentümer, 
Charterer und Ausrüster eines Binnenschiffs ge-
nannt. Wie in der Begründung zu § 5 c Abs. 1 Nr. 1 
BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des Entwurfs 
ausgeführt, bedarf es dagegen einer Erwähnung des 
in Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe a CLNI ebenfa lls auf-
geführten Mieters und Reeders nicht, da diese von 
den Begriffen des „Eigners", „Eigentümers" und 
„Charterers" mit umfaßt sind. Wegen der Einzelhei-
ten wird auf die Begründung zu § 5 c Abs. 1 Nr. 1 
BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des Entwurfs 
Bezug genommen. 

Nummer 1 erwähnt des weiteren - insoweit in Über-
einstimmung mit § 5 c Abs. 1 Nr. 3 BinSchG in der 
Fassung des Artikels 1 des Entwurfs - jede Person, 
für deren Handeln, Unterlassen oder Verschulden 
der Schiffseigner, der Eigentümer oder der Cha rterer 
haftet. Unter diesen Personenkreis ist auch der an 
Bord tätige Lotse zu subsumieren, für den der Schiffs-
eigner nach § 3 Abs. 1 BinSchG einzustehen hat. 

Nummer 2 faßt - in Übereinstimmung mit Artikel 9 
Abs. 1 Buchstabe b CLNI - den Schiffseigner, Eigen-
tümer, Charterer und den Berger oder Retter, sofern 
diese Personen von einem von ihnen verwendeten 
Binnenschiff aus tätig werden, sowie ihre Hilfsperso-
nen zu einer Personengruppe zusammen. Wegen der 
zusätzlichen Erwähnung auch des Ausrüsters wird 
auf die Ausführungen zu Nummer 1 verwiesen. 

Nummer 3 knüpft an  die Fallgruppen des § 5 c 
Abs. 1 Nr. 2 BinSchG in der Fassung des Artikels 1 
des Entwurfs und an Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe c 
CLNI an. Die Eröffnung eines Binnenschiffahrts-
rechtlichen Verteilungsverfahrens kann danach der 
nicht von einem eigenen oder gecharterten oder ge-
mieteten Schiff aus tätige Berger oder Retter nur be-
antragen, wenn das Bergungs-, Rettungs- oder Besei-
tigungsobjekt ein Binnenschiff ist. Ist Bergungs-
objekt ein Seeschiff, so sind die Vorschriften über das 
Seerechtliche Verteilungsverfahren anzuwenden. 

Eine gesonderte Antragsberechtigung für den nicht 
an Bord tätigen Lotsen, wie sie § 1 Abs. 3 Nr. 3 a 
SVertO im Seerecht vorsieht, ist entbehrlich, weil 
eine Lotsung von Binnenschiffen von Land aus - an-
ders als in der Seeschiffahrt - nicht vorkommt. 

Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens setzt weiter 
voraus, daß der Antragsteller seine Haftung für die 
aus einem bestimmten Ereignis entstandenen An- 
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Sprüche nach den §§ 4 bis 51 BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs beschränken kann. 

Voraussetzung für den Antrag auf Eröffnung eines 
Verteilungsverfahrens ist außerdem, daß im Gel-
tungsbereich der Schiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
ordnung ein gerichtliches Verfahren wegen eines der 
Haftungsbeschränkung unterliegenden Anspruchs 
eingeleitet wird oder eingeleitet werden kann. Die 
Regelung weicht insoweit vom Seerecht ab, als sie es 
für die Eröffnung des Binnenschiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahrens genügen läßt, daß die Mög-
lichkeit zur Eröffnung eines gerichtlichen Verfahrens 
im Inland besteht. Diese Abweichung beruht auf Ar-
tikel 11 Abs. 1 Satz 1 CLNI. Wegen der Gründe für 
diese Abweichung vom Seerecht wird auf die Denk-
schrift zum Straßburger Übereinkommen verwiesen. 

Der Begriff „gerichtliches Verfahren" ist, wie auch in 
§ 1 Abs. 3, in weitem Sinne zu verstehen; ein solches 
Verfahren wird nicht nur durch Klageerhebung, son-
dern schon durch Antrag auf Anordnung eines Ar-
rests eingeleitet. 

Satz 2 in der Fassung des Entwurfs stellt in Überein-
stimmung mit j 5 c Abs. 3 BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs klar, daß außer den in 
Satz 1 bezeichneten Personen auch ein Versicherer, 
der die Haftung für Ansprüche, die der Haftungsbe-
schränkung nach den §§  4 bis 51 BinSchG in der Fas-
sung des Artikels 1 des Entwurfs unterfallen, versi-
chert, die Eröffnung eines Verteilungsverfahrens be-
antragen kann. Der Versicherer kann sich freilich nur 
in dem Umfang auf die Haftungsbeschränkung beru-
fen, wie dies auch der Versicherte könnte. Ist der Ver-
sicherte - und infolgedessen auch der Versicherer - 
nicht berechtigt, seine Haftung zu beschränken und 
einen Fonds zu errichten, reicht jedoch andererseits 
die Versicherungssumme nicht aus, alle Ansprüche 
der Geschädigten voll zu bedienen, so ist nach § 156 
Abs. 3 VVG zu verfahren (verhältnismäßige Auftei-
lung; kein Prioritätsprinzip). 

Zu § 36 SVertO 

- Zu Absatz 1 

Absatz 1 klassifiziert in Übereinstimmung mit den 
§§ 5 e, 5f, 5i und 5j BinSchG in der Fassung des 
Artikels 1 des Entwurfs die Ansprüche, für die 
jeweils ein gesondertes Verteilungsverfahren statt-
findet. Die Ausgestaltung der Anspruchsklassen 
im Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsver-
fahren weicht von derjenigen im Seerechtlichen 
Verteilungsverfahren (vgl. § 1 Abs. 4 SVertO) ab. 
Da die Anspruchsklassen in beiden Verteilungs-
verfahren jeweils unterschiedliche Anknüpfungs-
punkte im materiellen Haftungsrecht haben, das 
sich einmal - für Seeforderungen - aus den 
§§ 486 ff. HGB in Verbindung mit den Vorschrif-
ten des Haftungsbeschränkungsübereinkommens, 
zum anderen - für binnenschiffahrtsrechtliche For-
derungen - aus den §§ 4 bis 51 BinSchG in der 
Fassung des Artikels 1 des Entwurfs ergibt, ist für 
das Binnenschiffahrtsrecht eine eigenständige 
Klassifikation in einer besonderen Norm des Zwei-
ten Teils geboten. Außerdem entfällt im Binnen-
schiffahrtsrecht die für Seeforderungen vorgese

-

hene Anspruchsklasse D für Ansprüche aus dem 
Ölhaftungsübereinkommen, da vergleichbare Re-
geln für den Bereich der Binnenschiffahrt fehlen. 
Wie im Seerechtlichen Verteilungsverfahren be-
trifft jedoch auch im Binnenschiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahren Anspruchsklasse A Ansprü-
che wegen Personen- und Sachschäden, An-
spruchsklasse B die Ansprüche von Reisenden 
und Anspruchsklasse C Ansprüche aus Wrack-
beseitigung. Aus diesem Grunde wird auch im 
Binnenschiffahrtsrecht die Aufteilung in die ge-
nannten Anspruchsklassen beibehalten. 

Für Ansprüche wegen Personenschäden und we-
gen Sachschäden wird ein einheitliches Vertei-
lungsverfahren vorgesehen, weil diese wie im See-
recht in einem engen Zusammenhang stehen. 
Denn soweit der in § 5 e BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs für Ansprüche wegen 
Personenschäden bestimmte Haftungshöchstbe-
trag zur vollen Befriedigung dieser Ansprüche 
nicht ausreicht, steht nach § 5 g BinSchG in der 
Fassung des Artikels 1 des Entwurfs der in § 5 f 
BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des Ent-
wurfs für Ansprüche wegen Sachschäden vorgese-
hene Haftungshöchstbetrag zur Bef riedigung auch 
der Ansprüche wegen Personenschäden, soweit 
diese nicht befriedigt worden sind, zur Verfügung. 
Dabei haben die restlichen Ansprüche wegen Per-
sonenschäden den gleichen Rang wie die Ansprü-
che wegen Sachschäden. 

Für Ansprüche wegen Personenschäden von Rei-
senden sieht § 5j Abs. 1 BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs einen gesonderten 
Haftungshöchstbetrag vor. Das gleiche gilt nach 
§ 5 i BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des 
Entwurfs für Ansprüche auf Erstattung der Kosten 
für die Beseitigung von Wracks oder der Ladung 
eines Schiffs. Nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 findet da-
her für diese beiden Anspruchsklassen jeweils ein 
eigenes Verteilungsverfahren statt. 

- Zu Absatz 2 

§ 1 Abs. 5 SVertO enthält Sondervorschriften, die 
nur für ein Verteilungsverfahren im Rahmen der 
Anspruchsklasse A gelten. Die Regelungen sehen 
vor, daß unter bestimmten Voraussetzungen das 
Verteilungsverfahren nur mit Wirkung für Ansprü-
che wegen Sachschäden eröffnet wird. Das bedeu-
tet, daß die vom Schuldner einzuzahlende Haf-
tungssumme sich ausschließlich nach dem für An-
sprüche wegen Sachschäden festgesetzten Haf-
tungshöchstbetrag bestimmt, daß die Wirkungen 
der Verfahrenseröffnung nur für Ansprüche we-
gen Sachschäden eintreten und daß an dem Ver-
teilungsverfahren nur die Gläubiger von Ansprü-
chen wegen Sachschäden teilnehmen. 

Der in § 1 Abs. 5 SVertO beschriebene Verfah-
rensmechanismus kann für das Binnenschiffahrts-
rechtliche Verteilungsverfahren grundsätzlich 
übernommen werden. Allerdings weichen die in 
der Vorschrift genannten Haftungshöchstbeträge 
von den im Binnenschiffahrtsgesetz in  der  Fassung 
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des Artikels 1 des Entwurfs vorgesehenen Haf-
tungshöchstbeträgen ab. 

Absatz 2 ersetzt daher für Zwecke des Binnen-
schiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens die in 
§ 1 Abs. 5 SVertO erwähnten Haftungshöchst-
beträge für Personenschäden nach Artikel 6 
Abs. 1 Buchstabe a des Haftungsbeschränkungs-
übereinkommens und für Sachschäden nach Arti-
kel 6 Abs. 1 Buchstabe b des Haftungsbeschrän-
kungsübereinkommens durch die entsprechen-
den, in den §§ 5 e, 5 f BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs genannten Haftungs-
höchstbeträge. 

- Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht weitgehend der Regelung des 
§ 1 Abs. 2 des Ersten Teils. Eine Bezugnahme auf 
§ 1 Abs. 2 SVertO über die Generalklausel des 
§ 34 Abs. 2 Satz 1 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs kommt jedoch nicht in Betracht, weil sowohl 
der Kreis der dort  in Bezug genommen Personen, 
die zur Stellung eines Antrags auf Eröffnung eines 
Verteilungsverfahrens befugt sind (vgl. § 35 in der 
Fassung des Entwurfs), als auch die Anspruchs-
klassen, wegen derer ein Verfahren eröffnet wer-
den kann (vgl. Absatz 1), im Vergleich zum See-
recht diffe rieren. 

Satz 1 legt als Parallelvorschrift zu § 1 Abs. 2 
Satz 1 SVertO, der in § 34 Abs. 2 Satz 2 SVertO in 
der Fassung des Entwurfs ausdrücklich für nicht 
anwendbar erklärt wird, und in Ausführung des 
Artikels 11 des Straßburger Übereinkommens den 
Grundsatz fest, daß ein Binnenschiffahrtsrechtli-
ches Verteilungsverfahren jeweils isoliert für die 
aus demselben Schadensereignis entstandenen 
und zu derselben Anspruchsklasse (A, B oder C) 
im Sinne des § 36 Abs. 1 SVertO in der Fassung 
des Entwurfs gehörenden Ansprüche gegen die 
demselben Personenkreis im Sinne des § 35 Satz 1 
SVertO in der Fassung des Entwurfs angehören-
den Antragsteller durchgeführt wird. 

Satz 2 regelt den Sonderfall, daß auf Antrag eines 
an Bord tätigen Lotsen ein Binnenschiffahrtsrecht-
liches Verteilungsverfahren eingeleitet wird. Nach 
§ 5 h BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des 
Entwurfs kann ein an Bord tätiger Lotse abwei-
chend von den §§ 5 e und 5 f Abs. 1 BinSchG in 
der Fassung des Artikels 1 des Entwurfs seine 
Haftung für die Gesamtheit der aus demselben Er-
eignis entstandenen Ansprüche wegen Personen-
schäden auf einen Haftungshöchstbetrag in Höhe 
von 200 000 Rechnungseinheiten sowie für An-
sprüche wegen Sachschäden auf einen Haftungs-
höchstbetrag in Höhe von 100 000 Rechnungsein-
heiten beschränken. Soweit danach der für den 
Lotsen geltende Haftungshöchstbetrag niedriger 
ist als die Beträge, die nach den §§ 5 e, 5 f Abs. 1 
BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des Ent-
wurfs für die Beschränkung der Haftung des 
Schiffseigners maßgebend sind, bestimmt Ab-
satz 3 Satz 2 erster Halbsatz in der Fassung des 
Entwurfs, daß ein von dem Lotsen eingeleitetes 
Verteilungsverfahren nur die gegen ihn gerichte

-

ten Ansprüche erfaßt. Ein solches Verfahren ent-
faltet keine Wirkungen in bezug auf Ansprüche, 
die aus demselben Schadensereignis gegen ande-
re, demselben Personenkreis im Sinne des § 35 
SVertO in der Fassung des Entwurfs angehörende 
Schuldner, insbesondere gegen den Eigner des 
gelotsten Schiffes, entstanden sind. 

An einem Rechtsschutzbedürfnis für die Einlei-
tung eines auf die Ansprüche gegen den Lotsen 
beschränkten Verteilungsverfahrens fehlt es, 
wenn auf Antrag eines anderen, demselben Perso-
nenkreis angehörenden Schuldners bereits ein 
Verteilungsverfahren für die aus demselben Ereig-
nis entstandenen und zu derselben Anspruchs-
klasse gehörenden Ansprüche eröffnet worden ist. 
Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SVertO in der 
Fassung des Entwurfs bestimmt daher, daß nach 
Eröffnung eines solchen Verfahrens ein auf die 
Ansprüche gegen den Lotsen beschränktes Vertei-
lungsverfahren nicht mehr eröffnet werden darf. 

Zu § 37 SVertO 

Die Zuständigkeitsregelung für das Binnenschiff-
fahrtsrechtliche Verteilungsverfahren folgt weitge-
hend der Gestaltung beim Seerechtlichen Vertei-
lungsverfahren, für das § 2 SVertO gilt. 

Der Entwurf verzichtet aus mehreren Gründen be-
wußt darauf, die Zuständigkeitsregelung für das Bin-
nenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren in das 
Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Binnen-
schiffahrtssachen vom 27. September 1952 zu inte-
grieren. Dieses Gesetz erfaßt nämlich nach seinem 
§ 2 Abs. 1 BinSchVerfG nicht sämtliche bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, die Ansprüche zum Gegenstand 
haben, für die die Haftung nach § 4 BinSchG in der 
Fassung des Artikels 1 des Entwurfs beschränkt wer-
den kann. Mehrere andere Divergenzen treten hinzu: 
Abgesehen von straf- und ordnungswidrigkeiten-
rechtlichen Zuständigkeiten regelt dieses binnen-
schiffahrtsrechtliche Spezialgesetz nur Zuständigkei-
ten für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in einem en-
geren Sinne, nicht aber solche mit Bezug etwa zur 
freiwilligen Gerichtsbarkeit oder zum Konkursrecht, 
denen das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungs-
verfahren wesensmäßig näher steht als genuin bür-
gerliche rechtliche Rechtsstreitigkeiten. Die Rege-
lung von Zuständigkeiten für ein derartiges Verfah-
ren im Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Bin-
nenschiffahrtssachen würde eher fremd wirken und 
wäre im übrigen auch mit einigen grundlegenden 
Vorschriften dieses Gesetzes wenig kompatibel. Dies 
gilt etwa für den Grundsatz, daß sich die Zuständig-
keit der durch das Gesetz eingerichteten Schiffahrts-
gerichte auch durch Zuständigkeitsvereinbarung - 
die  einem Verteilungsverfahren, das durch aus-
schließliche Zuständigkeiten geprägt wird, fremd 
ist - herbeiführen läßt. Außerdem würde sich eine 
Divergenz des Instanzenzuges zwischen Seerechtli-
chem und Binnenschiffahrtsrechtlichem Verteilungs-
verfahren ergeben, wenn man eine Inkorporierung 
der Zuständigkeitsvorschriften in das Gesetz über 
das gerichtliche Verfahren in Binnenschiffahrtssa-
chen vornähme. Im Seerechtlichen Verteilungsver-
fahren läuft der Beschwerderechtszug über das 
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Amtsgericht zum Landgericht und (weitere Be-
schwerde) zum Oberlandesgericht, nach § 11 des 
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Binnen-
schiffahrtssachen dagegen vom Amtsgericht (Schiff-
fahrtsgericht) zum Oberlandesgericht (Schiffahrts-
obergericht); eine weitere Beschwerde ist im Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren in Binnenschiffahrts-
sachen nicht vorgesehen. Das Ziel, das Binnenschiff-
fahrtsrechtliche Verteilungsverfahren in weitestge-
hender Anlehnung an das Seerechtliche Verteilungs-
verfahren zu regeln, würde also verfehlt, wenn die 
entsprechenden Zuständigkeitsvorschriften in das 
Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Binnen-
schiffahrtssachen integriert  würden. 

- Zu Absatz 1 

Absatz 1, der die gerichtliche Zuständigkeit für 
Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren 
insoweit regelt, als in einem inländischen Schiffs-
register eingetragene Binnenschiffe be troffen 
sind, entspricht § 2 Abs. 1 SVertO. Wie dieser 
schreibt er für Fälle, in denen im Inland registrierte 
Schiffe betroffen sind, eine sowohl in sachlicher 
wie örtlicher Hinsicht ausschließliche Zuständig-
keit des Amtsgerichts des Registerorts vor. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 in der Fassung des Entwurfs entspricht 
ebenfalls weitgehend dem seerechtlichen Vorbild 
(§ 2 Abs. 2 SVertO). Eine Abweichung ergibt sich 
im Hinblick auf Absatz 2 Nr. 2, weil hier nicht auf 
den in § 2 Abs. 2 Nr. 2 SVertO in Bezug genom-
menen, seerechtlich abgegrenzten Kreis der Ber-
ger und Retter im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 3 SVertO verwiesen werden kann und statt 
dessen der Personenkreis im Sinne des § 35 Satz 1 
Nr. 3 SVertO in der Fassung des Entwurfs in Be-
zug genommen werden muß. 

Der Begriff „Schiff" in Absatz 2 Nr. 1 in der Fas-
sung des Entwurfs ist weit zu verstehen. Darunter 
fallen auch Kleinfahrzeuge im Sinne des § 4 
Abs. 5 BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des 
Entwurfs genauso wie Bagger, Krane, Elevatoren 
und sonstige schwimmende und bewegliche Anla-
gen und Geräte ähnlicher Art, für die nach § 5 e 
Abs. 1 Nr. 4 BinSchG in der Fassung des Arti-
kels 1 des Entwurfs eine gesonderte Berechnung 
des Haftungshöchstbetrages vorgesehen ist. 

Nicht in einem inländischen Schiffsregister ein-
getragene Schiffe sind nicht nur ausländische 
Schiffe, sondern auch solche inländischen Fahr-
zeuge, die, weil sie nach den Vorschriften der 
Schiffsregisterordnung der Registereintragung gar 
nicht bedürfen, nicht registriert sind. 

- Zu den Absätzen 3 und 4 

Wie auch im Seerecht sollen die Länder ermächtigt 
werden, durch Rechtsverordnung eine Zuständig-
keitskonzentration bei einem oder mehreren 
Amtsgerichten vorzunehmen und eine länderüber-
greifende Vereinbarung, wodurch die Verteilungs-
verfahren eines Landes den Gerichten eines ande-
ren Landes zugewiesen werden, zu treffen. Für 

den Bereich des Seerechts haben die Länder durch 
das „Abkommen über die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts Hamburg für die seerechtlichen Ver-
teilungsverfahren" vom 6. November 1991, das 
nach seinem § 5 Satz 3 am 1. März 1993 in Kra ft 

 getreten ist, eine solche Konzentration vorgenom-
men. 

Zu § 38 SVertO 

§ 38 SVertO in der Fassung des Entwurfs enthält die 
Norm, die mit dem für das Seerecht geltenden § 4 
korrespondiert, der abgesehen von seinem Absatz 4 
von der Anwendung im Binnenschiffahrtsrecht über 
§ 34 Abs. 2 Satz 2 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs ausdrücklich ausgenommen ist. Sie betrifft - so-
zusagen in Form einer „Checkliste" - den notwendi-
gen Inhalt des Antrags auf Eröffnung des Vertei-
lungsverfahrens. 

- Zu Absatz 1 

Absatz 1 legt die Pflichtangaben bei einem Antrag 
auf Eröffnung des Binnenschiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahrens fest. Obgleich einige der 
dort  geforderten Angaben den Pflichtangaben bei 
einem Antrag auf Eröffnung eines Seerechtlichen 
Verteilungsverfahrens entsprechen, soll im Inter-
esse der Übersichtlichkeit der Vorschrift keine 
Teilverweisung auf § 4 erfolgen, sondern der Ge-
samtkatalog der erforderlichen Angaben in Ab-
satz 1 eingestellt werden. 

Die Nummern 1, 4 und 8 des Absatzes 1 betref-
fend Angaben über das schadenstiftende Ereignis, 
die Antragsteller und über Betrag und Grund der 
in Rede stehenden Ansprüche entsprechen wört-
lich den auch im Seerecht in § 4 Abs. 1 Nr. 1, 4 
und 7 SVertO in der Fassung des Entwurfs gefor-
derten Angaben. 

Nummer 2 entspricht weitgehend § 4 Abs. 1 Nr. 2 
SVertO. Ebenso wie dieser schreibt die Regelung 
die Angabe des Personenkreises vor, für den das 
Verfahren eröffnet werden soll. Abweichend von 
der das Seerechtliche Verteilungsverfahren betref-
fenden Vorschrift tritt dabei für das Binnenschiff-
fahrtsrechtliche Verteilungsverfahren an die Stelle 
des Personenkreises im Sinne des § 1 Abs. 3 
Satz 1 der Personenkreis im Sinne von § 35 Satz 1 
SVertO in der Fassung des Entwurfs und an die 
Stelle der Verweisung auf die den Antrag eines an 
Bord tätigen Lotsen regelnde Vorschrift des § 1 
Abs. 2 Satz 2 SVertO die Verweisung auf die ent-
sprechende für das Binnenschiffahrtsrechtliche 
Verteilungsverfahren geltende Vorschrift des § 36 
Abs. 3 Satz 2 SVertO. 

Nummer 3 korrespondiert mit § 4 Abs. 1 Nr. 3 
SVertO. Sie ersetzt die Anspruchsklassen im Sinne 
des § 1 Abs. 4 SVertO durch die binnenschiffahrts-
rechtlichen Anspruchsklassen des § 36 Abs. 1 
SVertO in der Fassung des Entwurfs und ergänzt 
die Verweisung auf § 1 Abs. 5 durch den diese 
Vorschrift modifizierenden § 36 Abs. 2 SVertO in 
der Fassung des Entwurfs. 
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Nummer 5 stellt die Parallelnorm zu § 4 Abs. 1 
Nr. 5 SVertO dar. Im Vergleich zur Situation im 
Seerecht ergeben sich hier drei Abweichungen: 

Erstens führen nicht alle Binnenschiffe, wie dies 
bei Seeschiffen der Fa ll  ist, einen Namen, der in 
das Schiffsregister eingetragen wird. Im Gegen-
satz zu dem für Seeschiffe geltenden § 11 Abs. 1 
Nr. 1 der Schiffsregisterordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1133), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 1 
des Gesetzes vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778), 
sieht § 12 Nr. 1 der Schiffsregisterordnung daher 
vor, daß anstelle des Namens auch die Nummer 
oder das sonstige Merkzeichen des Binnenschiffs 
bei der Anmeldung zum Schiffsregister angege-
ben werden kann. Dem ist auch im Antrag auf Er-
öffnung des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens Rechnung zu tragen. 

Zweitens soll auf die Angabe über die Flagge im 
Antrag auf Eröffnung des Binnenschiffahrtsrecht-
lichen Verteilungsverfahrens verzichtet werden, 
weil Binnenschiffe regelmäßig keine Flagge im 
Sinne des Flaggenrechtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3140), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778), 
führen. Eine Pflicht zur Flaggenführung besteht 
für Binnenschiffe nur bei Befahren der Seegewäs-
ser seewärts der Grenze des deutschen Küsten-
meeres (§ 1 Abs. 4 des Flaggenrechtsgesetzes in 
der Fassung des Gesetzes vom 6. Juni 1995, 
BGB1. I S. 778). 

Eine dritte Modifikation gegenüber dem Seerecht 
ergibt sich für Binnenschiffe, die nicht in einem 
Schiffsregister eingetragen sind. Bei diesen soll 
nach Nummer 5 die Angabe des Heimatortes an 
die Stelle der Angabe des Registerortes treten. 
Denn nach § 3 Abs. 3 Satz 2 der Schiffsregister-
ordnung kommt eine Eintragung von Binnenschif-
fen erst ab Erreichen bestimmter Mindestqualifi-
kationserfordernisse (zehn Tonnen Tragfähigkeit, 
fünf Kubikmeter Wasserverdrängung oder Eigen-
schaft als Schlepper, Tankschiff oder Schubboot) 
in Betracht. Da nach § 4 Abs. 5 BinSchG in der 
Fassung des Artikels 1 des Entwurfs eine Haf-
tungsbeschränkung auch für Kleinfahrzeuge mög-
lich ist, zu denen insbesondere Fahrzeuge im 
Sinne des § 1.01 Nr. 7 der Binnenschiffahrtsstra-
ßenordnung in der Fassung vom 1. Mai 1985 zäh-
len, die diese Erfordernisse nicht erfüllen, soll für 
die Zwecke des Verteilungsverfahrens die Angabe 
des Heimatortes bei nicht in das Binnenschiffsregi-
ster eingetragenen Schiffen diejenige des Regi-
sterorts als Pflichtangabe ersetzen. Bei Binnen-
schiffen, die im Schiffsregister eingetragen sind, 
stimmen Registerort und Heimatort regelmäßig 
überein. 

Die Nummern 6 und 7 entsprechen § 4 Abs. 1 Nr. 6 
SVertO. Diese Vorschriften betreffen die Angaben, 
die die Grundlage für die Berechnung der Haf-
tungssumme bilden. Da sich diese Angaben in 
bezug auf Seeschiffe und Binnenschiffe unter-
scheiden, wird in den Nummern 6 und 7 eine ge- 

sonderte Regelung vorgesehen. Um die Vorschrift 
des Absatzes 1 insgesamt übersichtlich zu halten, 
werden die vorgeschriebenen Angaben in ge-
trennte Gliederungsnummern eingestellt. 

Während im Recht der Seeschiffahrt grundsätzlich 
der Raumgehalt des Schiffs den Anknüpfungs-
punkt für die Berechnung der Haftungssumme bil-
det, liegen der Berechnung bei Binnenschiffen an-
dere Faktoren zugrunde. Grundsätzlich entschei-
det hier nach § 5 e BinSchG in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Entwurfs eine Kombination von Bau-
art, Wasserverdrängung oder Tragfähigkeit und 
der Leistungsfähigkeit der Antriebsmaschinen 
über die Berechnung der Haftungssumme. Bin-
nenschiffe, die nicht der Beförderung von Gütern 
dienen, werden nach der Wasserverdrängung ver-
messen, Güterschiffe dagegen nach der Tragfähig-
keit. An diese jeweils ausschlaggebenden Merk-
male knüpft die Berechnung der Haftungssumme 
an. Für Schlepp- und Schubboote außerhalb von 
Verbänden ist nur die Leistungsfähigkeit der An-
triebsmaschinen (vgl. § 5 e Abs. 1 Nr. 3 BinSchG 
in der Fassung des Artikels 1 des Entwurfs), für 
die in § 5 e Abs. 1 Nr. 4 BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs bezeichneten schwim-
menden und beweglichen Anlagen und Geräte ihr 
Wert im Zeitpunkt des haftungsbegründenden Er-
eignisses maßgebend. Diese Angaben schreibt 
Nummer 6 in der Fassung des Entwurfs fest. 
Durch die Formulierung „notwendige Angaben" 
wird zugleich klargestellt, daß - neben der stets er-
forderlichen Angabe über die Bauart - nur diejeni-
gen Angaben obligatorisch sein sollen, die zur Be-
rechnung auch tatsächlich benötigt werden. So 
sind Angaben über die Wasserverdrängung bei ei-
nem Güterschiff oder einem Schubboot entbehr-
lich, weil diese in den fraglichen Fällen nicht in 
die Berechnung einfließen. Sie wären überdies 
auch gar nicht möglich, weil die fraglichen Bin-
nenschiffe nicht entsprechend vermessen sind. 

Eine Besonderheit gilt im Falle des § 5j BinSchG 
in der Fassung des Artikels 1 des Entwurfs in 
einem Verteilungsverfahren für Ansprüche der 
Anspruchsklasse B im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 2 
SVertO in der Fassung des Entwurfs, also für An-
sprüche von Reisenden. 

Während für Seeforderungen der insoweit ein-
schlägige Artikel 7 Abs. 1 des Haftungsbeschrän-
kungsübereinkommens für die Berechnung der 
Haftungssumme lediglich an  die zulässige Höchst-
zahl der zu befördernden Passagiere anknüpft, 
sieht § 5j Abs. 2 Satz 2 BinSchG in der Fassung 
des Artikels 1 des Entwurfs in Übereinstimmung 
mit Artikel 7 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz CLNI 
für den Fall, daß eine solche zulässige Höchstzahl 
nicht vorgeschrieben ist, hilfsweise als Berech-
nungsgrundlage die Anzahl der tatsächlich im Un-
fallzeitpunkt mit dem Schiff beförderten Passa-
giere vor. Dementsprechend schreibt Nummer 7 in 
der Fassung des Entwurfs auch die Anzahl der 
tatsächlich beförderten Passagiere als Pflicht-
angabe vor, wenn eine zulässige Höchstzahl nicht 
existiert. 
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- Zu Absatz 2 

Absatz 2 weicht von seiner Korrespondenzvor-
schrift (§ 4 Abs. 2 SVertO) ab, weil für Binnen-
schiffe anders als für Seeschiffe die Führung eines 
Schiffstagebuchs nicht vorgeschrieben ist. Von da-
her entfällt im Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahren die Notwendigkeit, die Vorlage 
einer beglaubigten Abschrift der das Schadener-
eignis betreffenden Eintragungen im Schiffstage-
buch in Anlage zum Antrag vorzuschreiben. 

- Zu Absatz 3 

Absatz 3 betrifft den Antrag im Falle eines Vertei-
lungsverfahrens, das nur mit Wirkung für Ansprü-
che der Anspruchsklasse A durchgeführt wird. 
Die in der Parallelvorschrift des § 4 Abs. 3 SVertO 
enthaltene Verweisung auf § 1 Abs. 5 SVertO ist 
für das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungs-
verfahren nicht ausreichend, vielmehr muß auch 
auf den diesen ergänzenden § 36 Abs. 2 SVertO in 
der Fassung des Entwurfs Bezug genommen wer-
den. Dies wird durch Absatz 3 sichergestellt. 

Zu § 39 SVertO 

Die Aufnahme der Regelung ist durch Artikel 11 
Abs. 1 Satz 2 CLNI geboten. Sie ergänzt § 5 SVertO, 
der nach § 34 Abs. 2 Satz 1 SVertO in der Fassung 
des Entwurfs auch im Binnenschiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahren anwendbar ist. Die Aufnahme 
einer entsprechenden Regelung in § 5 SVertO er-
scheint nicht erforderlich, da sich für die Zwecke 
des Seerechtlichen Verteilungsverfahrens die Verzin-
sungspflicht unmittelbar aus dem Haftungsbeschrän-
kungsübereinkommen von 1976 in Verbindung mit 
§ 246 BGB ergibt. 

Zu § 40 SVertO. 

§ 40 SVertO in der Fassung des Entwurfs enthält die 
für das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsver-
fahren notwendigen Ergänzungen zu dem über § 34 
Abs. 2 Satz 1 SVertO in der Fassung des Entwurfs 
teilweise anwendbaren § 7 SVertO über die Eröff-
nung des Verfahrens. § 7 Abs. 1, 3 und 4 SVertO sind 
auch im Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsver-
fahren unverände rt  anwendbar; Modifikationen sind 
lediglich in bezug auf die Regelung des § 7 Abs. 2 
SVertO betreffend den Inhalt des Eröffnungsbe-
schlusses erforderlich. 

§ 40 erster Halbsatz SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs stellt zunächst noch einmal ausdrücklich klar, 
daß die nach § 34 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 2 Nr. 1, 4, 6 und 7 SVertO erforderlichen An-
gaben auch in einem Beschluß über die Eröffnung 
des Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfah-
rens erforderlich sind. § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 3 SVertO 
paßt hingegen wegen der darin enthaltenen Verwei-
sungen für das Binnenschiffahrtsrechtliche Vertei-
lungsverfahren nicht. In § 40 Nr. 1 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs tritt daher der Personenkreis im 
Sinne des § 35 Satz 1 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs an die Stelle des Personenkreises im Sinne des 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 SVertO. Ferner wird die Verwei-
sung auf § 1 Abs. 2 Satz 2 durch die Verweisung auf 

§ 36 Abs. 3 Satz 2 ersetzt. In § 40 Nr. 2 SVertO in der 
Fassung des Entwurfs treten die Anspruchsklassen 
im Sinne des § 36 Abs. 1 SVertO in der Fassung des 
Entwurfs an die Stelle der in § 7 Abs. 2 Nr. 3 SVertO 
genannten Anspruchsklassen im Sinne des § 1 
Abs. 4 SVertO. Außerdem muß die Verweisung auf 
§ 1 Abs. 5 SVertO durch die Bezugnahme auf § 36 
Abs. 2 SVertO in der Fassung des Entwurfs ergänzt 
werden. 

Schließlich sind in § 40 Nr. 3 SVertO in der Fassung 
des Entwurfs Abweichungen von der für das See-
recht geltenden Vorschrift des § 7 Abs. 1 Nr. 5 
SVertO erforderlich. An die Stelle der Angaben über 
das betroffene Seeschiff müssen jene über das betrof-
fene Binnenschiff treten. Zusätzlich wird aus den be-
reits bei § 38 Abs. 1 Nr. 5 SVertO in der Fassung des 
Entwurfs aufgeführten Gründen der Begriff „Regi-
sterort" durch den Begriff „Heimatort" ersetzt. 

Zu § 41 SVertO 

Die Vorschrift regelt in Verbindung mit dem nach 
§ 34 Abs. 1 Satz 2 SVertO in  der Fassung des Ent-
wurfs grundsätzlich für anwendbar erklärten § 8 
SVertO die Wirkungen der Eröffnung des Binnen-
schiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens. Diese 
bestehen darin, daß sich die Haftung der Personen, 
die zu dem im Eröffnungsbeschluß bezeichneten 
Personenkreis im Sinne des § 35 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs gehören, für alle Ansprüche, für 
die das Verfahren eröffnet worden ist, auf die einge-
zahlte Haftungssumme beschränkt. Den Gläubigern 
dieser Ansprüche steht somit als Haftungsmasse 
ausschließlich die eingezahlte Haftungssumme zur 
Verfügung. 

§ 41 SVertO in der Fassung des Entwurfs enthält 
zwei Maßgaben, die Abweichungen von § 8 Abs. 1 
Satz 2 SVertO enthalten. Nummer 1 ersetzt die do rt 

 in Bezug genommenen, nur für Seeforderungen pas-
senden §§ 486 bis 487 d HGB durch die die Haftungs-
beschränkung im Binnenschiffahrtsrecht regelnden 
§§. 4 bis 51 BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des 
Entwurfs. Außerdem muß im Rahmen der Anwen-
dung des § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SVertO zusätzlich 
zur Bezugnahme auf § 1 Abs. 5 SVertO jene auf § 36 
Abs. 2 SVertO in der Fassung des Entwurfs hinzutre-
ten. Dies stellt Nummer 2 klar. 

Zu § 42 SVertO 

§ 10 SVertO kann für das Binnenschiffahrtsrechtliche 
Verteilungsverfahren größtenteils übernommen wer-
den. Im Grundsatz ist § 10 SVertO - in der in Arti-
kel 2 Nr. 4 und 5 des Entwurfs vorgeschlagenen ge-
änderten Fassung - über § 34 Abs. 2 Satz 1 SVertO 
in der Fassung des Entwurfs auch auf das Binnen-
schiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren anwend-
bar. 

§ 10 Abs. 3 SVertO, der die öffentliche Aufforderung 
innerhalb eines nur mit Wirkung für Sachschäden er-
öffneten Verfahrens betrifft, paßt jedoch wegen der 
bloßen Bezugnahme auf § 1 Abs. 5 SVertO nicht un-
eingeschränkt für das Binnenschiffahrtsrechtliche 
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Verteilungsverfahren. Er muß daher nach § 42 
SVertO in der Fassung des Entwurfs unter ergänzen-
der Bezugnahme auf § 36 Abs. 2 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs gesondert auf das Binnenschiff-
fahrtsrechtliche Verteilungsverfahren für anwendbar 
erklärt werden. 

Keiner Änderung für die Zwecke des Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens bedarf es für 
die öffentliche Aufforderung bei Gläubigern aus dem 
Ausland. Da die oben unter Nummer 5 Buchstabe a 
angeführten Gründe für die verlängerte Mindestfrist 
auch für die aus dem europäischen Ausland stam-
menden Gläubiger zutreffen, soll die in § 10 Abs. 1 
Satz 2 zweiter Halbsatz SVertO in der Fassung des 
Entwurfs enthaltene Frist von sechs Monaten im Rah-
men des Binnenschiffahrtsrechtlichen Verteilungs-
verfahrens im Vergleich zum Seerechtlichen Vertei-
lungsverfahren übernommen werden. 

Zu § 43 SVertO 

§ 43 SVertO in der Fassung des Entwurfs enthält für 
Zwecke des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens eine Ergänzung des § 16 SVertO, 
der mit zwei Modifikationen, die ausschließlich § 16 
Abs. 1 Satz 1 SVertO betreffen, auch im Binnen-
schiffahrtsrecht gelten kann. Letzterer betrifft den 
Fall, daß das Verteilungsverfahren nur mit Wirkung 
für Ansprüche wegen Sachschäden eröffnet worden 
ist, das Verfahren aber nachträglich auf Ansprüche 
wegen Personenschäden erweitert werden soll. § 16 
Abs. 1 SVertO schränkt die Möglichkeit einer sol-
chen Erweiterung ein. Diese besteht nur, wenn die 
wegen Personenschäden angemeldeten Ansprüche 
gegen den Antragsteller selbst erhoben werden kön-
nen. Werden dagegen Ansprüche wegen Personen-
schäden angemeldet, die zwar aus demselben Ereig-
nis entstanden sind, jedoch nur gegen andere 
Schuldner, nicht aber gegen den Antragsteller gel-
tend gemacht werden können, so kommt eine Erwei-
terung des Verfahrens auf die Ansprüche wegen Per-
sonenschäden - außer im Falle des § 30 SVertO - 
nicht in Betracht. Weitere Voraussetzung einer sol-
chen Verfahrenserweiterung ist gemäß § 16 Abs. 1 
Satz 1 SVertO, daß die Summe der nachträglich we-
gen Personenschäden angemeldeten Ansprüche den 
Haftungshöchstbetrag nach Artikel 6 Abs. 1 Buch-
stabe a des Haftungsbeschränkungsübereinkom-
mens übersteigt, da nur in diesem Falle ein Vertei-
lungsverfahren sinnvoll ist. 

Diese Einschränkungen können auch auf das Bin-
nenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren über-
tragen werden. Einer Abweichung bedarf es nur in-
soweit, als der in § 16 Abs. 1 Satz 1 SVertO fest-
gesetzte Haftungshöchstbetrag auf das Seerechtliche 
Verteilungsverfahren zugeschnitten ist und daher 
im Rahmen des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens durch den in § 5 e BinSchG in der 
Fassung des Artikels 1 des Entwurfs enthaltenen 
Haftungshöchstbetrag ersetzt werden muß. Dies 
geschieht durch den vorgeschlagenen § 43. Er stellt 
außerdem klar, daß die Regelung auf ein Verfahren 
im Sinne des § 1 Abs. 5 in Verbindung mit § 36 
Abs. 2 SVertO Anwendung findet. 

Zu § 44 SVertO 

- Zu Absatz 1 

§ 23 Abs. 2 SVertO legt für das Seerechtliche Ver-
teilungsverfahren in Übereinstimmung mit § 487 b 
HGB den Vorrang von Ansprüchen wegen Beschä-
digung von Hafenanlagen, Hafenbecken, Wasser-
straßen und Navigationshilfen vor sonstigen An-
sprüchen wegen Sachschäden fest. Eine dem 
§ 487 b HGB entsprechende Vorschrift sieht - unter 
Ausnutzung der Möglichkeit nach Artikel 6 Abs. 2 
CLNI - § 5 f Abs. 2 BinSchG in der Fassung des 
Artikels 1 des Entwurfs vor. Darin wird nicht nur, 
wie im Seerecht, den Ansprüchen wegen Beschä-
digung von Hafenanlagen, Hafenbecken, Wasser-
straßen und Navigationshilfen der Vorrang vor an

-deren Ansprüchen wegen Sachschäden einge-
räumt; ausdrücklich einbezogen werden auch An-
sprüche wegen Beschädigung von Schleusen und 
Brücken. Im Hinblick auf diese in § 5f BinSchG 
enthaltene Regelung erscheint es geboten, für die 
Zwecke des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens nicht auf § 23 Abs. 2 SVertO zu 
verweisen, sondern in dem vorgeschlagenen Ab-
satz 1 entsprechend § 5f BinSchG neu zu regeln, 
welchen Ansprüchen in einem Binnenschiffahrts-
rechtlichen Verfahren für Ansprüche der An-
spruchsklasse A der Vorrang einzuräumen ist. 

- Zu Absatz 2 

Nach § 23 Abs. 3 Satz 1 SVertO sind in einem Ver-
teilungsverfahren für Ansprüche der Anspruchs-
klasse A, das Wirkung sowohl für Ansprüche we-
gen Personenschäden als auch wegen Sachschä-
den hat, aus der Haftungssumme zwei Teilsum-
men zu bilden. Aus der ersten Teilsumme werden 
nach § 23 Abs. 3 Satz 3 und 4 SVertO die Gläubi-
ger, die Personenschäden erlitten haben, befrie-
digt, aus der zweiten werden neben den Gläubi-
gern von Ansprüchen wegen Sachschäden dieje-
nigen Gläubiger von Personenschäden, die bei der 
Verteilung der ersten Teilsumme teilweise ausge-
fallen sind, bedient. 

Für Seeforderungen werden die beiden Teilsum-
men entsprechend den Vorschriften des Haftungs-
beschränkungsübereinkommens gebildet. Da 
diese auf die Binnenschiffahrt nicht anzuwenden 
sind, muß für binnenschiffahrtsrechtliche Forde-
rungen die Bildung der hiervon abweichenden 
Teilsummen in Gemäßheit der §§ 5 e, 5 f Abs. 1 
BinSchG in der Fassung des Artikels 1 des Ent-
wurfs erfolgen. Dies ordnet Absatz 2 Satz 1 an. 

Als Folge der Tatsache, daß die Bildung der Teil-
summen im Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahren nicht allein nach § 23 Abs. 3 
SVertO, sondern mit den in Absatz 2 Satz 1 vorge-
schlagenen Modifikationen erfolgt, ist auch die 
Bezugnahme auf § 23 Abs. 3 SVertO in § 23 
Abs. 4 Satz 2 SVertO für Zwecke des Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens allein 
nicht mehr hinreichend. Aus diesem Grund wird 
in Absatz 2 Satz 2 die in § 23 Abs. 4 Satz 2 SVertO 
enthaltene Regelung neu formuliert; in der Sache 
ergeben sich keine Änderungen. 
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Zu § 45 SVertO 

§ 30 SVertO paßt wegen seiner darin enthaltenen 
Verweisungen auf seerechtliche Vorschriften nur 
eingeschränkt auf das Binnenschiffahrtsrechtliche 
Verteilungsverfahren. Um eine Anwendung des 
§ 30 SVertO auch im Binnenschiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsverfahren zu gewährleisten, bestimmt 
Satz 1 daher zunächst, daß § 30 SVertO auch auf 
ein Verfahren nur mit Wirkung für Ansprüche we-
gen Sachschäden im Sinne des § 1 Abs. 5 in Verbin-
dung mit § 36 Abs. 2 SVertO anzuwenden ist. Da 
§ 30 SVertO mit seiner Verweisung auf den see-
rechtlichen Haftungshöchstbetrag nach Artikel 6 
Abs. 1 Buchstabe a des Haftungsbeschränkungs-
übereinkommens im Binnenschiffahrtsrecht nicht 
paßt, ordnet Satz 1 weiter eine Ersetzung dieses 
Betrages durch den binnenschiffahrtsrechtlichen 
Höchstbetrag des § 5 e BinSchG in der Fassung des 
Artikels 1 des Entwurfs an . 

Satz 2 schließlich ersetzt  the Bezugnahme auf den 
Personenkreis im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 SVertO 
durch denjenigen des § 35 Satz 1 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs. 

Zu § 46 SVertO 

§ 32 Abs. 3 Satz 2 SVertO und indirekt auch § 33 
SVertO über die Verweisung auf § 32 Abs. 3 SVertO 
verweisen auf die Regelungen des * 23 Abs. 1 bis 4 
SVertO, das heißt auch auf diejenige des § 23 
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 SVertO, die in § 44 
Abs. 2 SVertO in der Fassung des Entwurfs für 
das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfah-
ren modifiziert werden sollen. Diese Modifikationen 
hinsichtlich der Bildung der fraglichen Teilsummen 
müssen auch im Rahmen der Anwendung des § 32 
Abs. 3 SVertO und des § 33 SVertO beachtet wer-
den. Dies legt § 46 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs fest; es h andelt sich um eine bloße Folge-
änderung zu § 44 Abs. 2 SVertO in der Fassung des 
Entwurfs. 

Zu den Nummern 8 bis 10 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeanpassungen 
zu Nummer 7. 

Zu Nummer 11 (§ 49 SVertO) 

Für den in Nummer 11 vorgeschlagenen § 49 besteht 
ebenfalls bereits eine seerechtliche Parallelnorm in 
Form des bisherigen § 34 SVertO. Die vorgeschla-
gene Vorschrift geht auf Artikel 13 in Verbindung 
mit Artikel 11 CLNI zurück. Diese Vorschriften be-
stimmen die Wirkungen, die die Errichtung eines 
Fonds nach dem Straßburger Übereinkommen in an

-deren Vertragsstaaten entfaltet. 

Die Rechtsfolgen der Fondserrichtung sind nach Arti-
kel 14 CLNI dem innerstaatlichen Recht des Ver-
tragsstaates zur Regelung überlassen, in welchem 
der Fonds errichtet wird; für die Fondserrichtung in 
Deutschland gilt § 41 SVertO in der Fassung des Ent-
wurfs in Verbindung mit den darin in Bezug genom-
menen Teilen des § 8 SVertO. 

- Zu Absatz 1 

§ 49 SVertO in der Fassung des Entwurfs regelt 
- in Ausführung des Artikels 13 CLNI - für das 
deutsche Recht den Fall , daß der Fonds in einem 
anderen Vertragsstaat des Straßburger Überein-
kommens als Deutschland errichtet wird. Danach 
hat die Errichtung eines Fonds in einem anderen 
Vertragsstaat auf anhängige Rechtsstreitigkeiten 
sowie auf die Zwangsvollstreckung in der Bundes-
republik Deutschland im wesentlichen dieselben 
Wirkungen wie die Eröffnung eines Verteilungs-
verfahrens im Inland, jedoch nur hinsichtlich sol-
cher Ansprüche, die der Gläubiger bereits gegen 
den in dem anderen Vertragsstaat errichteten 
Fonds geltend gemacht hat (Artikel 13 Abs. 1 
CLNI). Die bloße Errichtung eines Fonds in einem 
anderen Vertragsstaat hinde rt  den Gläubiger so-
mit nicht, seinen Anspruch in der Bundesrepublik 
Deutschland weiterzuverfolgen, anstatt den An-
spruch gegen den Fonds geltend zu machen; der 
Gläubiger ist lediglich gehindert, den Anspruch 
sowohl gegen den Fonds geltend zu machen als 
auch ihn in anderer Weise zu verfolgen. 

Hat der Gläubiger den Anspruch gegen den in dem 
anderen Vertragsstaat errichteten Fonds geltend 
gemacht, so wird die Zwangsvollstreckung wegen 
dieses Anspruchs im Inland unzulässig; nach § 49 
Abs. 1 Satz 1 SVertO in der Fassung des Entwurfs 
sind die §§ 41 und 8 Abs. 4 und 5 SVertO entspre-
chend anzuwenden. Ist wegen eines solchen An-
spruchs ein Rechtsstreit vor einem deutschen Ge-
richt anhängig, so wird das Verfahren in entspre-
chender Anwendung des § 41 SVertO in der Fas-
sung des Entwurfs in Verbindung mit § 8 Abs. 3 
SVertO unterbrochen; dies gilt allerdings nur, wenn 
das ausländische Recht, das für die Errichtung und 
Verteilung des Fonds maßgebend ist, der Errich-
tung des Fonds diese Rechtsfolge beilegt. 

- Zu Absatz 2 

Absatz 2 setzt Artikel 13 Abs. 2 CLNI um, der an
-ders als die entsprechende seerechtliche Regelung 

in Artikel 13 Abs. 2 des Haftungsbeschränkungs-
übereinkommens nach Errichtung eines Fonds ge-
nerell die Freigabe arrestierten Vermögens anord-
net. Entsprechend dieser Regelung bestimmt Ab-
satz 2, daß die Vollziehung des Arrests - nicht der 
Arrestbefehl selbst - aufzuheben ist, sobald in 
einem anderen Vertragsstaat des Straßburger Über-
einkommens ein Fonds errichtet worden ist. Ein 
Arrest, der noch nicht vollzogen worden ist, darf - 
argumentum e maiore ad minus - nicht mehr vollzo-
gen werden. Eine dem vorgeschlagenen Absatz 2 
vergleichbare Vorschrift fehlt in der dem § 49 
SVertO in der Fassung des Entwurfs korrespondie-
renden seerechtlichen Vorschrift des bisherigen 
§ 34 SVertO (künftig § 47 SVertO), weil insoweit Ar-
tikel 13 Abs. 2 des Haftungsbeschränkungsüberein-
kommens über § 486 Abs. 1 HGB unmittelbar gilt. 

- Zu Absatz 3 

Entsprechend der Regelung des Artikels 13 Abs. 3 
CLNI bestimmt § 49 Abs. 3 SVertO in der Fassung 
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des Entwurfs, daß die in Absatz 1 und 2 bezeich-
neten Rechtsfolgen im Inland nur dann eintreten, 
wenn der Gläubiger rechtlich und tatsächlich die 
Möglichkeit hat, seinen Anspruch gegen den in 
dem anderen Vertragsstaat errichteten Fonds vor 
dem Gericht, das den Fonds verwaltet, geltend zu 
machen, und wenn gewährleistet ist, daß der 
Fonds für den Anspruch des Gläubigers tatsäch-
lich zur Verfügung steht und frei transferierbar ist. 

Zu Nummer 12 

Der bisherige Dritte Teil der Seerechtlichen Vertei-
lungsordnung kann ersatzlos aufgehoben werden. Er 
enthält lediglich verbrauchte Folgeänderungen an-
derer Gesetze (§§ 36, 37 SVertO bisheriger Fassung), 
die Vorschrift über die Aufhebung der ursprüng-
lichen Seerechtlichen Verteilungsordnung von 1972 
(§ 38 Satz 1 SVertO) sowie weitere mittlerweile ob-
solete Regelungen. Im einzelnen handelt es sich da-
bei um Übergangsregelungen für haftungsbegrün-
dende Ereignisse aus dem Zeitraum vor Inkrafttreten 
der ursprünglichen Seerechtlichen Verteilungsord-
nung von 1972 und für vor Inkrafttreten der See- 
rechtlichen Verteilungsordnung von 1986 abge-
schlossene Zuständigkeitsvereinbarungen der Län-
der (§ 38 Satz 2 und 3 SVertO bisheriger Fassung), 
die nach der Einheit Deutschlands gegenstandslose 
Berlin-Klausel (§ 39 SVertO bisheriger Fassung) so-
wie die ursprüngliche Inkrafttretensregelung (§ 40 
SVertO bisheriger Fassung). 

Zu Artikel 3 (Änderung der Zivilprozeßordnung) 

Die durch das Zweite Seerechtsänderungsgesetz im 
Zuge der Einführung des Seerechtlichen Vertei-
lungsverfahrens 1986 ins Gesetz gekommenen Vor-
schriften der §§ 305 a und 786 a ZPO bedürfen einer 
Anpassung infolge der Einführung des Binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens. 

Zu Nummer 1 (§ 305 a ZPO) 

Die in Nummer 1 vorgeschlagene Änderung des 
§ 305 a ZPO wird erforderlich, weil sowohl die mate-
riellen Grundlagen der Haftungsbeschränkung, die 
Haftungshöchstbeträge als auch die internationalen 
Grundlagen der Fondserrichtung im - bislang allein 
geregelten - Seerecht vom Binnenschiffahrtsprivat-
recht abweichen. 

- Zu Buchstabe a 

Satz 1 soll unverändert  bleiben. Wegen der not-
wendigen Erstreckung der Regelung auf das Bin-
nenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren soll 
er jedoch in einen Absatz 1 eingestellt werden. 

- Zu Buchstabe b 

Dem bisherigen Satz 1 soll eine diesem entspre-
chende Vorschrift, die analoge Rechtsfolgen für An-
sprüche statuiert, die der binnenschiffahrtsrechtli-
chen Haftungsbeschränkung unterliegen, angefügt 
werden. Die im geltenden § 305 a Satz 2 ZPO ent-
haltene Vorschrift kann entfallen, da an  ihre Stelle 
die in Buchstabe c vorgeschlagene Regelung tritt. 

Nach dem vorgeschlagenen § 305 a Abs. 1 Satz 2 
ZPO kann das Gericht auch in Streitigkeiten 
über binnenschiffahrtsrechtliche Forderungen das 
Recht auf Haftungsbeschränkung unter den in 
Satz 1 normierten Voraussetzungen unberücksich-
tigt lassen, wenn der streitbefangene Anspruch 
der Haftungsbeschränkung unterliegt, der Be-
klagte die Entstehung weiterer derartiger Ansprü-
che aus demselben Ereignis behauptet und diese 
Ansprüche insgesamt die einschlägigen binnen-
schiffahrtsrechtlichen Haftungshöchstbeträge über-
schreiten. 

- Zu Buchstabe c 

Der dem neuen § 305 a Abs. 1 ZPO anzufügende 
Absatz 2 entspricht hinsichtlich der vorgeschlage-
nen Nummer 1 dem bisherigen § 305 a Satz 2 
ZPO. Absatz 2 Nr. 2 erweitert die schon bislang in 
§ 305 a Satz 2 ZPO für das Seerecht vorgesehene 
Rechtsfolge - nämlich das Urteil bei Nichtberück-
sichtigung der Haftungsbeschränkung als Vor-
behaltsurteil auszugestalten - auf die Errichtung 
eines Fonds nach § 5 d BinSchG. Der besseren 
Übersichtlichkeit halber wird Absatz 2 in zwei 
Nummern aufgespalten. 

Zu Nummer 2 (§ 786 a ZPO) 

Auch § 786 a ZPO soll unter Berücksichtigung der 
Einführung des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens neu gefaßt werden. Wie im Falle des 
§ 305 a ZPO sollen auch die in § 786 a ZPO vorgese-
henen Rechtsfolgen - bei einigen tatbestandlichen 
Modifikationen - auf das Binnenschiffahrtsrechtliche 
Verteilungsverfahren erweitert werden, da beide 
Verfahrensarten den gleichen inhaltlichen Grundsät-
zen folgen. 

- Zu Absatz 1 

Die Neufassung des Absatzes 1 erklärt § 780 
Abs. 1 und § 781 auch auf die binnenschiffahrts-
rechtliche Haftungsbeschränkung nach den §§ 4 
bis 51 des Binnenschiffahrtsgesetzes in der Fas-
sung des Artikels 1 des Entwurfs für anwendbar. 

- Zu Absatz 2 

In Nummer 1 wird die Bezugnahme auf die See-
rechtliche Verteilungsordnung durch die Bezug-
nahme auf die Schiffahrtsrechtliche Verteilungs-
ordnung ersetzt. Ferner soll die in Absatz 2 ange-
ordnete Anwendbarkeit von Vorschriften der 
Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung auf die 
Zwangsvollstreckung wegen binnenschiffahrts-
rechtlicher Forderungen, die der Haftungsbe-
schränkung unterliegen und hinsichtlich derer ein 
Vorbehaltsurteil ergangen ist, erweitert werden; 
die zusätzliche Anwendung von § 41 SVertO in 
der Fassung des Artikels 2 des Entwurfs, der für 
das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsver-
fahren § 8 SVertO modifiziert, wird insoweit fest-
geschrieben. Außerdem soll der Zusatz, daß sich 
die angeordneten Rechtsfolgen nur bei Beantra-
gung der Eröffnung des Verteilungsverfahrens im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ergeben, entfal- 
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len. Ein Verteilungsverfahren nach der Schiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsordnung kann näm-
lich - anders als die Fondserrichtung selbst - stets 
nur im Inland erfolgen. 

Nummer 2 bleibt - abgesehen von einer Folgean-
passung der Bezugnahme auf die Schiffahrtsrecht-
liche Verteilungsordnung an die do rt  veränderte 
Paragraphenzählung - inhaltlich unverände rt . 

Als Konsequenz zur Einführung eines Binnen-
schiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahrens dehnt 
Nummer 3 die Rechtsfolgen der Nummer 2 auf die 
Errichtung eines Haftungsfonds nach dem Straß-
burger Übereinkommen aus. Sie entspricht inhalt-
lich der Nummer 2. Hiernach ist bei Geltendma-
chung des Anspruchs gegen einen in einem ande-
ren Vertragsstaat errichteten Fonds § 49 SVertO in 
der Fassung des Artikels 2 des Entwurfs anzuwen-
den. Wird der Anspruch nicht gegen den Fonds 
geltend gemacht oder steht der Fonds für den An-
spruch tatsächlich nicht zur Verfügung, ist er nicht 
frei transferierbar oder vor Geltendmachung der 
Haftungsbeschränkung noch nicht errichtet, sind 
Einwendungen, die auf die Haftungsbeschrän-
kung gestützt werden, im Wege der Vollstre-
kungsabwehrklage geltend zu machen. 

- Zu Absatz 3 

Auch die Anwendung von Absatz 3 soll durch die 
Aufnahme eines Zusatzes, wonach mit „Fonds" im 
Sinne dieser Vorschrift auch ein Fonds nach Arti-
kel 11 CLNI gemeint ist, auf die Zwangsvollstrek-
kung wegen ausländischer Vorbehaltsurteile, die 
binnenschiffahrtsrechtliche Ansprüche betreffen, 
für die die Haftung beschränkt werden kann, aus-
gedehnt werden. Die Vorschrift kann außerdem 
dadurch vereinfacht werden, daß die nach der 
Einheit Deutschlands nicht mehr erforderliche 
Umschreibung außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ansässiger Gerichte durch den ein-
facheren Terminus des „ausländischen Gerichts" 
ersetzt wird. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Rechtspflegergesetzes) 

Die vorgeschlagenen Änderungen in den Num-
mern 1 bis 3 stellen Folgeänderungen zu Artikel 2 in 
der Fassung des Entwurfs aus Anlaß der Erweiterung 
der Seerechtlichen Verteilungsordnung zur Schiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsordnung dar. In Num-
mer 3 (§ 19 b Abs. 1 Nr. 3 RPflG) wird ferner die nur 
das Binnenschiffahrtsrechtliche Verteilungsverfahren 
betreffende neue Norm des § 43 SVertO in der Fas-
sung des Artikels 2 des Entwurfs in Bezug genom-
men. 

Zu den Artikeln 5 bis 11 

Es handelt sich - mit Ausnahme der in Artikel 7 Nr. 2 
enthaltenen Vorschrift - um reine Folgeänderungen 
zu Artikel 2 Nr. 1 des Entwurfs, d. h. zur Umbenen-
nung der Seerechtlichen Verteilungsordnung in 
„Schiffahrtsrechtliche Verteilungsordnung" und zur 
Einführung des Binnenschiffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsverfahrens. Die Artikel 5 und 6 sehen sowohl 

eine Änderung der Konkursordnung als auch der 
diese am 1. Januar 1999 ablösenden Insolvenzord-
nung vor, weil bis zu diesem Zeitpunkt die Konkurs-
ordnung noch fortgilt. Durch die Artikel 5, 7 Nr. 1 
und Artikel 11 wird die bislang in der Konkursord-
nung, im Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung 
und im Handelsgesetzbuch enthaltene Außenverwei-
sung auf die Schiffahrtsrechtliche Verteilungsord-
nung (bislang Seerechtliche Verteilungsordnung) 
gleitend ausgestaltet. 

Durch Artikel 7 Nr. 2 wird der Artikel 42 des Einfüh-
rungsgesetzes zur Insolvenzordnung aufgehoben, da 
die darin angeordnete Änderung des Gesetzes be-
treffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Flöße-
rei mit dessen Aufhebung (vgl. Artikel 13 dieses Ent-
wurfs) obsolet wird. 

Zu Artikel 12 (Änderung des Bundeswasser

-

straßengesetzes) 

Für Ansprüche auf Ersatz von Kosten wegen der Be-
seitigung von Wracks und gesunkener Ladung, für 
die § 4 Abs. 4 BinSchG in der Fassung des Entwurfs 
persönlich, jedoch mit der Möglichkeit der Haftungs-
beschränkung gehaftet werden soll, bestimmt § 4 
Abs. 1 Satz 2 BinSchG in der Fassung des Entwurfs, 
daß diese auch dann der Haftungsbeschränkung 
unterworfen werden sollen, wenn sie öffentlich-
rechtlicher Natur sind. Um die damit angestrebte 
Lückenlosigkeit der Haftungsbeschränkung sicher-
zustellen, bedarf es einer Änderung des Bundeswas-
serstraßengesetzes. 

Zu Nummer 1 (§ 28 Abs. 3 WaStrG) 

Die vorgeschlagene Änderung des § 28 WaStrG trägt 
dem Umstand Rechnung, daß nach § 4 Abs. 1, 4 
BinSchG in der Fassung des Entwurfs ein auf § 28 
WaStrG gestützter Anspruch, für den nach gelten-
dem Recht unbeschränkt gehaftet wird, künftig der 
Möglichkeit der Haftungsbeschränkung unterliegen 
soll. Um dies klarzustellen, soll der bisherige Ab-
satz 3 Satz 4 um einen Verweis auf die Vorschriften 
über die globale Haftungsbeschränkung in der Bin-
nenschiffahrt ergänzt und zur Klarstellung als neuer 
Absatz 4 dem § 28 WaStrG angefügt werden. 

Zu Nummer 2 (§ 30 WaStrG) 

- Zu Buchstabe a 

Für eine beschränkt-dingliche Haftung, wie sie 
§ 30 WaStrG vorsieht, ist, soweit künftig allgemein 
in der Schiffahrt das System der summenmäßig be-
schränkten, persönlichen Haftung gilt, kein Raum 
mehr. Es ist deshalb erforderlich, im Hinblick auf 
die Änderung des Haftungsbeschränkungssystems 
in der Binnenschifffahrt entsprechend der durch 
das Zweite Seerechtsänderungsgesetz vom 25. Juli 
1986 (BGBl. I S. 1120) vorgenommenen Änderung 
des § 30 WaStrG für Seeforderungen die bisher für 
andere als Seeforderungen noch bestehende ding-
liche Haftung für Ansprüche auf Ersatz von Besei-
tigungskosten in § 30 WaStrG auch insoweit in 
eine persönliche Verpflichtung mit summenmäßi-
ger Haftungsbegrenzung umzuwandeln, als nach 
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den Vorschriften des Binnenschiffahrtsgesetzes 
künftig summenmäßig beschränkt, persönlich ge-
haftet wird. Angesichts der hierdurch bedingten 
Erweiterung der Zugriffsmöglichkeit der Behörden 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung auf sonsti-
ges Vermögen des Schiffseigners sollen zur Ver-
meidung von Mißverständnissen in Absatz 3 die 
Worte „in die Gegenstände" gestrichen werden. 
Damit soll klargestellt werden, daß die Zwangs-
vollstreckung nicht schlechthin auf Vollstreckung 
in die beseitigten Gegenstände beschränkt ist. 

- Zu Buchstabe b 

Der beschränkt-dingliche Haftungstatbestand des 
§ 30 Abs. 4 WaStrG, der nach der Begründung 
zum Zweiten Seerechtsänderungsgesetz (Druck-
sache 10/3852, S. 40) nur mit Rücksicht auf das in 
der Binnenschiffahrt bisher noch geltende System 
der beschränkt-dinglichen Haftung unangetastet 
geblieben ist, muß angesichts der Einführung 
einer persönlichen Haftung auch des Schiffseig-
ners geändert werden. 

Der vorgeschlagene Satz 1 bestimmt - abweichend 
von der geltenden in Absatz 4 enthaltenen Rege-
lung -, daß die Kosten der Beseitigung grundsätz-
lich nicht nur bis zu dem Betrag zu erstatten sind, 
der aus der Verwertung der Gegenstände zu er-
warten ist, sondern die gesamten Kosten der Besei-
tigung der Gegenstände erfaßt sind. Das Befriedi-
gungsrecht der Verwaltung beschränkt sich aller-
dings auch künftig nach Absatz 4 auf die beseitig-
ten Gegenstände. Hiervon unberüh rt  bleibt, wie 
der vorgeschlagene Absatz 4 Satz 2 bestimmt, die 
Möglichkeit, auch in sonstiges Vermögen des Voll-
streckungsschuldners zu vollstrecken, sofern die-
ser nach Absatz 12 für die Kosten der Beseitigung 
persönlich haftet. Soweit Absatz 12 zur Anwen-
dung gelangt, sind also die Kosten der Beseitigung 
nicht notwendigerweise ausschließlich aus den be-
seitigten Gegenständen zu zahlen. 

- Zu Buchstabe c 

Die in den Buchstaben aa und bb vorgeschlagene 
Änderung von § 30 Abs. 12 Satz 1 berücksichtigt, 
daß künftig nicht nur der Schiffseigentümer im 
Sinne des Haftungsbeschränkungsübereinkom-
mens (§ 486 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs), also 
der Eigentümer, Charterer, Reeder und Ausrüster 
eines Seeschiffs, sondern auch der Eigner eines 
Binnenschiffs sowie eine ihm nach § 5 c Abs. 1 
Nr. 1 BinSchG in der Fassung des Entwurfs gleich-
gestellte Person persönlich für Kosten, die für die 
Beseitigung von Hindernissen aufgewendet wur-
den, in Anspruch genommen werden können. 

Nach dem durch Buchstabe cc des vorliegenden 
Entwurfs geänderten § 30 Abs. 12 Satz 3 sollen 
künftig auch die nach den binnenschiffahrtsrecht-
lichen Bestimmungen der summenmäßig be-
schränkten, persönlichen Haftung unterliegenden 
Personen berechtigt sein, ihre Haftung auch für 
den Anspruch auf Erstattung der Beseitigungsko-
sten nach den §§ 4 bis 51 des Binnenschiffahrtsge-
setzes zu beschränken. 

Zu Artikel 13 (Aufhebung des Flößereigesetzes) 

Das Flößereigesetz, das aus dem Jahre 1895 stammt, 
soll durch Artikel 13 ersatzlos aufgehoben werden, 
weil in Deutschland schon seit Jahren keine Flößerei 
mehr betrieben wird und deshalb ein Bedürfnis für 
eine Beibehaltung des Gesetzes nicht mehr besteht. 
Die vorgesehene Aufhebung dient damit der Rechts-
bereinigung. 

Zu Artikel 14 (Änderung des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in Ar-
tikel 13 vorgesehenen ersatzlosen Aufhebung des 
Flößereigesetzes. 

Zu Artikel 15 (Änderung des Gesetzes über das 
gerichtliche Verfahren in Binnenschiff-
fahrtssachen) 

Die Änderungen in den Nummern 1 und 3 stellen 
Folgeänderungen zur Aufhebung des Flößereigeset-
zes dar. Die in der Nummer 2 enthaltene Änderung 
enthält neben Folgeänderungen zur Aufhebung des 
Flößereigesetzes ferner eine Streichung, die den sog. 
Treidelverkehr betrifft, der ebenso wie die Flößerei 
heute nicht mehr üblich ist. Daher können die An-
sprüche wegen der von Privatpersonen vorgenom-
menen Hemmung des Leinpfades sowie die Ansprü-
che wegen der den Eigentümern der Zugpferde beim 
Heraufziehen der Schiffe zur Last gelegten Beschädi-
gung am Grundeigentum aus § 2 Abs. 1 Buchstabe b 
BinSchVerfG herausgenommen werden. 

Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit) 

Artikel 16 enthält neben einer Folgeänderung zur 
Aufhebung des Flößereigesetzes die Ersetzung der 
Bezeichnung „Gesetz, betreffend die privatrecht-
lichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt" durch die 
durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der 
Binnenschiffahrt vom 21. April 1986 (BGBl. I S. 551) 
eingeführte Kurzbezeichnung „Binnenschiffahrtsge-
setz". 

Zu den Artikeln 17 bis 19 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der in Arti-
kel 13 vorgesehenen Aufhebung des Flößereigeset-
zes. 

Zu Artikel 20 (Neufassung der Schiffahrtsrecht-
lichen Verteilungsordnung) 

Da die in Artikel 2 enthaltenen Änderungen der See-
rechtlichen Verteilungsordnung Gegenstand eines 
Artikelgesetzes sind und die (künftige) Schiffahrts-
rechtliche Verteilungsordnung somit nicht im neuen 
Gesamtwortlaut verkündet wird, erscheint es zweck-
mäßig, das Bundesministerium der Justiz zur Neube-
kanntmachung des Wortlauts zu ermächtigen. 
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Zu Artikel 21 (Inkrafttreten) 

Artikel 21 enthält die erforderliche Inkrafttretens-
vorschrift. Entsprechend der Vorgabe des Eini-
gungsvertrages (Anlage I Kapitel III Sachgebiet D 
Abschnitt III Nr. 4) wird damit das Inkrafttreten der 
neuen Vorschriften über die Haftungsbeschränkung 
in der Binnenschiffahrt nicht von dem völkerrecht-
lichen Inkrafttreten des Straßburger Übereinkom-
mens über die Beschränkung der Haftung in der Bin-
nenschiffahrt abhängig gemacht. Im Hinblick darauf, 
daß das geltende Recht dringend reformbedürftig ist, 
ist es geboten, die neuen Vorschriften so schnell wie 
möglich in Kraft zu setzen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 714. Sitzung am 4. Juli 
1997 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stel-
lung zu nehmen: 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 5 Nr. 5, § 5d Abs. 1 a - neu - 
BinSchG) 

Artikel 1 Nr. 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 5 Nr. 5 ist zu streichen. 

b) In § 5d ist nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a ein-
zufügen: 

„ (1 a) Soweit es sich um Ansprüche gegen den 
Eigner des Schiffes, das gefährliche Güter im 
Sinne der Anlage A zur Verordnung über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein 
(ADNR) (Anlage 1 zur Verordnung zur Inkraftset-
zung der Verordnung über die Beförderung ge-
fährlicher Güter auf dem Rhein und der Verord-
nung über die Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Mosel vom 21. Dezember 1994, BGBl. 1994 II 
S. 3830, 3831) in der jeweils in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft gesetzten Fassung befördert 
hat, wegen durch diese Güter verursachte Schä-
den Dritter handelt, erhöhen sich die in den §§ 5e 
bis 5j bezeichneten Haftungshöchstbeträge auf 
den doppelten Be trag. " 

Begründung 

Die bisher in § 5 Nr. 5 BinSchG-E vorgesehene unbe-
schränkte Haftung beim Transport  gefährlicher Gü-
ter ist nach Angaben der Versicherungswirtschaft in 
Deutschland nicht, jedenfalls nicht zu darstellbaren 
Konditionen versicherbar. Insbesondere aus diesem 

Grunde ist es notwendig, auch für den Transport  ge-
fährlicher Güter eine Haftungsbeschränkung einzu-
führen. Wegen des beim Transpo rt  gefährlicher Gü-
ter vorhandenen, im Vergleich zu normalen Gütern 
erhöhten Gefahrenpotentials sollen die Haftungs-
höchstbeträge jedoch doppelt so hoch sein wie die 
Haftungshöchstbeträge beim Transpo rt  anderer Gü-
ter. 

Diese Regelung stellt zum einen sicher, daß im Scha-
densfall der Betroffene mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit vollständig entschädigt wird. 
Darüber hinaus wird durch diese Regelung auch der 
Gleichklang mit den Haftungsregelungen anderer 
wichtiger Binnenschiffahrtsnationen erreicht. So ha-
ben z. B. die Niederlande für den Transpo rt  gefähr-
licher Güter ebenfalls die normalen Haftungshöchst-
beträge verdoppelt. 

Eine unbeschränkte Haftung hingegen widersp richt 
dem Sinn und Zweck des internationalen Überein-
kommens über die Beschränkung der Haftung und 
würde zu einem exorbitanten Anstieg der Versiche-
rungsprämien für deutsche Binnenschiffahrtsunter-
nehmen führen. Damit würde ein weiterer Wettbe-
werbsnachteil der deutschen gegenüber der nieder-
ländischen Binnenschiffahrt geschaffen. Darüber 
hinaus stünde zu befürchten, daß Gefahrguttranspor-
te von der umweltfreundlichen Binnenschiffahrt auf 
andere Verkehrsträger, wie z. B. den Lkw, verlagert 
würden. 

Das widerspricht dem vom Bund und den Ländern 
formulierten verkehrspolitischen Grundsatz der an-
gestrebten Verlagerung insbesondere von Gefahrgü-
tern von der Straße auf den sicheren Verkehrsweg 
Wasserstraße. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlagenen 
Änderung nicht zu. 

Die Änderung hätte zur Folge, daß bei einem Gefahr-
gutunfall, der sowohl Personen- als auch Sachschä-
den zur Folge hätte, der haftpflichtige Eigentümer ei-
nes Schiffes mit einer Größe von 1 500 Tonnen Trag-
fähigkeit und 735 Kilowatt Leistungsfähigkeit der 
Antriebsmaschinen für die Gesamtheit a ller aus 
dem Gefahrgutunfall herrührenden Ansprüche we-
gen Personenschäden mit maximal 1 629 000 Sonder-
ziehungsrechten, dies sind umgerechnet (bei einem 
Stand des Sonderziehungsrechts von etwa 2,40 DM) 
etwa 3 009 600 DM, und für die Gesamtheit a ller aus 
dem Gefahrgutunfall herrührenden Sachschäden 
mit der Hälfte des genannten Betrages, also etwa 
1 504 800 DM haften würde. Bedenkt man, daß im 
Straßen- und Schienenverkehr eine vergleichbare 
Haftungsbeschränkung überhaupt nicht bekannt ist 
und Halter und Fahrer gefahrguttransportierender 
Straßenfahrzeuge in der Regel über einen Versiche-
rungsschutz bis zur Höhe von 100 Mio. DM verfügen, 
erscheint eine Haftungsbeschränkung für Gefahrgut-
ansprüche auf die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Summen nicht vertretbar. Sie würde auch vor dem 
Hintergrund des Beschlusses des Bundesrates vom 
26. März 1993, wonach die Bundesregierung auf-
gefordert wird, die „Haftung und Entschädigung bei 
Öltankern und anderen Schiffen zum Transpo rt  was-
sergefährdender Ladung in Richtung auf einen voll-
ständigen Ersatz aller durch Unfä lle entstandenen 
Schäden" fortzuentwickeln (vgl. BR-Drucksache 
75/93 [Beschluß]), kaum verständlich sein. 

Die Einführung eines Haftungshöchstbetrags für Ge-
fahrgutansprüche erscheint im übrigen aus Sicht der 
Bundesregierung nicht sachgerecht, solange nicht 
zugleich die Anspruchsgrundlagen verschärft wer-
den, etwa - wie in den Niederlanden - eine Gefähr-
dungshaftung für Ansprüche wegen Gefahrgutschä-
den begründet wird. 

Aus Sicht der Bundesregierung ist auch nicht zu be-
fürchten, daß die im Gesetzentwurf vorgeschlagene 
Regelung, wie der Bundesrat annimmt, zu einem 
exorbitanten, wirtschaftlich unzumutbaren Anstieg 
der Versicherungsprämien führen wird. Zum einen 
gilt die Binnenschiffahrt zu Recht als äußerst sicherer 
Verkehrsträger für Gefahrguttransporte, so daß mit 
häufigen Schadensfällen auch in Zukunft nicht zu 
rechnen ist, was u. a. für die Risikoabschätzung der 
Versicherer im Rahmen der Prämienkalkulation von 
Belang ist. Zu berücksichtigen ist aber auch, daß 
schon heute eine unbeschränkte Haftung für Schä-
den nach dem Wasserhaushaltsgesetz besteht und 
sich das Binnenschiffahrtsgewerbe hierauf in Eigen-
verantwortung eingestellt hat. Im übrigen läßt die 
von der geplanten Regelung über Gefahrguttrans-
porte ausgehende Präventivwirkung erwarten, daß 
- noch mehr als bisher - im Bereich der Gefahrgutbe-
förderung die äußerste Sorgfalt beachtet wird und 
damit mögliche Schadensfälle einschließlich hoher 
Kostenbelastungen vermieden werden. 

Auch ein Wettbewerbsnachteil der deutschen Bin-
nenschiffahrt gegenüber ausländischen Mitbewer-
bern läßt sich aus der vorgeschlagenen Regelung 
nicht herleiten. Denn bei einem Gefahrgutunfall in 
Deutschland bestimmt sich die Frage, ob ein An-
spruch einer Haftungsbeschränkung unterliegt, nicht 
nach der Nationalität des Schuldners, sondern nach 
dem Recht des Schadensortes. 

Schließlich ist auch nicht zu befürchten, daß bei Aus-
schluß der globalen Haftungsbeschränkung für An-
sprüche aus Gefahrgutunfällen künftig Gefahrgut-
transporte von der umweltfreundlichen Binnenschiff-
fahrt auf andere Verkehrsträger verlagert werden. 
Denn die Verkehrsträger Straße und Schiene kennen 
das System einer globalen Haftungsbeschränkung 
überhaupt nicht. Die Schiffahrt genießt insoweit ein 
Privileg. 

 


